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Editorial

2004 – vom neuen Bema 
zur GKV-Reform!  
Allgemein ist üblich, an der Jahreswende einen Blick zurück über
Ereignisse und eigene Leistungen schweifen zu lassen. Wie immer
auch die Wertung ausgeht, zu einem richtigen Neujahrsgruß
gehören einfach hoffnungsfrohe und aufmunternde Worte für 
das neue Jahr. Wenn Sie, 

liebe Kolleginnen und Kollegen 

mit dieser Erwartung weiterlesen, müssen wir Sie ein wenig enttäu-
schen. Stünde das neue Jahr 2004 allein im Zeichen des neuen
Bema, ließe sich noch manch positive Perspektive für die Zukunft
entwickeln. Zwar ging es in den harten Verhandlungen mit den
Krankenkassen um die Neubewertung zahnärztlicher Leistungen vor
allem um Schadensbegrenzung. Vor diesem Hintergrund dürfen die
Ergebnisse aber zumindest als Teilerfolg gewertet werden: Erreicht
wurden Punktsummen- und Zeitsummenneutralität, präzisere Lei-
stungsbeschreibungen und eine Abgrenzung des Leistungsumfangs
durch neue Richtlinien. 

An dieser Stelle gebührt unseren Kollegen aus dem Vorstand der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein und der Verwaltung
unser ausdrücklicher Dank. Sie haben alles getan, um den nord-
rheinischen Zahnärzten und ihren Mitarbeiterinnen die Umstellung
auf die neuen Regelungen so leicht wie möglich zu machen. 
Eine einmalige Leistung stellen die landesweiten Informationsver-
anstaltungen im November und Dezember dar. Wie der neue Band III
des Ratgebers mußten sie parallel zu laufenden Verhandlungen im
Bundesausschuß vorbereitet werden. Die gebannte Aufmerksamkeit
über mehr als vier Stunden und der Applaus von über 10 000 Zahn-
ärzten und Zahnmedizinischen Fachangestellten war Lohn für viele
nächtliche Arbeitsstunden. Die Beteiligung von über 4 000 Praxen,
über 80 Prozent, bestätigt eindrucksvoll, welch großen Stellenwert
die nordrheinischen Vertragszahnärzte der Informationsvermittlung
auf diesem Weg beigemessen haben. 

In der Erfolgsbilanz des Jahres 2003 nicht vergessen werden sollte
nicht zuletzt das optimale Ergebnis der Auseinandersetzung mit 
den Primärkassen über den IP-Punktwert. Mit einer Anhebung um
immerhin 0,81 Prozent rückwirkend ab dem 1. April 2003 wurde
mehr erreicht, als Vorstand und Geschäftsführung vor dem Hinter-
grund der wirtschaftlichen und politischen Vorgaben 2003 zu hoffen
wagten.
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Leider wird das Jahr 2003 wohl kaum wegen des neuen Bema im
Gedächtnis bleiben. Es ist das Jahr, in dem die sogenannte Schmidt-
Seehofer-Reform Gesetzeskraft erlangte, die ab 2004 große Verände-
rungen im GKV-System mit sich bringt. Weitere unnötige Reglemen-
tierungen – verschärfte Wirtschaftlichkeitsprüfung, hauptamtliche
Vorstände und Einführung eines internen Qualitätsmanagements –
werden uns allen ein Bündel von Problemen bescheren. Die Einführung
der Zwangsfortbildung und eines Korruptionsbeauftragten stellt einen
Stich ins Herz unseres Berufsstandes dar, eines Berufsstandes, dessen
Ansehen bei der Bevölkerung weiter Rekordwerte erreicht. Unter dem
Schock der Veränderungen, die in die völlig falsche Richtung der
Staatsmedizin zielen, hat mancher Kollege bereits radikale Reaktionen
bis hin zur Totalverweigerung erwogen. Noch sind die Konsequenzen
solcher Aktionen aber nicht durchdacht und – noch entscheidender –
wirkliche Alternativen zum jetzigen System bislang nicht erarbeitet
worden. Das alte Haus abbrennen, bevor man ein neues Dach über
dem Kopf hat? Nein! Es gilt mit Übersicht und Ruhe auszuloten, ob
und wie man aus der zugegeben verfahrenen Situation das Beste für
die nordrheinischen Zahnärzte machen kann. Wir müssen überlegen,
inwieweit wir verbleibende Fristen nutzen, unsere Handlungsfreiheit
erhalten und keine Brücken hinter uns abbrechen, solange der Weg
nach vorne noch im Dunkeln liegt. 

Damit dieses neujährliche Editorial dennoch mit einer positiven
Perspektive ausklingt, sei zuletzt auf einige Hoffnungsstreifen am
Horizont verwiesen. Die GKV-Reform stellt einen ersten kleinen, 
wenn auch viel zu kleinen Schritt in Richtung auf eine Herauslösung
der Zahnheilkunde aus der GKV dar. Wir glauben, daß weitere Schritte
aus Kostengründen in absehbarer Zeit folgen müssen. Dem Patienten
eröffnet das Gesetz auch die Wahl der Kostenerstattung, leider nur
nach Überwindung deutlicher Hürden und mit erkennbar wenig
Enthusiasmus der Verfasser. Immerhin kann sich jeder schon 2005 bei
der Versicherung des Zahnersatzes für eine Private Krankenkasse
entscheiden. Vielleicht entwickelt sich daraus doch über kürzer oder
länger noch eine Öffnung zum freien Markt und der immer wieder
angekündigte Wettbewerb mit besseren Angeboten für die Patienten.
Zu welchem Ergebnis eine sorgfältige Analyse der neuen Gesetzeslage
auch immer kommt, wir werden uns gemeinsam mit unseren Vor-
standskollegen, Geschäftsführung und Verwaltung weiterhin mit allen
Kräften um eine Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Basis der
nordrheinischen Praxen bemühen, ob im oder außerhalb des Systems
der Gesetzlichen Krankenversicherung. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und uns privat und beruflich ein
erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2004.

ZA Ralf Wagner und Dr. Wolfgang Eßer
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Die Berichte des Präsidenten der Zahnärztekammer Nordrhein und des
Vorstandsvorsitzenden der KZV Nordrhein standen im Mittelpunkt, als im
November beide Körperschaften zu Kammer- und Vertreterversammlung
zusammenkamen. Ausführliche Berichte auf 

Seite 6 und Seite 16

Dr. Ulrike Schmid hat die „Fortbildung in der Zahnmedizin“ untersucht.
Zusammen mit dem Ehrenpräsidenten der Zahnärztekammer Nordrhein
Dr. Joachim Schulz-Bongert erläutert sie die Ergebnisse ihrer Disserta-
tion, die das erfolgreiche Konzept des IUZ bestätigen.

Seite 27

„Die freien Berufes sind in letzter
Zeit zunehmend zum Gegenstand
politischer Debatten geworden,“ 
so Dr. Wolfgang Schäuble (CDU)
anläßlich der Feier zum 50jährigen
Bestehen der Bundeszahnärzte-
kammer. Er kommt zu Schlußfolge-
rungen, die alle Freiberufler ange-
sichts der zur Zeit vielfältigen
Deregulierungsbemühungen nur als
Ermutigung betrachten können. 

Seite 30

Bema-Umstrukturierung und GKV-Reform
standen im Mittelpunkt von Vorträgen 
und Diskussionen, als im November die 
Par-Gutachter zu ihrer Jahrestagung und 
die Kieferorthopäden zu einer Informations-
veranstaltung zusammentrafen.

Seite 12 und 14
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punkt standen: Die Zahl der Vertrags-
zahnärzte hat mittlerweile 5 816, davon
313 Kieferorthopäden erreicht, die Net-
tozunahme (86 Praxisaufgaben und 115
Zulassungen) liegt dabei mit 29 erstmals
unter dem Bundesdurchschnitt. Die Zu-
lassungssperre gilt über Bonn hinaus
jetzt auch für Mülheim, nachdem der
Versorgungsgrad dort bereits längere
Zeit nur ganz knapp die kritische Gren-
ze unterschritten hat. 

Erfreuliches konnte Wagner aus dem
Prüfwesen berichten: Alle Zahlen deu-
ten auf einen klaren Rückgang der Wi-
dersprüche und der Gerichtsverfahren
hin. Erfolgreich abgeschlossen wurden
die Auseinandersetzungen mit den
Primärkassen über den IP-Punktwert –
trotz extrem schlechter Rahmenbedin-
gungen und einer ministeriell verordne-
ten Nullrunde in den budgetierten Berei-
chen. Einen Tag vor dem notwendigen
Schiedsverfahren wurde in einer letzten
Verhandlungsrunde der IP-Punktwert
rückwirkend ab dem 1. April 2003 (!) um
immerhin 0,81 Prozent erhöht. Er ist da-
mit der zweithöchste im gesamten Bun-
desgebiet. Dafür und auch für erfolgrei-
che Verhandlungen mit den Betriebs-
krankenkassen über die Anwendung des
Budgets sprach Wagner seinen Dank an
die Verwaltung und besonders Ge-
schäftsführer Hermann Rubbert aus. 

Weit schlechter – damit warnte Wagner
vor falschen Hoffnungen – sind die Per-
spektiven für Honorarverhandlungen im
folgenden Jahr 2004. Hier gibt es zu-
nächst nur wenig Möglichkeiten zur
Punktwertsteigerung. Insbesondere der
marginale Anstieg der Lohnsumme von
0,02 Prozent wirft große Probleme auf. 

Im zweiten Teil seines detaillierten Be-
richts erläuterte Wagner dann Hinter-

im Vorstand der KZV und als Vorsitzen-
der der VV tätig war, wurde von der Ver-
sammlung mit lautem Beifall in den ver-
dienten Un-Ruhestand verabschiedet.

Bericht des Vorsitzenden
Beim anschließenden ausführlichen Be-
richt des Vorstandes durch den Vorsit-
zenden hatte ZA Ralf Wagner mit sei-
ner gewohnt lebendigen Art die Auf-
merksamkeit der Zuhörer von Anfang an
für sich, obwohl zunächst Sachinforma-
tionen und Zahlenangaben im Mittel-

8. Vertreterversammlung am 22. November

Dunkle Schatten voraus ...

In gewohnt souveräner Art nahm zu-
nächst Versammlungsleiter Dr. Ludwig
Schorr, unterstützt von Hauptge-
schäftsführer Rolf Hehemann, seine
Aufgaben wahr. Nach der Eröffnung und
der Feststellung der Beschlußfähigkeit,
die durch 124 von 133 gewählten Mit-
gliedern garantiert wurde, hielt Dr.
Schorr eine Laudatio auf Dr. Winfried
Will, der unter anderem 14 Jahre dem
Vorstand der KZV Nordrhein angehörte
und jetzt durch Zulassungsverzicht aus
der VV ausgeschieden ist. In guter Erin-
nerung hatte das Gremium die gerade-
zu legendären Redebeiträge des lang-
jährigen VV-Mitglieds – das bewies der
anhaltende Applaus. Zum letzten Mal
an einer VV teil nahm auch Dr. Hermann
Otten. Der Straelener Zahnarzt, der ne-
ben vielen anderen Ehrenämtern auch

... warfen die im GKV-Modernisie-
rungsgesetz eingeforderten
Veränderungen der Organisation der
Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigun-
gen, als die 8. Vertreterversammlung
der nordrheinischen Vertragszahn-
ärzte am 22. November 2003 im
Hotel Lindner in Düsseldorf-Lörick
zusammentraf. Dadurch bekam die
Fragestunde nach dem Bericht des
Vorsitzenden besondere Brisanz.

Souveränere Versammlungsleitung: Dr. Ludwig Schorr und seine Stellvertreter Dr. Axel Heinen und 
Dr. Robert Seeliger (v. r.). Fotos: Neddermeyer

Eine Laudatio und lauten Applaus gab es auch
für Dr. Winfried Will, der nach seinem Zulas-
sungsverzicht aus der VV ausgeschieden ist.

Dr. Hermann Otten verzichtete Ende 2003 auf
seine Zulassung und wurde bei seiner letzten
VV mit Applaus verabschiedet: „Ich mache mir
keine Sorgen, daß ich meiner langen Zeit als
Mitglied noch einmal nachtrauere. Besorgt
stimmen mich aber die Zukunftsaussichten für
meine jüngeren Kollegen.“
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gründe und Ergebnisse der Verhandlun-
gen im Bundesausschuß der Zahnärzte
und Krankenkassen über die Bema-
Umstrukturierung und die neuen Richt-
linien für die vertragszahnärztliche Ver-
sorgung. Sie fanden unter der fatalen
Prämisse statt, daß es „in diesem Sy-
stem niemals mehr Geld geben wird für
die zahnärztliche Versorgung“, weder
für Qualitätsverbessungen oder Lei-
stungserweiterungen noch für Mehr-
einnahmen. Vor diesem Hintergrund
hätten sich – das stellte Wagner beson-
ders heraus – die Vertreter der KZBV als
sehr durchsetzungsfähig erwiesen. 

Während die Vorstellungen der Kassen
ein Minus von circa 42 Prozent für die
bisherigen Leistungen bedeutet hätten,
konnte man bei zum Teil starken Umbe-
wertungen Punkt- und Zeitsummen-
neutralität erreichen. Tragisch seien die
Auswirkungen deshalb für die Kieferor-
thopäden, weil diese Berufsgruppe ihre
durch das Ergebnis der Zeitmeßstudien
abgewerteten Leistungen nicht durch
andere, aufgewertete Leistungsbereiche
ausgleichen kann. Erreicht habe man im
Bundesausschuß immerhin, daß Un-
klarheiten der Richtlinien beseitigt, strit-
tige Fragen geklärt und Leistungen aus
dem Kassenkatalog ausgegrenzt wur-
den und mehrkostenfähig geworden
sind. Nicht zu verachten sei zudem, daß
die Richtlinien für IP1 bis IP 4 verbessert
geregelt worden seinen, auch aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht.

Insofern – so Wagners kritisches Urteil
über die Berichterstattung der Standes-
presse – hätten die Kommentatoren von
vornherein viele unerfüllbare Forderun-

gen gestellt und im nachhinein aus Er-
folgen Mißerfolge gemacht. 

Polemisch sei insbesondere die unsäg-
liche Kritik, die sich an der Aufnahme
der Implantologie in die Agenda der Ver-
handlungen im Bundesausschuß ent-
zündete. Hier habe sein Stellvertreter im
KZV-Vorstand, Dr. Wolfgang Eßer, als
Vertreter der KZBV trotz schwierigster
Bedingungen immerhin kurz vor dem
drohenden Abschluß der Verhandlun-
gen einen Aufschub erreicht. Wer hier
Kritik übe, kenne die Vorgeschichte des
Themas seit 1998 nicht. Vollständig
rückgängig hätte man Entscheidungen
der Vorgänger in der KZBV nicht mehr
machen können, die sich einer Aufnah-
me dieser Leistungen in die Agenda der
Verhandlungen schon im Jahre 2001
weit energischer hätten entgegenstellen
müssen. Das Auditorium drückte seine
Zustimmung zu Wagners harscher Kritik
der scheinheiligen und einseitigen Be-
richterstattung in lautem und anhalten-
dem Applaus für Dr. Eßer aus. 

Zukunft der KZV Nordrhein
Beim nächsten Teil von Wagners Rede
hörte dann auch der letzte Zuhörer ge-
bannt zu, ging es doch auch um die Zu-
kunft der KZV Nordrhein. Mit Zitaten von
Ulla Schmidt und NRW-Ministerpräsi-
dent Peer Steinbrück, die sich eindeutig
gegen die Idee der Freiberuflichkeit rich-
ten, stimmte der Vorstandsvorsitzende
die Versammlung auf seine kritische
Analyse der Schmidt-Seehofer-Reform
ein. Wenig erfreuliches gab es zu hören
über Versorgungszentren, Aufnahme
der Sozialhilfeempfänger in eine Kran-

Der Vorstandsvorsitzende der KZV Nordrhein 
ZA Ralf Wagner lieferte seinen Zuhörern aus
der Sicht eines direkt an entscheidenden
Verhandlungen Beteiligten wichtige Hinter-
grundinformationen über die gesundheits-
politische Entwicklung und die Perspektiven
für 2004.

In seinem ausführlichen Diskussionsbeitrag
entwickelte der stellvertretende Vorstandsvor-
sitzende Dr. Wolfgang Eßer als Reaktion auf
das GKV-Modernisierungsgesetz eine flexible
Strategie.

Der nordrheinische FVDZ-Vorsitzende 
Dr. Daniel von Lennep unterstützte die
Argumentation Wagners und Dr. Eßers und
sprach dem Vorstand seinen Dank für die
Leistungen des vergangenen Jahres aus.

kenkasse ihrer Wahl, Praxisgebühren,
steigende Verwaltungskosten und
Milchmädchenrechnungen bei den er-
hofften Beitragssatzsenkungen. Kaum
positiv gegenrechnen könne man die
nur halbherzige bzw. gar scheinbare
Wahlmöglichkeit der Kostenerstattung
und Festzuschüsse nur dem Namen
nach. Fortbildungspflicht und Korrup-
tionsbeauftragter „stellen einen Stich ins
Herz eines Berufsstandes dar“. 

Wie schwierig der richtige Umgang mit
den Gesetzesänderungen im folgenden
Jahr sein wird, erläuterte Wagner zu-
nächst anhand der erheblichen Erweite-
rungen der Wirtschaftlichkeitsprüfung.
Den Krankenkassen ab 2005 hier das
Feld zu überlassen, wäre geradezu fahr-
lässig, da es schon einen entscheiden-
den Unterschied macht, ob die Ge-
schäftstelle eine unabhängige Institution
werde oder bei den KZVen oder den
Kassen angesiedelt ist. 

Im Umgang mit den von der Gesetzge-
bung geforderten Veränderungen im
Gesundheitswesen müsse man nach
der pragmatischen Prämisse handeln:
„Was kommt am Schluß bei der Veran-
staltung heraus.“ Betroffen davon seien
nicht nur Vorstände und Mitglieder der
Vertreterversammlungen, deren Zahl in
Nordrhein auf 50 Mitglieder beschränkt
werde, sondern jeder ehrenamtlich Täti-
ge vom Gutachter über das Ausschuß-
mitglied bis zum Kreisstellenobmann.
Darum sei in der Hauptversammlung
des Freien Verbandes eine Erweiterung
der Beschlüsse über den Umgang mit
der „neuen KZV“ von den hauptamtli-
chen Vorständen auf alle Ehrenämter
beschlossen worden. 

Kassenzahnärztliche Vereinigung
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Eine reine Verweigerungshaltung ohne
alternative Modelle ist aber nicht sinn-
voll. Die entsprechende Kommission
des FVDZ, der man jede Mitarbeit an-
bietet, muß nun rasch ein geeignetes
bundesweites Gegenkonzept ent-
wickeln, wenn dies möglich ist. Solange
keine echte Alternative vorliegt, darf
man – so Wagner – sich nicht schon
jetzt für die nächsten Monate die Hän-
de binden. Auch um die im Gesetz an-
gedrohten Ersatzvornahmen zu vermei-
den, ist es daher notwendig, zumindest
zunächst mitzudenken und eventuelle
fatale Folgen abzuwenden. Besonders
hoffnungsfroh stimmen diese Aussich-
ten nicht, aber er habe die Vision, daß
die Zahnheilkunde in absehbarer Zeit zu
großen Teilen aus der GKV herausge-
nommen wird. Auch insofern kann eine
funktionierende, zahnärztlich geleitete
KZBV als Ansprechpartner der Politik

sehr wichtig sein. Viel zu leicht machen
es sich die, die ohne Gegenmodell eine
reine Verweigerungshaltung predigen. 

Obrigkeitsstaat gegen
Freiberufler
Der stellvertretende Vorsitzende der
KZV Nordrhein Dr. Wolfgang Eßer er-
gänzte in einer sehr nachdenklichen
Rede Wagners Bericht und ging in vie-
len Punkten auf die Beschlüsse der
Hauptversammlung des Freien Verban-
des Deutscher Zahnärzte in Bremen und
der Vertreterversammlung der KZBV in
Potsdam ein.

Unmißverständlich stellte er fest, daß
bedingt durch den vom Gesetzgeber
vorgegebenen Zeitplan die Phase der
großen standespolitischen Fensterre-
den zu Ende ginge, statt dessen die Zeit
der Beschlüsse und Entscheidungen
angebrochen sei.

Der Staat habe mit dem GMG eindeutig
Front gegen die Freiberuflichkeit im Ge-
sundheitswesen bezogen und alle er-
denklichen Register eines Obrigkeits-
staates gegen die berufliche Selbstver-
waltung gezogen. Wie ein roter Faden
ziehe sich eine perfide Stringenz durch
das Gesetz, in dem eine lückenlose
Konsequenz von Maßnahmen, Drohun-
gen und Sanktionen  die bedingungslo-
se Erfüllung ordnungspolitischer Vorga-
ben gewährleisten solle, nachdem die
Kartelle der Freiberuflichkeit erfolgreich
zerschlagen worden seien.

In dieser Zeit höchster Bedrohung rea-
giere der Berufsstand für Dr. Eßer in
zwar gewohnter, aber völlig sinnloser Art
und Weise. Statt sich fest zusammen-
zuschließen, in großer Gemeinsamkeit
und Übereinstimmung des Berufsstan-
des für den Erhalt der Selbstverwaltung
zu kämpfen, zersplittere sich die Kolle-
genschaft, noch bevor das Gesetz in
Kraft getreten sei, und provoziere damit
eine innerberufliche Zerreißprobe.

Ohne tragfähige Alternativkonzepte auf
den Tisch zu legen, forderten politische
Verbände der Zahnärzte auf Bundes-
und Landesebene als erste Reaktion auf
das GMG den alleinigen und umfassen-
den Vertretungsanspruch über den ge-
samten Berufsstand für den jeweiligen
Verband. Da es als resümierte Bilanz
dieser Verbände in einer Staats-KZV
keinerlei Möglichkeit der beruflichen In-
teressenvertretung mehr geben könne,
hätten diese die Kooperationsbereit-
schaft mit den KZVen über das Jahr
2004 hinaus aufgekündigt. Hauptamtli-
che Tätigkeiten in einer KZV seien mit
den freiberuflichen Zielen ebenso we-
nig zu vereinbaren wie die Mitwirkung
der Kollegenschaft auf ehrenamtlicher
Basis, sei es als Gutachter, Mitglied in
Prüfungsausschüssen oder in anderen
Gremien. Als logische Konsequenz sei
das Dreisäulenmodell der Zahnärzte
(KZV, ZÄK und FVDZ) aufgekündigt wor-
den. In bekannter Art und Weise glaube
man offensichtlich, durch die Kreierung
eines innerberuflichen Feindbildes und
durch Totalverweigerung von der ei-
gentlichen Aufgabe, nämlich der Lö-
sung der anstehenden Probleme, ab-
lenken zu können. Diese Lösungs-
ansätze seien, so Dr. Eßer, von den Ver-
bänden nicht auf den Tisch gelegt wor-
den, auch seien keinerlei Aktivitäten er-
kennbar geworden, die nordrheinischen
Vertreter mit in Überlegungen oder Ar-
beitsgruppen einzubeziehen mit dem
Ziel, solche Konzepte zu erarbeiten. Er
habe zunehmend den Eindruck, daß
solchen Bestrebungen nicht das
Bemühen um das Wohl der Kollegen-
schaft, sondern eher rein verbandspoli-
tische Interessen zugrunde lägen.

Ausdrücklich betonte Dr. Eßer, daß der
bislang schon enge Rahmen zur Wahr-
nehmung beruflicher Interessenvertre-
tung in der KZV durch das GMG in un-
erträglicher Art und Weise weiter durch
den Staat eingeengt werde. Er halte es
aber für unklug, das eigene Haus nie-
derzubrennen, bevor man wisse, wo
man morgen schlafen werde. Eindring-

Der Präsident der ZAEK Nordrhein Dr. Peter Engel (großes Bild) sieht es als entscheidendes Kriterium
beim Umgang mit der „neuen KZV“ an, inwieweit der hauptamtliche Vorstand noch etwas für die nord-
rheinischen Zahnärzte tun kann. Dr. Ernst Goffart, Dr. Ralph-Peter Hesse und ZA Dieter Krenkel sprachen
sich für eine pragmatische Politik und eine klare Konzentration auf den Nutzen der nordrheinischen
Zahnärzte aus. Dagegen vertraten ZA Evertz Lindmark und ZA Klaus Hammer in mehreren Wortbeiträgen
die Position der Hardliner im Freien Verband (v. l.). 

Schulterschluß am Rande: Die nordrheinischen
Vorsitzenden der drei Säulen.

Kassenzahnärztliche Vereinigung
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lich plädierte er dafür, diejenigen, die
auch zukünftig mit ehrenwerten Absich-
ten in den KZVen tätig sein wollten, nicht
zu diskriminieren. Ihm sei es allemal lie-
ber, wenn dort auch zukünftig verant-
wortungsbewußte Kolleginnen und Kol-
legen sich einerseits berufsfeindlichen
Intentionen entgegenstemmen und an-
dererseits im Vertragsgeschäft für die
betriebswirtschaftlichen Interessen der
Kollegenschaft kämpfen würden, als
wenn man dieses Terrain dem Staats-
kommissar oder willfährigen Mitgliedern
des Berufsstandes oder gar irgendwel-
chen Angehörigen der Verwaltungs-
bürokratie überlassen würde; das Recht
auf Selbstverwaltung des Berufsstan-
des wolle er sich nicht entreißen lassen,
schon gar nicht sei er bereit, es freiwil-
lig aufzugeben. Schlußendlich sei er da-
von überzeugt, daß die Zahnheilkunde
in absehbarer Zeit zumindest Stück für
Stück aus der GKV entlassen würde.

Das marode System der gesetzlichen
Krankenversicherung sei auf Dauer
nicht zu finanzieren. Auch deshalb sei es
wichtig, die KZVen nicht irgendwelchen
Apparatschiks zu überlassen. Gleich-
zeitig sei der Berufsstand aufgerufen,
mit aller Kraft auch die Chancen der Zeit
zu nutzen, die sich aus der Veränderung
auf Seiten der Kostenträger durch ver-
änderte Versicherungsmodelle und -an-
gebote ergäbe. 

Die Akzeptanz der Kostenerstattung
müsse umfassend gefördert und durch
eine entsprechende Leistungspalette im
Angebot der Zahnärzte attraktiv ge-
macht werden. Dies könne man aber

nur in Geschlossenheit und Einigkeit
des Berufsstandes erreichen. Eindring-
lich rief Dr. Eßer die nordrheinische Kol-
legenschaft auf, sich aktiv mit der be-
drohlichen Situation auseinanderzuset-
zen und sich verantwortungsbewußt zu
positionieren. In diesen Zeiten die Kol-
legenschaft vor einen standespoliti-
schen Karren spannen zu wollen und
nur eine Vision als Ziel zu nennen, halte
er für unverantwortlich. Er sei sich
sicher, daß Nordrhein mit klarem Kopf
und klugen Entscheidungen seinen Weg
gehen werde und nicht denjenigen fol-
gen werde, die immer schon sofort alles
und alles besser gewußt hätten, bis
heute aber niemals Verantwortung
übernommen hätten.

Dank an den Vorstand
Die nachfolgende Rede des nordrheini-
schen FVDZ-Vorsitzenden Dr. Daniel
von Lennep hatte einen ähnlichen
Tenor: eine reine Obstruktion des Ge-
sundheitsmodernisierungsgesetzes
ohne Gegenkonzept spiele dem Ge-
sundheitsministerium in die Hände. 

Zunächst sprach von Lennep jedoch
dem Vorstand seinen Dank für die Lei-
stungen des vergangenen Jahres aus.
Besonders scharf kritisierte er dann die
Angriffe aus der Regierung auf die
Freiberuflichkeit, die mehr und mehr
dazu führten, daß der Beruf der Ärzte
und Zahnärzte nicht mehr attraktiv ge-
nug sei – zum Schaden der Gesell-
schaft. Entmündigung wirtschaftlicher
und medizinischer Eigenverantwortung
sei geradezu unsinnig, etwa wenn trotz
der großen Erfolge in der Prophylaxe
jetzt eine Zwangsfortbildung eingeführt
werde. Zudem erläuterte von Lennep
seinen Antrag, in dem er die Unterstüt-
zung des nordrheinischen FVDZ für den
Vorstand bei seiner Arbeit für die nord-
rheinischen Zahnärzte und in der Aus-
einandersetzung mit dem GMG erklärte.
Des weiteren brachte er eine Resolution
ein, in der die Gesundheitsreform, die im
Kern hauptsächlich dirigistische Rege-
lungen und bürokratische Zwangsmaß-
nahmen enthält, scharf kritisiert wird.
Beiden Vorschlägen stimmte die Ver-
sammlung ohne Gegenstimme zu. 

Nachfolgend meldeten sich viele Mit-
glieder der VV mit Fragen und Kom-
mentaren zu Wort. Dabei war die Dis-
kussion um die Grundfrage nach der
richtigen Reaktion auf die GKV-Reform
nicht immer scharf von der über die
Position des FVDZ zu trennen. Der Prä-

ZA Bernd Schmalbuch hoffte, aus den Erfah-
rungen der Kollegen in anderen europäischen
und außereuropäischen Länder zu lernen. 
Diese Idee wurde vom Auditorium wegen 
des einzig- bzw. eigenartigen Systems der
deutschen GKV als wenig fruchtbringend
angesehen.

Dr. Reiner Konopka stellte klar, bei der
Entscheidung über die Beauftragung des
Satzungsausschusses müßten die Interessen
der nordrheinischen Kollegen im Mittelpunkt
stehen. Er wünschte sich zudem Unterstützung
für Zahnärzte und ZFA zum Handling der
Praxisgebühr. Der Vorstand hält hier konkrete
Hilfe erst dann für möglich und sinnvoll, wenn
KZBV und KZV Nordrhein die vielen offenen
Fragen geklärt haben. 

sident der Zahnärztekammer Nordrhein
Dr. Peter Engel unterstützte die Sicht-
weise von Wagner: Kernfrage bei dem
Umgang mit der geänderten KZV müs-
se sein, inwieweit ein hauptamtlicher
Vorstand noch etwas für die nordrheini-
schen Zahnärzte tun könne. Daher müs-
se jetzt intensiv ausgelotet werden, ob
man diese Körperschaft auch haupt-
amtlich im Sinne der Zahnärzte weiter-
führen kann. Zwar vertraten einzelne
Mitglieder der Versammlung auch eine
harte Linie, grundsätzlich gab es aber
viel Zustimmung für die flexible Haltung
des Vorstandsvorsitzenden und seines
Stellvertreters. Dr. Eßer brachte im Lau-
fe der intensiven Diskussion noch vor,
daß die Dienstleistungen der KZV mit
279 € beim „durchschnittlichen Kolle-
gen“ im Monat nicht nur im Vergleich
der KZVen sehr günstig dastehe, und
dankte der Verwaltung ausdrücklich:
Man könne die Leistung der professio-
nellen und loyalen Mitarbeiter und der
Geschäftsführung nicht hoch genug
würdigen. Bei jeder Entscheidung gelte
es auch, die Verantwortung für die Mit-
arbeiter mit zu berücksichtigen.

In den anschließenden Abstimmungen
wurde dann mit deutlicher Mehrheit der
Auftrag an den Satzungsausschuß er-
teilt, den Entwurf einer neuen Wahlord-
nung für die nächste Vertreterversamm-
lung vorzubereiten. Zudem wurde der
Vorstand gemäß Antrag des Rech-
nungsprüfungssauschusses entlastet
und der Haushaltsplan für 2004 be-

Kassenzahnärztliche Vereinigung
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schlossen. Den notwendigen Änderun-
gen im HVM stimmten die Mitglieder
ebenfalls mit deutlicher Mehrheit zu. An-
genommen wurde auch ein Antrag von
Dr. Ralph-Peter Hesse für WZN: Die
KZV wird kostengünstige Fortbildungs-
reihen anbieten, um damit den negati-
ven finanziellen Folgen der eingeführten

Zwangsfortbildung soweit als möglich
entgegenzuwirken.

Zwar traten die Mitglieder der Vertreter-
versammlung trotz dieses insgesamt
sehr harmonischen Abschlusses den
Heimweg nicht unbedingt frohen Mutes
an, aber in der Überzeugung, daß der

Vorstand der KZV Nordrhein sein mög-
lichstes tun wird, um den Schaden, der
den nordrheinischen Zahnärzten durch
das GKV-Modernisierungsgesetz droht,
mit allen verfügbaren Mitteln abzuwen-
den.

Dr. Uwe Neddermeyer

Angenommene Anträge
Antrag Nr. 1
Der Honorarverteilungsmaßstab der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nord-
rhein in der Fassung vom 16.11.2002
wird mit Wirkung ab 1. 1. 2004 – wie
aus der Anlage ersichtlich – geändert.

Ergänzung des Honorarverteilungsmaß-
stabes in § 4 Abs. 1a mit Wirkung zum
1. 1. 2004

1. Satz 8 wird gestrichen.

2. Der bisherige Satz 9 wird Satz 8.

3. Hinter Satz 8 wird folgender Satz 9
eingefügt: „Das sich für die Kieferor-
thopäden ergebende, zu verteilende
Honorarvolumen ist um die Auswir-
kungen zu korrigieren, die sich durch
die vom Bewertungsausschuß für
vertragszahnärztliche Leistungen ge-
mäß § 87 SGB V vorgenommene
Umstrukturierung des BEMA ab 
1. 1. 2004 ergeben; dabei sind die
einzelnen umbewerteten Abrech-
nungspositionen des Bereiches Kie-
ferorthopädie entsprechend ihrer Ab-
rechnungsfrequenz zu berücksichti-
gen.“

4. Es wird folgender Satz 10 eingefügt:
„Sollten sich erhebliche Verschiebun-
gen zwischen den Abrechnungs-
volumina der einzelnen Leistungsar-
ten innerhalb des anteiligen Honorar-
volumens für die Honorarverteilung
unter Zahnärzten (nachfolgend unter
A) in den Abrechnungen im jeweili-
gen Kalenderjahr ergeben, so kann
die Aufteilung der Vergütungsvolumi-
na unter Berücksichtigung der nach-
folgenden Bestimmungen für dieses
Kalenderjahr entsprechend angepaßt
werden.“

5. Der bisherige Satz 10 wird Satz 11.

Begründung:
Die Umstrukturierung des BEMA ab 
1. 1. 2004 hat durch die Neubewertung
der einzelnen Leistungspositionen je Lei-
stungsart eine Verschiebung der Ab-

rechnungsvolumina der einzelnen Lei-
stungsarten in so gravierendem Umfang
zur Folge, daß die Anwendung der Ab-
rechnungsvolumina des Jahres 1997 bei
der Bestimmung der Ausgangstopf-
größen und der endgültigen Honorar-
grenzen zu unbilligen Härten führen muß.

Die Neufassung im neuen Satz 10 (bis-
her Satz 8) kann nur einen Ausgleich in-
nerhalb des „Honorartopfes“ der
Zahnärzte rechtfertigen. Da der Bereich
Kieferorthopädie mit Auswirkungen auf
zahnärztliche Leistungsbereiche eben-
falls umstrukturiert wurde, ist jedoch
auch ein Ausgleich der Leistungsanteile
zwischen den „Töpfen“ der Kieferor-
thopäden und der übrigen Zahnärzte er-
forderlich. Diese Möglichkeit wird durch
den neuen Satz 9 geschaffen.

Geltender Wortlaut § 4 Abs. 1a Satz 1
bis 10 HVM:

11. Die nachstehenden Bestimmungen
regeln die Honorarverteilung ge-
trennt für die Leistungsarten
� KCH und
� KB/KG,
� KFO, ZE, PAR 

jeweils ohne Leistungen der Individual-
prophylaxe und Früherkennungsposi-
tionen.

12. Diese werden vorab mit dem vollen
Vertragspunktwert vergütet.

13. Gegenstand der Regelungen der
Honorarverteilung sind, getrennt für
den Bereich der Primärkrankenkas-
sen einschließlich der Primärkran-
kenkassen mit Sitz in anderen KZV-
Bereichen einerseits sowie für den
Bereich VdAK/AEV andererseits, die
folgenden zu verteilenden Vergütun-
gen:
� in der Leistungsart KCH der Ge-

samtfallwert,
� in der Leistungsart KFO der

Kassenanteil des zahnärztlichen
Honorars einschließlich der KCH-
Begleitleistungen,

� in der Leistungsart ZE der Kas-
senanteil des zahnärztlichen
Honorars,

� in der Leistungsart PAR der Ge-
samtfallwert (inklusive Material-
und Laborkosten),

� in der Leistungsart KB/KG der
Gesamtfallwert (inklusive Materi-
al- und Laborkosten).

14. Für die Honorarverteilung ermittelt
die KZV Nordrhein Obergrenzen für
das Kalenderjahr. 

15. Diese ergeben sich aus den Ver-
gütungsverträgen mit den Kran-
kenkassen und aus den durch die
Kostenträger für dieses Kalender-
jahr zur Verfügung gestellten Beträ-
gen einschließlich der Zahlungen
der Primärkrankenkassen aus ande-
ren KZV-Bereichen.

16. Die Vergütungsvolumina für die ein-
zelnen Leistungsarten werden zu-
nächst nach dem Verhältnis der ent-
sprechenden Abrechnungswerte
(Zahnarztabrechnung) des Jahres
1997 aufgeteilt unter Berücksichti-
gung einer prozentualen Volumen-
absenkung bei den Leistungsarten
ZE und KFO (5 %), wobei für die Lei-
stungsart KFO die Abrechnungs-
werte des 1. Halbjahres 1997 ver-
doppelt werden.

17. Abweichend hiervon werden die
Vergütungsvolumina für KG/KG
nach dem Abrechnungsvolumen
des Jahres 2001 berechnet.

18. Sollten sich erhebliche Verschie-
bungen wischen den Abrechnungs-
volumina der Leistungsarten ZE und
KCH in den Abrechnungen im je-
weiligen Kalenderjahr ergeben, so
kann die Aufteilung der Vergütungs-
volumina unter Berücksichtigung
der nachfolgenden Bestimmungen
entsprechend für dieses Kalender-
jahr angepaßt werden.

19. Für Kieferorthopäden (kieferorthopä-
dische Fachzahnärzte) erfolgt eine
gesonderte Honorarverteilung der-
art, daß – unter Berücksichtigung
der prozentualen Volumenabsen-
kung (5 %) – deren prozentualer An-
teil an der Honorarverteilung im Jah-
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mokratisch gewählten Vorstand der KZV
Nordrhein ihr Vertrauen aus und unter-
stützt ihn bei der Wahrung der berufli-
chen Interessen der nordrheinischen
Kollegen, solange er im Amt ist.

Insbesondere muß der Kollegenschaft
das Ausmaß der Repressalien durch
das GMG intensiv dargestellt, müssen
alle Möglichkeiten zum politischen Wi-
derstand ausgelotet und in enger Zu-
sammenarbeit mit den standespoliti-
schen Vertretungen in Nordrhein und,
falls möglich, bundesweit umgesetzt
werden. 

Antrag Nr. 6
Fortbildungspunkte
Angesichts der restriktiven, die Ver-
tragszahnärzte betreffenden, gesetz-
lichen Regelungen zur Zwangsfortbil-
dung, beschließt die Vertreterversamm-
lung der KZV Nordrhein, daß für die
Fortbildungsveranstaltungen der KZV
Nordrhein Fortbildungspunkte vergeben
werden sollen.

Antrag Nr. 7
Wahlordnung
Die Vertreterversammlung der KZV
Nordrhein beauftragt den Satzungsaus-
schuß, eine Wahlordnung gemäß § 80
SGB V zu erarbeiten und der Vertreter-

re 1997 aus der Summe der zu ver-
teilenden Honorarvolumina des
Kalenderjahres von der allgemeinen
Honorarverteilung abgetrennt und
einer besonderen HVM-Regelung für
Kieferorthopäden unterzogen wird.

10. Sofern das anteilige Honorarvolu-
men für die Honorarverteilung unter
Zahnärzten (nachfolgend unter A)
bzw. unter Kieferorthopäden (nach-
folgend unter B) nach Vergütung al-
ler Honoraranforderungen zum Ver-
tragspunktwert in einem dieser Be-
reiche nicht ausgeschöpft ist, kann
eine Überleitung in den anderen Be-
reich erfolgen.

Antrag Nr. 4
Resolution Nr. 1
Die Vertreterversammlung der KZV
Nordrhein stellt fest, daß durch das am
1. 1. 2004 in Kraft tretende Gesund-
heitssystemmodernisierungsgesetz
(GMG) alle Probleme der gesetzlichen
Krankenversicherung verschärft statt
gelöst werden.

Die wenigen liberalisierenden Elemen-
te, z. B. die Möglichkeit der Kostener-
stattung und die Neuregelungen zum
Zahnersatz, sind in der Ausgestaltung
mit so großen Hemmnissen für die prak-
tische Umsetzung verbunden, daß sie
den dringend nötigen gewünschten
Wettbewerbsanreiz nicht bewirken wer-
den.

Im Gegenteil bewirken eine Unzahl diri-
gistischer Regelungen eine weitere Er-
starrung des Systems. Durch die
weitere Entmündigung der Selbstver-
waltung in den KZVen wird der Einfluß
fachlicher zahnärztlicher Kompetenz zu-
gunsten bürokratischer Verwaltung
weitgehend eingeschränkt.

Auch die jetzt diskutierte Auswertung
der Beitragspflicht im Sinne der Bürger-
versicherung löst keines der Probleme
der GKV, sondern weitet sie nur auf alle
Bürger aus.

Eine nachhaltige Reform des Gesund-
heitswesens ist im Gegensatz dazu nur
durch eine echte Liberalisierung des ge-
samten Gesundheitssystems mit einer
Ausgliederung der Zahnheilkunde aus
der GKV zu erreichen!

Antrag Nr. 5
Politischer Widerstand gegen das
Gesundheitssystemmodernisie-
rungsgesetz (GMG) 
Die Vertreterversammlung der KZV
Nordrhein spricht dem amtierenden de-

versammlung in der nächsten Sitzung
zur Abstimmung vorzulegen.

Antrag Nr. 8
Es sollen Fortbildungsreihen eingerich-
tet werden, welche dezentral von den
Kreisvereinigungen, auch in Zusam-
menarbeit mit der Kammer, organisiert
werden. Die Inhalte dieser Fortbildun-
gen sollen den Mindestanforderungen
im Sinn des GMG § 95 d entsprechen
und preisgünstig angeboten werden.
Die Kosten sollen sich nur aus den
Selbstkosten errechnen (Miete der Lo-
kalität und Honorar für den Vortragen-
den). Auf Sitzungsgelder soll hier ver-
zichtet werden. Um die Kosten zu redu-
zieren, ist auch ein Sponsoring möglich.

Begründung:
Die Pflicht zur Fortbildung zwingt den
Zahnärzten weitere Kosten auf, ohne
daß die Möglichkeit besteht, diese auf
der Honorarseite auszugleichen. Unse-
res Erachtens ist es Aufgabe der zahn-
ärztlichen Körperschaften, den Zahnärz-
ten vor Ort eine Möglichkeit zu bieten,
auf einfache Art und Weise ihre Fortbil-
dungspflicht zu erfüllen. Zu diesem
Zweck sind kostengünstig die notwen-
digen Fortbildungsmaßnahmen zu or-
ganisieren.

Antrag zu 6, I b
Die Bilanz einschließlich Erfolgsrech-
nung für das Jahr 2002 wird abgenom-
men und dem Vorstand für das Wirt-
schaftsjahr 2002 Entlastung erteilt.

Antrag zu 6, II b
Ab dem Abrechnungsquartal IV/2003
beträgt der Verwaltungskostenbeitrags-
satz für die abrechnenden Zahnärzte
der KZV Nordrhein 1,10 %.

Berechnungsgrundlage sind die über
die KZV Nordrhein abgerechneten ver-
tragszahnärztlichen Leistungen ein-
schließlich der Material - und Laborkos-
ten. Diese Berechnungsgrundlage bleibt
unberührt von späteren Punktwertmin-
derungen oder sonstigen festgesetzten
Honorarkürzungen.

Begründung:
Für das Haushaltsjahr 2004 sind Aus-
gaben in Höhe von EUR 20,9 Mio. ge-
plant. Damit liegen die für 2004 geplan-
ten Ausgaben ca. 2,2 % (= EUR
475.600) unter dem Vorjahresansatz.

Ausgabenreduzierungen ergeben sich
im wesentlichen im Bereich der betrieb-
lichen Altersversorgung, den Personal-
kosten und bei den Kosten für das ma-
schinelle Abrechnungswesen. Bei einer
geplanten Vermögensentnahme in Höhe
von EUR 2,0 Mio. ist auch unter
Berücksichtigung geringerer Zinsein-
nahmen eine Reduzierung des Verwal-
tungskostenbeitragssatz von 1,13 %
auf 1,10 % möglich.

Antrag zu 6, II c
Der Haushaltsplan für das Jahr 2004
wird wie folgt festgestellt:

1. Erfolgshaushalt
in Einnahmen und Ausgaben ausge-
glichen mit EUR 20 900 000
bei einer Vermögensentnahme von
EUR 2 000 000

2. Investitionshaushalt
in Einnahmen und Ausgaben ausge-
glichen mit EUR 3 489 500
bei einer Liquiditätsabnahme von
EUR 2 141 600

Finanzen: Anträge zu Tagesordnungspunkt 6 
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die oft langjährig tätigen Zuhörer gelernt
haben, auch mit schwierigen gutachter-
lichen Problemen souverän umzugehen.

Nach kurzer Pause wurde es dann
„vertragszahnärztlich“. Die Zahnärzte
Andreas Kruschwitz und Klaus-Peter
Haustein erläuterten die „Änderung der
Par-Richtlinien und des BEMA ab 1. Ja-
nuar 2004“. Immer wieder spontan aus
dem Auditorium gestellte Fragen über
Sinn oder Unsinn einzelner Regelungen
gaben den Referenten Gelegenheit,
dem Gremium die Auffassung der KZV
Nordrhein nahezubringen. Immerhin, so
das Fazit, gibt es in den neuen Richt-
linien deutlich mehr Spielraum für eine
zeitgemäße Par-Behandlung als im lan-
ge überlebten, aber bis Jahresende
2003 gültigen Par-Vertrag von 1969.

Schon seit Jahren wurde der Spagat
zwischen Richtlinie und indizierter Be-
handlung lege artis bzw. medizinischer
Ethik immer größer. In Zeiten knappster
(Kranken-)Kassen erlauben aber auch
die modernisierten Richtlinien keines-
wegs jede medizinisch indizierte Be-
handlung. Deshalb lassen sich mit nur
ein wenig Phantasie in den neuen Re-
gelungen auch wirtschaftliche Perspek-
tiven außerhalb der GKV erkennen. Die
Gutachter müssen, ausgehend vom Lei-
stungsanspruch des gesetzlich Kran-
kenversicherten – das betonte Krusch-
witz , zunächst allen Zahnärzten Hilfe-
stellung geben, wie die neuen Richt-
linien zu lesen sind. Zur zusätzlichen
Verwirrung tragen die nicht unbedingt
einsichtigen Übergangsregelungen bei.
Für die Tagungsteilnehmer war zudem
wichtig zu erfahren, daß in den kom-
menden Jahren damit zu rechnen ist,
daß vermehrt körperliche Untersuchun-

denzbasierte Analyse der zum Teil sehr
hohen Erfolgsaussichten verschiedener
Therapieformen, ausgehend von Prof.
Jepsens umfassender Kenntnis der in-
ternationalen Fachliteratur der letzten
Jahrzehnte. In der anschließenden Dis-
kussion erwiesen sich die Gutachter mit
speziellen Fragen zu Vor- und Nach-
teilen verschiedener Behandlungsme-
thoden aus wissenschaftlicher Sicht als
kenntnisreiche Praktiker. 

Der Vortrag von Prof. em. Dr. Heinz H.
Renggli über „Aktuelle regenerative Pa-
rotherapien“ schloß hier nahtlos an. Der
ehemalige Vorsitzende der Abteilung
Parodontologie der Universität
Nijmegen arbeitete die in den letzten
Jahren verschobenen Schwerpunkte
der modernen Parodontologie heraus,
deren Neuorientierung sich auch in den
Änderungen der Richtlinien für die Par-
Behandlung niederschlägt: Die Reduk-
tion der Taschentiefe gilt nicht mehr als
entscheidendes Ziel der Behandlung
und Maß aller Dinge. In Vordergrund des
Konzepts der „Periodontal repair“ steht
statt dessen ein möglichst großer Atta-
chement-Gewinn. Bei verbleibenden Ta-
schentiefen bis 4,5 mm nimmt die Be-
deutung einer regelmäßigen gründli-
chen Nachsorge deutlich zu, sonst sind
Rezidive so gut wie unvermeidbar.
Schon während des Vortrags belegten
die Fragen aus dem Publikum, wie sehr

Gutachtertagungen für den Bereich Parodontologie 

Information und Wissen 
auf dem neuesten Stand

Im Jahr 2002 wurden in den Düssel-
dorfer Räumlichkeiten der KZV Nord-
rhein erstmals separate Tagungen der
Par-Gutachter und der Implantologie-
Gutachter durchgeführt. Nach ihrem er-
folgreichen Verlauf war nur konsequent,
in beiden Bereichen auch weiterhin
eigenständige Veranstaltung durchzu-
führen, um unterstützt von hochkaräti-
gen Fachleuten in guter und entspann-
ter Atmosphäre aktive Qualitätssiche-
rung im Gutachterwesen zu betreiben.
Am 12. November trafen zunächst die
Parodontologen zusammen.

Perspektiven für eine 
neue Parodontologie
ZA Andreas Kruschwitz begrüßte die
zahlreich erschienenen Par-Gutachter
im Jugendstilsaal, der mit etwa 50 Teil-
nehmern bis auf den letzten Platz gefüllt
war, in der Düsseldorfer Lindemann-
straße, und stellte die Veranstaltung un-
ter das Motto „Perspektiven für eine
neue Parodontologie“. Dann ging es di-
rekt in medias res: Der Direktor der Po-
liklinik für Parodontologie, Zahnerhal-
tung und Präventive Zahnheilkunde an
der Universität Bonn, Prof. Dr. Dr. Søren
Jepsen, referierte über „Therapie par-
odontaler Rezessionen – vorhersagbar
und evidenzbasiert“. Es folgte eine evi-

Am 12. November 2003 fand in den
Räumlichkeiten der KZV Nordrhein 
in der Lindemannstraße die zweite
eigenständige Gutachtertagung für
den Bereich der Parodontologie statt:
Informationsvermittlung auf höch-
stem Niveau, sowohl bei zwei wissen-
schaftlichen Fachvorträgen als auch
bei den Erläuterungen der grund-
legenden Änderungen, die ab Januar
2004 im BEMA und den Richtlinien
des Bundesausschusses der Zahnärzte
und Krankenkassen in Kraft getreten
sind.

ZA Andreas Kruschwitz und ZA Klaus-Peter Haustein erläuterten den Par-Gutachtern die Konsequenzen
der Änderungen im Bema und in den Richtlinien (v. r.).
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gen durchgeführt werden müssen. Ein
Grund unter vielen: Die gewaltige Be-
deutungszunahme der Mitwirkung des
Patienten, die in den Richtlinien immer
wieder gefordert wird und die beson-
ders Raucher schwer treffen dürfte. 

Nachdem man den Referenten noch-
mals mit großem Applaus für die schnel-
len und umfassenden Informationen ge-
dankt hatte, zeigten zahlreiche Ge-
spräche in größeren und kleineren
Gruppen, wie wichtig es gerade zu die-
sem Zeitpunkt war, den Teilnehmern im
Rahmen einer Tagung einen intensiven
Gedankenaustausch zu ermöglichen.
Deutlich wurde auch, mit welcher Sorge
die Anwesenden als Gutachter und als
praktizierende Zahnärzte den kommen-
den Veränderungen entgegensehen, die
mit der Bema-Neurelationierung noch
lange nicht abgeschlossen sind.

Dr. Uwe Neddermeyer
Konzentriert verfolgten das Auditorium den Vorträgen der Fachwissenschaftler 
Prof. Dr. Dr. Søren Jepsen und Prof. em. Dr. Heinz H. Renggli (v. l.). Fotos: Neddermeyer

KZV Nordrhein
Ausschreibung von Vertragszahnarztsitzen gemäß § 103 Abs. 4 SGB V

Die KZV Nordrhein hat nach § 103 Abs. 4 SGB V
in einem Planungsbereich, für den Zulassungsbe-
schränkungen angeordnet sind, auf Antrag eines
Vertragszahnarztes, der seine Praxis an einen
Nachfolger übergeben möchte, den Vertragszahn-
arztsitz unverzüglich auszuschreiben.

Für den Planungsbereich
Stadt Bonn 

sind Zulassungsbeschränkungen angeordnet.
Aufgrund dessen schreibt die KZV Nordrhein fol-
gende Vertragszahnarztsitze aus:

Kenn-Nr. 01/ 2004
In Bonn-Plitterdorf/Aue ist eine Zahnarztpraxis
zum nächstmöglichen Termin abzugeben. Ein in
der Praxis tätiger Assistent wird sich um den Ver-
tragszahnarztsitz bewerben.

Kenn-Nr. 02/ 2004
In Bonn-Hardtberg ist eine Zahnarztpraxis zum
1. 4. 2004 abzugeben.

Kenn-Nr. 03/ 2004
In Bonn-Innenstadt ist eine Zahnarztpraxis zum
1. 4. 2004 abzugeben. Ein in der Praxis tätiger As-
sistent wird sich auf den Vertragszahnarztsitz be-
werben.

Für den Planungsbereich

Stadt Mülheim an der Ruhr 
sind Zulassungsbeschränkungen angeordnet.

Aufgrund dessen schreibt die KZV Nordrhein fol-
genden Vertragszahnarztsitz aus:

Kenn-Nr. 4/ 2004
In Mülheim-Speldorf ist zum 1. 4. 2004 eine Zahn-
arztpraxis abzugeben.

Zahnärzte, welche sich für die ausgeschriebenen
Vertragszahnarztsitze interessieren und die Zulas-
sungsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der für die
Praxisübernahme maßgebliche Zulassungssitzung
erfüllen, wenden sich mit ihrer Bewerbung bitte bis
spätestens zum 30. Januar 2004 – nur schriftlich
– an die

KZV Nordrhein
Abt. Reg./Zul.

Lindemannstr. 34–42
40237 Düsseldorf

unter dem Kennwort/Praxisausschreibungen un-
ter Angabe der jeweiligen Kenn-Nr. (Rückfragen
unter Tel.: 02 11 / 96 84-2 71, Herr Rees). Später
eingehende Bewerbungen können aufgrund dieser
Ausschreibung nicht mehr berücksichtigt werden.
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zu, weil der Absenkung der Punktzahlen
hier keine Anhebungen als Ausgleich
gegenüberständen. Auch der jüngste
Teilnehmer der Veranstaltung, so sein
skeptisches Resümee, werde nicht er-
leben, daß irgend etwas besser werde
im GKV-System. Als einzig tröstende,
zumindest nicht völlig unrealistische
Vision könne man darauf hoffen, daß die
gesamte Zahnmedizin in absehbarer
Zukunft als Bagatellrisiko aus der GKV
herausfalle. In der anschließenden Dis-
kussion bewiesen die Teilnehmer mit
Detailfragen zur Gesetzgebung über
HVM und Degression große Sachkennt-
nis. Natürlich versuchten sie auch,
Wagner vor der Vertreterversammlung
am folgenden Tag zu Aussagen über die
Zukunft der KZV zu bewegen – mit
wenig Erfolg. 

Mythos „Überversorgung“
Von Politik und Wirtschaft zur Zahn-
medizin führte dann Prof. Dr. Dieter
Drescher die Zuhörer in seinem Power-
Point-Vortrag über den „KFO-Behand-
lungsbedarf aus wissenschaftlicher
Sicht“. Der Direktor des Zentrums für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der
Universität Düsseldorf belegte in ein-
drucksvoller Weise seine drei Kernthe-
sen: Der Behandlungsbedarf im Bereich
KFO ist objektiv bestimmbar, ebenso
der Versorgungsgrad der deutschen Be-
völkerung sowie auch die Qualität des
Versorgungssystems. Deutlich machte
Drescher, daß die vom Sachverständi-
genrat für die Konzertierte Aktion im Ge-
sundheitswesen angenommene Über-
versorgung von 300 bis 400 Prozent auf
völlig unseriöser Grundlage und haltlo-
sen Spekulationen beruht. Eine Aus-

und nicht den Spaß am eigenen Beruf
zu verlieren. Aufmerksam folgte das Au-
ditorium dann zunächst den Ausführun-
gen des Vorstandsvorsitzenden der KZV
Nordrhein, ZA Ralf Wagner. Im Mittel-
punkt standen Hintergrundinformatio-
nen zur Bema-Umrelationierung und zur
Entstehung des GKV-Modernisierungs-
gesetzes: Bislang noch nicht in ihren
möglichen Konsequenzen richtig einge-
schätzt wird die Gefahr, die von den Ver-
sorgungszentren für die Freiberuflichkeit
des Arzt- und Zahnarztberufs ausgeht.
Ministerin Schmidt habe diese fatal an
die alten DDR-Polikliniken anknüpfen-
den Einrichtungen ausdrücklich als fort-
schrittlich gelobt. Weitere Kritikpunkte
Wagners am GMG in Schlagworten: or-
ganisatorisch aufwendige Praxisgebühr,
angedrohte Ersatzvornahme zur Diszi-
plinierung der Ärzte und Zahnärzte,
bürokratisierte und erweiterte Wirt-
schaftlichkeitsprüfung sowie mit Fort-
bildungspflicht und Korruptionspara-
graph „Stiche in die Seele eines Berufs-
standes“. Schwer getroffen durch Bud-
get, HVM und Degression seien gerade
die anwesenden Kieferorthopäden. Un-
ter großem Applaus betonte Wagner
deshalb, er verstehe sich in gleicher
Weise als Vertreter der über 5 500
Zahnärzte und der gut 300 Kieferor-
thopäden. Die ungünstigen Vorausset-
zungen bei den Verhandlungen mit den
Krankenkassen ließen aber gerade im
Bereich KFO keinen größeren Spielraum

Veranstaltung der Kieferorthopäden

Nicht den Mut verlieren!

Großes Interesse an der aktuellen The-
matik erwartet hatte der für die Kiefer-
orthopädie zuständige Vorstandsrefe-
rent der KZV Nordrhein, Dr. Andreas
Schumann: „Deshalb haben wir für un-
sere Informationsveranstaltung einen
Saal mit 200 Plätzen vorbereiten lassen.
Dennoch waren alle von der überwälti-
gend hohen Beteiligung überrascht.
Glücklicherweise bot der Raum auch für
weit über 250 Personen genügend
Platz.“

Dr. Schumann begrüßte die Zuhörer mit
dem Aufruf, angesichts zu befürchten-
der finanzieller Einbußen nicht den Mut
zu verlieren, Chancen zu nutzen, wel-
che manche Nische vielen Praxen böte

Am 21. November 2003 lud 
Dr. Andreas Schumann die nord-
rheinischen Kieferorthopäden und 
die kieferorthopädisch tätigen
Zahnärzte ins Hotel Lindner zu einer
Informationsveranstaltung, in deren
Mittelpunkt die außervertraglichen
Leistungen standen. Zu Beginn gab
ZA Ralf Wagner den 260 Zuhörern
Hintergrundinformationen zur 
Bema-Umrelationierung und zum 
GKV-Modernisierungsgesetz.

Über 250 Kieferorthopäden folgten konzentriert den Ausführungen der Referenten 
und beteiligten sich aktiv an der Diskussion.

Referierte zum zentralen Thema der Tagung,
den außervertraglichen Leistungen: 
Dr. Andreas Schumann.

Kassenzahnärztliche Vereinigung
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wertung zahlreicher wissenschaftlicher
Studien ergibt statt dessen bei einem
tatsächlichen Versorgungsbedarf weit
über 40 Prozent eine Versorgung von al-
lenfalls um 50 Prozent. Da diese Zahlen
vor der Einführung des KIG-Systems er-
hoben wurden, das einen erheblichen
Rückgang der Behandlungszahl be-
wirkt, ist nicht von einer Überversorgung
auszugehen. Das KIG-System darf da-
bei, so Prof. Drescher ausdrücklich, kei-
nesfalls als wissenschaftlich objektivier-
te Methode zur Festlegung der Not-
wendigkeit bzw. Nicht-Notwendigkeit
von KFO-Behandlungen verstanden
werden. Es stellt nur eine versicherung-
stechnische Grenze dar, ab welcher
Zahnfehlstellung die GKV Kosten einer
Behandlung übernimmt. Kritik übte Dre-
scher auch an Aspekten der Qualität
des Versorgungssystems: Vor dem Hin-
tergrund eines sich verschlechternden
Umfelds gewinnen mehr und mehr
repressive statt ökonomische Anreize
Einfluß.

Dann standen die außervertraglichen Lei-
stungen im Mittelpunkt. Dr. Andreas
Schumann führte anhand von zahlrei-
chen Beispielen vor, daß auch starke
Zahnfehlstellungen nach den Maßstäben
des KIG-Systems nicht von den Gesetz-
lichen Krankenkassen übernommen wer-
den. Vor und nach der GKV-Behandlung
sowie bei den oft deutlichen Fehlstellun-
gen im ersten und zweiten Grad kann
und sollte außerhalb der GKV behandelt
werden – aus medizinischen und ästhe-
tischen Gründen. In bezug auf seinen
Vorredner arbeitete Dr. Schumann her-
aus, daß es sinnvoll und notwendig ist,
außervertragliche Leistungen anzubieten,
um den Patienten am Fortschritt und den

Neuerungen in der Kieferorthopädie teil-
haben zu lassen. Dadurch ist es mög-
lich, die Behandlung zu optimieren. Wie-
derholt machte er die Zuhörer darauf auf-
merksam, wie wichtig es ist, dem Pati-
enten solche Leistungen mit Fingerspit-
zengefühl, ohne Druck und mit sorgfälti-
ger umfassender Aufklärung vorzustel-
len. Auch muß man dem Patienten genü-
gend Zeit lassen, zu einer wohlüberleg-
ten Entscheidung zu kommen. Auf
großes Interesse stießen die praxisnahen
Beispiele, aussagekräftigen Abbildungen
und besonders die zahlreichen Hilfestel-
lungen bis hin zu klar formulierten
Textvorlagen für Patienteninformationen
und Formulare, deren Verwendung Dr.
Schumann detailliert erläuterte. 

Genaue Anleitungen zum Weg, der zu
beschreiten ist, um aus einem Kassen-
patienten einen Privatpatienten zu ma-
chen, ohne dabei gegen gesetzliche
oder standesrechtliche Vorschriften zu
verstoßen, gab es anschließend im Vor-

trag des GOZ-Referenten aus dem Vor-
stand der Zahnärztekammer Nordrhein,
Dr. Hans Werner Timmers. In seiner
ruhigen, von großer Sachkenntnis ge-
prägten Art stellte er vor dem Hinter-
grund einer komplexen, aber eindeuti-
gen Rechtslage die einzelnen Möglich-
keiten und jeweils durchzuführende
Schritte bis hin zu den verschiedenen
Abrechnungsmöglichkeiten systema-
tisch und übersichtlich dar. 

Auch nach mehr als fünf mit Informatio-
nen vollgepackten Stunden bestand bei
vielen der teilnehmenden Kieferor-
thopäden anschließend noch großes
Interesse an langen Diskussionen, in
denen nicht nur die Vorträge, sondern
auch die Situation der Kieferorthopäden
nach der Bema-Umrelationierung und
die Konsequenzen der Gesundheits-
reform heiß diskutiert wurden. 

Dr. Uwe Neddermeyer

Übernahm den politischen Teil der
Veranstaltung: ZA Ralf Wagner.

Fotos: Neddermeyer

Analysierte den KFO-Behandlungsbedarf 
aus wissenschaftlicher Sicht: Prof. Dr. Dieter
Drescher, Universität Düsseldorf.

Erläuterte die Schritte auf dem Weg vom
Kassenpatienten zum Privatpatienten: 
Dr. Hans Werner Timmers.

Auch im dichten Programm blieb Zeit für einen kurzen Gedankenaustausch.

Kassenzahnärztliche Vereinigung



Zahnärztekammer

Kammerversammlung am 15. November 2003

Bericht des Präsidenten
Mit der Zustimmung des Bundestages
und des Bundesrates zum Gesund-
heitsmodernisierungsgesetz – wobei ich
mich tagtäglich immer wieder frage,
was daran eigentlich modernisiert sein
soll – heißt es endgültig Abschied neh-
men von Hoffnungen und Illusionen. Alle
Bemühungen der zahnärztlichen Stan-
desvertreter um Verbesserungen des
Gesetzes im Sinne einer patientenori-
entierten individuellen Zahnheilkunde
sind damit gescheitert. Beschönigun-
gen helfen nicht mehr. 

Die verantwortungsvollen und sozial-
verträglichen Konzepte der Zahnärzte-
schaft, erarbeitet im Verbund mit der
Wissenschaft, sind vollständig negiert
worden. Lediglich die Worthülsen „Be-
fundorientierung“ und „Kostenerstat-
tung“ erscheinen noch im Gesetzestext,
allerdings in völliger Pervertierung ihrer
eigentlichen Bedeutung. Mit der Über-
führung einer freiberuflichen Körper-
schaft in eine hauptamtliche Körper-
schaft von KVen und KZVen findet eine
weitere Entprofessionalisierung und De-
gradierung eines freien Berufs statt.

Durch die neuen Regelungen werden
die Vertreterversammlungen von KVen
und KZVen politisch entmachtet; denn
die Vorstände als oberste Organe sind
der jeweiligen Vertreterversammlung nur
noch berichtspflichtig und fungieren da-
mit ausschließlich als verlängerte Arme
der Ministerialbürokratie. Wir haben also
eine Guillotinierung der liberalen Selbst-
verwaltung.

Verschärfung der Wirtschaftlichkeits-
prüfung, der Degression, Einführung der
Zwangsfortbildung und Schaffung eines
Instituts für Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen weisen den
direkten Weg in die Staatsmedizin. Last
but not least verstärkt sich diese Ent-
wicklung durch die weitere Diskussion
um eine Bürgerversicherung. Die Un-
menschlichkeit der politischen Sprache,
bei der der Mensch respektive der Pati-
ent nur noch als Effizienzerhöhungs-
oder Effizienzerniedrigungsfaktor, letzt-
endlich aber doch nur als effizienz-
störende Größe gesehen wird, ist er-
schreckend. Statt Motivationsschübe in
Richtung Eigenverantwortlichkeit,
Selbstverpflichtung und eine Förderung
ethischer Grundsätze zu bewirken,

„Einen hochstehenden freiberuflichen
Berufsstand zu bewahren und pro futura zu
erhalten, das kann nur und einzig und allein
aus uns selbst heraus geschweißt werden“, 
so Dr. Peter Engel in seinem Bericht.

dreht sich alles vordergründig nur um
Bedürfnisse und Bedarf. Wer den defi-
niert, haben wir inzwischen gelernt.

In welche Richtung es geht, zeigt einmal
mehr ein Interview mit der Gesund-
heitsministerin Ulla Schmidt in „n-tv“.
Auf die Frage des Reporters, ob es eine
sozialdemokratische Reform sei, ant-
wortete Ulla Schmidt wie folgt – ich zi-
tiere wortwörtlich:

„Und es muß Schluß sein mit der Ideo-
logie der Freiberuflichkeit, sondern man
muß auch Chancen nutzen, daß junge
Menschen sich niederlassen können,
ohne sich über beide Ohren verschul-
den zu müssen, und immer eigentlich
auch Honorare bekommen müssen, um
die Schulden auch abtragen zu können,
sondern hier können auch private Geld-
geber die Einrichtungen finanzieren.
Und das ist sozialdemokratisch, weil wir
wollen, daß jeder Euro effizient und ef-
fektiv ausgegeben wird.“

Ein schreckliches Beispiel dafür, daß
thematisch gesetzte Ziele in keiner Wei-
se eine eigene Qualifikation vorausset-
zen. Meine Damen und Herren, erspa-
ren Sie mir bitte, diese Aussage weiter
zu kommentieren. Ich würde Gefahr
laufen, meine präsidiale Zurückhaltung
völlig zu verlieren. 

Nur so viel: Vom Dilettantismus geht im-
mer die größte Gefahr aus. Deshalb
müssen die Kriterien der Qualitätssi-
cherung und Verantwortlichkeit gerade
bei denen abgefordert werden, die sol-
ches zur Kaschierung der Eigeninteres-
sen von uns fordern. Die Politik handelt
hier so, um es zahnärztlich auszu-
drücken, als ob der alleinige Blick in die
Mundhöhle schon zur Therapie führe.
Dabei wird immer klarer, daß alle bishe-
rigen Gesundheitsreformen nicht der in-
dividuellen medizinischen Versorgung
der Patienten dienen, sondern aus-
schließlich als ungeeigneter Rettungs-
anker für die finanziellen Defizite der ge-
setzlichen Krankenkassen gedacht sind. 

Öffnung des Gesundheits-
marktes unumgänglich
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen,
wer weiterhin die Öffnung des Gesund-
heitsmarktes unter den Kautelen der

Selbstverpflichtung, der Eigenverant-
wortlichkeit und der ethischen Grund-
sätze verhindert, politisiert das Ge-
sundheitswesen in unverantwortlicher
Weise und wird damit mitschuldig an
der fortschreitenden Entmenschlichung
der Medizin. In fataler Weise bedient
man sich dabei der Tatsache, daß epi-
demiologische Studien Patienten stati-
stisch entindividualisieren und damit
Einzelschicksale durch die Stellung in
der Gesamtstatistik untergehen lassen.
Die Gesundheitsökonomie kennt den
Patienten als Einzelindividuum nicht.
Wir behandeln ihn aber tagtäglich. 

Der Gesundheitsökonom, der sich nicht
um individuelle ethische Hintergründe
kümmert, sondern nur darum, wie Ge-
winne erzielt und effizient verteilt werden
können, möchte die Patienten in die
entindividualisierte Statistik normiert
und standardisiert einbinden. Wir aber
haben die ärztliche und ethische Ver-
pflichtung, sie dort wieder abzuholen.
Die zunehmende Normierung des Arzt-
Patienten-Verhältnisses verhindert eine
individuelle, fachgerechte und befund-
orientierte Therapie. Wir laufen die
große Gefahr, daß letztendlich der Me-
dizintheoretiker den durch evidence-ba-
sed-dentistry und Leitlinienvorgaben
sogenannten geläuterten Praktiker ma-
jorisiert – eine in der Tat völlige Abkehr
von den ärztlichen Aufgaben und Be-
stimmungen.

Einen hochstehenden freiberuflichen
Berufsstand zu bewahren und pro futu-
ra zu erhalten, das kann nur und einzig
und allein aus uns selbst heraus ge-
schweißt werden. Hierfür ist die Fortbil-
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len auch unseres Berufsstandes zu sein.
Seine Grundforderung nach Qualitäts-
sicherung – das kann immer nur Erfah-
rung und Fortbildung zusammen sein –
darf nicht einem Zeitraster unterworfen
werden, welches hinsichtlich der Strin-
genz die Forderung des Gesetzgebers
noch übertrifft. Fortbildung und Qua-
litätssicherung lassen sich nicht in eine
mechanistische normierte ISO-Rege-
lung pressen. 

Vordringliche Aufgabe der Kammern
hingegen ist es, sich insbesondere mit
der strukturierten Fortbildung zu befas-
sen – dies auch vor dem Hintergrund,
daß hier Privilegien bei der APW und
den Fachgesellschaften tendenziell zu
beobachten sind. Wir kämpfen für ei-
nen freien Fortbildungsmarkt und gegen
eine sogenannte Fortbildungshoheit, bei
welcher Institution auch immer. 

Wer den Makrokosmos nicht sieht oder
nicht sehen will, verliert sich im Mikro-
kosmos. Die derzeitigen Probleme las-
sen sich aber nicht durch dirigistische
Einzelmaßnahmen lösen, sondern nur
durch eine intelligente, mutige und weit-
sichtige Gesamtmaßnahme, die mitun-
ter auch momentan schmerzlich sein
kann. Hier erinnere ich nochmals an den
brillanten Vortrag von Prof. Raffel-
hüschen bei der letzten Kammerver-
sammlung.

dung – Neudeutsch: Kompetenzerhalt –
ein beredtes und deshalb auch so leicht
zu mißbrauchendes Exempel. Wir ha-
ben nun einmal das Faktum, daß sich
die Heilkunde in Theorie und Praxis un-
terteilt. Schon der Heidelberger Philo-
soph Gadamer hat darauf hingewiesen,
daß der Unterschied zwischen Wissen-
schaft und Praxis darin besteht, daß
Wissenschaft unabgeschlossen, also
vorläufig ist. Praxis verlangt aber Ent-
scheidungen und damit für jeden Pati-
enten immer neu die Wahl zwischen ver-
schiedenen Möglichkeiten. Von daher
ist Fortbildung ihrem Wesen nach nicht
automatisch evidenzbasiert, sondern
immer nur empirisch. 

Wer nun apodiktisch meint, die ärztliche
Leistungsbeurteilung von einer quanti-
tativ und chronologisch festgelegten
abzuarbeitenden Fortbildungsvorgabe
abhängig und honorarfähig zu machen,
verkennt völlig, daß Fortbildung nie
Selbstzweck und Allheilmittel – weder
getrennt noch zusammen – ist und nie
sein kann. Fortbildung ist eben nicht als
Regelwerk der Fachaufsicht zu miß-
brauchen. Um so mehr gilt die Vorsicht,
daß wir nicht in eine falsch verstandene
vorschnelle Selbstdisziplinierung verfal-
len. Dies scheint ein wiederkehrendes
Spezifikum unserer Nation und biswei-

Zahnärztekammer

Zwangsläufig führen die derzeitigen
Maßnahmen auch zu neuen und ande-
ren Praxiskooperationsformen, im be-
sonderen zu den politisch angedachten
Polikliniken. Damit gebiert das System
in Zukunft eine Form der Berufsaus-
übung, die das eigentliche Ziel einer
herkömmlichen Praxis völlig konterka-
riert. Denn wo bleibt die Patientensou-
veränität, wenn sie bei einer Vielzahl von
Behandlern keinen Bezugspunkt mehr
hat?

Das Festhalten am Minimalistischen
verhindert den Blick auf ein Gesamt-
konzept für die Zukunft. Dies offenbar-
ten auch zum Teil die quälenden Dis-
kussionen auf den zurückliegenden Ver-
sammlungen unserer Bundesorganisa-
tionen. Rückblickend muß hier die kriti-
sche Frage erlaubt sein, ob Ehrlichkeit,
Mut zu neuen Visionen und Wahrhaftig-
keit bei der Diskussion konträrer Aspek-
te heute mit einem Saalverbot versehen
werden? Die Ergebnisse scheinen dies
zu bestätigen. 

GOZ impliziert Vertragsfreiheit
Apropos Ehrlichkeit: Bei der derzeitigen
politischen Umfelddiskussion, bei der
derzeitigen gesundheitspolitischen Ver-
tragsdiskussion kann ich mich ganz ein-
deutig für den Beibehalt der jetzigen
GOZ nur aussprechen. Sie trägt ein Ele-
ment, das in seiner Bedeutung immer
noch nicht vollständig erkannt worden
ist, obwohl der Bundesgerichtshof un-
seren Berufsstand höchstrichterlich dar-

ZA Ralf Wagner, Vorstandsvorsitzender der 
KZV Nordrhein: „Nach dem GMG müssen wir 
von allen Illusionen und Hoffnung Abschied
nehmen. - Das tue ich absolut nicht. Ganz im
Gegenteil: Ich beobachte sehr interessiert die
Ergebnisse von Kommissionen und die politi-
sche Meinungsbildung von Parteien. Diese
Meinungsbildung geht dahin, daß das GMG im
zahnärztlichen Bereich so gut wie keine Proble-
me löst. Ich höre überhaupt nichts Positives
mehr. Im Gegenteil: Die Politik versucht über
dieses Gesetz hinwegzugehen, indem sie über
das nächste Gesetz bereits diskutiert. Der
öffentlichen Meinung wird überhaupt nicht
zugemutet, über Auswirkungen zu sprechen.“

ZA Uwe Frings erläuterte seinen Antrag:
„Aufgrund der neuen Situation mit der
geänderten Steuergesetzgebung – ob sie nun
kommt oder nicht, lassen wir einmal in den
Raum gestellt – und der Gesundheitsreform mit
ihren Einschränkungen sollte uns die Möglich-
keit gegeben sein, an möglichst vielen Stellen
– überall dort, wo es überhaupt noch geht – 
die Dinge selbst in die Hand nehmen zu kön-
nen. Dazu gehört eben auch, daß ich meine
Praxis so betreiben kann, wie ich mir das
vorstelle, und nicht so betreiben muß, wie das
von überholten und veralteten Verordnungen
und Bestimmungen vorgegeben wird.“

Auch Dr. Daniel von Lennep äußerte sich zum
Antrag Nr. 7: „Wenn ich möchte, daß die
Berufsordnungen kritisch überdacht werden,
dann mit dem Ziel, daß wir Öffnungen errei-
chen, die es erlauben, Freiberuflichkeit besser
und wirtschaftlicher zu verwirklichen. 
Wir werden nicht verhindern können, daß 
es Mehrfachpraxen gibt und geben wird.“
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auf hingewiesen hat: die freie Vertrags-
gestaltung nach § 2 in Ausübung der
grundgesetzlich verankerten Vertrags-
freiheit. Solange aber viele von uns die
Brille des Erstattungsdenkens tragen,
werden sie diese Möglichkeiten einer
freien Arzt-Patienten-Beziehung nie-
mals sehen können. Dabei bedeutet
Therapiefreiheit aber nicht die Festle-
gung der therapeutischen Breite durch
den Arzt, sondern immer nur deren
Eröffnung für den Patienten, der in
Selbstbestimmung die Freiheit der The-
rapiewahl hat. Gerade deshalb entzieht
sich die GOZ der kollektivistischen Vor-
gabe von Abrechnungsregeln, weil aus-
schließlich der Einzelfall Therapieum-
fang, Qualität und damit das Honorar
individuell bestimmt. Der Patient darf
nicht zum Erstattungsopfer und zum
„BEMA“tisierten Sachleistungsproblem
degenerieren. 

Vor dem Hintergrund, daß das enorme
Finanzierungsdefizit der gesetzlichen
Krankenkassen jetzt schon eine gigan-
tische Finanzierungslast für nachwach-
sende, ja noch nicht einmal geborene
Generationen darstellt – im privatwirt-
schaftlichen Bereich würde man hier
von einem Supergau sprechen, die Re-
gierung dagegen scheint das zu ver-
drängen –, hat man zumindest als er-
sten Schritt den Zahnersatz ab 2005
richtigerweise aus dem Katalog der Ge-
setzlichen Krankenversicherung ausge-
gliedert. Wie sehr die Politik dem be-
reits erwähnten Mikrokosmos verhaftet
ist, wie gefährlich die Konsequenzen für

die Anwendung der GOZ sind, zeigt die
unverständliche und pervertierte ge-
setzliche Vorgabe, nunmehr für diesen
prothetischen Bereich Zusatztarife in
GKV und PKV anzubieten. Damit wer-
den beide Systeme einem sogenannten
Wettbewerb ausgesetzt, der die fatale
Tatsache negiert, daß die umlagefinan-
zierte Gesetzliche Krankenversicherung
und die kapitalgedeckte private Kran-
kenversicherung nur einem Scheinwett-
bewerb unterliegen; denn weiterhin wird
durch den Risikostrukturausgleich und
sonstige Quersubventionierungen der
echte Wettbewerb zwischen den Kran-
kenkassen ausgehebelt und letztlich der
„BEMA“tisierung der GOZ durch Liqui-
dationsvorgaben Vorschub geleistet. 

Darüber hinaus zeichnen sich europa-
rechtliche Bedenken ab, die es gesetz-
lichen Krankenkassen als Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts nicht erlau-
ben, privatwirtschaftlich tätig zu wer-
den. Damit würden die gesetzlichen
Krankenkassen zu freien Unternehmen,
unterlägen den Grundfreiheiten der Eu-
ropäische Union und liefen Gefahr, alle
ihre Privilegien von der Steuerfreiheit bis
zum kollektiven Vertragsrecht gegen-
über den PKVen zu verlieren. 

Implantologiekatalog jetzt im
erweiterten Bundesausschuß
Um so befremdlicher ist für mich die
Tatsache, daß auf der Grundlage der
vom Gesetzgeber 1998 eingebrachten
Vorgabe, nach § 28 Abs. 2 Satz 9 SGB V
implantologische Ausnahmeindikatio-
nen als Sachleistung zu gewähren, nun
von der KZBV ohne aktive Beteiligung
der Bundeszahnärztekammer ein um-
fassend beschriebener Implantologie-
katalog in Beschreibung und sehr un-
terschiedlicher Bewertung zusammen
mit den Krankenkassen in den erweiter-
ten Bewertungsausschuß eingebracht
wurde, um ihn als zukünftigen Teil 6 in
den BEMA zu überführen. Dies trotz der
Erkenntnis, daß es sich nur um eine Pro-
millezahl aller Implantologiefälle handelt,
die vornehmlich in den Kliniken behan-
delt wurden und bisher wenig Probleme
machten.

In diesem Zusammenhang muß auch
die Frage erlaubt sein, inwieweit die Mit-
arbeit von Fachgesellschaften an die-
sem Katalog von Wahrhaftigkeit geprägt
war oder ob nicht doch wieder einmal
Eigeninteressen die Feder führten. Völ-
lig widersinnig erscheint dies alles vor
dem Hintergrund von Budgets, HVMs
und gesetzlich geregelten Ressourcen. 

„Praxisgebühr“ der Kranken-
kassen: Monetik vor Ethik
Liebe Kolleginnen und Kollegen, apro-
pos „widersinnig“ und „Gesetz“: Wie di-
lettantisch hinsichtlich der Umsetzung
und wie perfide hinsichtlich der Außen-
wirkung Gesetze gemacht werden, zeigt
u. a. auch die Erhebung einer Praxisge-
bühr ab 2004, erweckt doch schon der

Dr. Dirk Erdmann in seiner Erläuterung zum
Antrag Nr. 6: „Hier ist eine Erhöhung von teil-
weise über 200 Prozent vorgenommen worden.
Hinzu kommt, daß jegliche Begründung dafür
fehlt. Deshalb ist nach meiner Auffassung die
Kammerversammlung aufgerufen, beim
Ministerium nachzufragen, wie es zu einer
solchen Gebührenerhöhung kommen kann und
wie sie begründet wird.“

Dr. Kurt J. Gerritz bezog in seiner Wortmeldung
Stellung zur Gewerbesteuer: „Wir haben heute
schon sehr viel über Ideologie gehört. Daß
jetzt ausgerechnet die Freiberufler die Kommu-
nen sanieren sollen – diese sind mit 10 Milli-
arden € verschuldet –, ist ja wohl eine Illusi-
on. So etwas könnten die Freiberufler gar nicht
schultern. Die Schließung dieses Finanzie-
rungslochs muß man auf eine breitere Basis
stellen. Dazu gibt es andere Konzepte. Das
bedeutet allerdings nicht, daß wir nicht zahlen
müssen. Die KBV hat ein Konzept, bei dem wir
auch zahlen. Die Sache wird dann auf die
Ertragsteuern umgelegt. Dann zahlen wir alle,
aber eben nicht einseitig die Freiberufler. Denn
das Finanzierungsloch der Kommunen ist ja
schließlich auch politisch bedingt.“

Dr. Christoph Schuler von der Fraktion 
WZN/Wir Zahnärzte in Nordrhein.



re Patienten erwarten somit eine indivi-
duelle Zuwendung und keine auf wirt-
schaftliche Geschäftsbetriebe abge-
stellten Leistungen. Hier wird – Monetik
vor Ethik – an einem gefährlichen Rad
gedreht. Es beginnt mit den Medizin-
ökonomen, die den Patienten als Norm-
größe sehen und dementsprechend res-
sourcenorientierte normierte Therapie-
richtlinien eingeführt sehen möchten.
Die oben aufgeführte Gewerbesteuer für
Freiberufler tut ihr übriges. Und den vor-
läufigen Schlußpunkt setzt ein be-
stimmter Senat des Bundesverfas-
sungsgerichts mit den schwer ver-
ständlichen Beschlüssen einer be-
stimmten Vorsitzenden zum Werberecht
in den Praxen. 

Modifizierung des berufsrecht-
lichen Werbeverbots nunmehr
erforderlich
Damit wird letztendlich auf die Berufs-
ordnung als nicht direkt vom Staat nor-
mierte Vorgabe wie Heilberufsgesetz
und Zahnheilkundegesetz bewußt die
Jagd – wenn Sie wissen, was ich mei-
ne – eröffnet. Eines muß dabei jedem
klar sein: Je stärker das ärztliche Wer-
beverbot aufgeweicht wird – und dies
mit für den Patienten gefährlichen Ne-
benwirkungen im Sinne: fragen Sie nur
nicht Ihren Arzt oder Apotheker, fragen
Sie nur Ihren Staat –, desto mehr führt
dies zu einem Verlust der die freien Be-
rufen auszeichnenden Grundlagen. Man
kann sich des Eindrucks wirklich und
wahrlich nicht mehr erwehren, daß dies
politisch eindeutig gewollt ist. Wir ste-
hen vor dem beginnenden Zerfall der
Freiberuflichkeit mit zynischer Mißach-
tung derjenigen, die eigentlich im Mit-
telpunkt unserer ethischen Verpflichtung
stehen, unserer Patienten.

Damit bin ich bei einem Thema, das uns
schon in der Frühjahrskammerver-
sammlung beschäftigt hat. Ich hatte Ih-
nen auf Anfrage des Herrn Kollegen
Hesse berichtet, daß bis dahin sämt-
liche Wettbewerbsprozesse gegen Kol-
legen, die sich durch eine unseres Er-
achtens extensive Selbstdarstellung
hervorgetan hatten, durch alle Instan-
zen bis hin zum Bundesgericht fast aus-
nahmslos zugunsten der Zahnärzte-
kammer Nordrhein entschieden worden
sind. Den bis dahin ergangenen verfas-
sungsgerichtlichen Entscheidungen
hatten wir in Übereinstimmung mit den
meisten zivilgerichtlichen Urteilen ent-
nommen, daß eine auffällig gestaltete

Begriff allein den bösen Eindruck, daß
Ärzte und Zahnärzte nunmehr eine Ein-
trittsgebühr für ihre Praxen erheben.
Nein, diese Praxisgebühr ist nichts an-
deres als eine indirekte Beitragser-
höhung der Krankenkassen. Und das
Unerhörte daran ist, daß wir nun auch
noch als Inkassounternehmen für die
Krankenkassen fungieren müssen, wo-
bei kein Mensch bis heute weiß, wie mit
den vielen Sonderregelungen umge-
gangen werden soll. 

Logisch und konsequent in dieser ver-
fahrenen Denkungsweise ist dann auch
die Gewerbesteuer für Freiberufler, vor-
nehmer umschrieben als Kommunalab-
gabesteuer. Pikant daran ist, daß die
Höhe dieser Steuer von den unter-
schiedlichen individuellen Hebesätzen
der Gemeinden abhängt, wohingegen
bei uns doch immer nur von einem ein-
heitlichen Bewertungsmaßstab gespro-
chen wird – und dies, obwohl der Ge-
setzgeber festgelegt hat, daß der ärztli-
che Bereich eben kein Gewerbe, son-
dern seiner Natur nach ein freier Beruf
ist; denn im Gegensatz zum gewerbli-
chen Dienstleistungsbereich erbringt
der Arzt persönliche Leistungen. Unse-
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Werbung nach wie vor berufsrechtswid-
rig sei. 

So hat das Bundesverfassungsgericht
noch in seiner Entscheidung vom 18. 2.
2002 zusammenfassend festgestellt,
daß das Werbeverbot einer gesund-
heitspolitisch unerwünschten Kommer-
zialisierung des Arztberufes vorbeugen
solle. Es soll dem Schutz der Bevölke-
rung dienen und das Vertrauen der Pati-
enten darauf erhalten, daß der Arzt nicht
aus Gewinnstreben bestimmte Leistun-
gen vornimmt. Die ärztliche Berufsaus-
übung soll sich nicht an ökonomischen
Erfolgskriterien, sondern an medizini-
schen Notwendigkeiten orientieren.
Übertriebene und marktschreierische
Werbung, die auf eine Vernachlässigung
der Pflichten hindeuten könnte, sollte
nach wie vor vermieden werden. 

Wie diese Ausführungen des Bundes-
verfassungsgerichts vor dem Hinter-
grund des Art. 12 GG zu verstehen sind,
hat das Bundesverfassungsgerichts
nunmehr in seiner neuerlichen Entschei-
dung vom 26. 8. 2003, mit der ein Urteil
des Landesberufsgerichts der Zahnärz-
te in Stuttgart aufgehoben wurde, noch
einmal fallbezogen konkretisiert. Da-
nach ist im Internet beispielsweise we-
der ein Hinweis auf das Beherrschen ei-
nes einheimischen Dialektes noch eine
personenbezogene Sympathiewerbung,
auch falls diese in keinem „Sachzusam-
menhang“ mit der beruflichen Tätigkeit
oder Qualifikation der Zahnärzte steht,
unzulässig.

Schließlich hat das Bundesverfas-
sungsgericht durch Beschluß vom 26. 9.
2003 in bezug auf so genannte Kliniken
im Widerspruch zum Bundesgerichts-
hof festgestellt, daß auch auf kleinere

Dr. Reiner Konopka wies auf eine wesentliche
Unterscheidung hin: „Hier wird immer von
einer Gewerbesteuer für Freiberufler gespro-
chen. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen,
daß das Verfassungsgericht entschieden hat,
daß Freiberufler keine Gewerbetreibenden
sind. Daher hat der Gesetzgeber auch keine
Gewerbesteuer vorgesehen, sondern etwas ganz
Geschicktes gemacht: Es gibt keine Gewerbe-
steuer, sondern es soll eine Gemeindewirt-
schaftssteuer geben. Das sollte klar zum
Ausdruck gebracht werden. Um juristischen
Konsequenzen und Vorbehalten zu entgehen,
hat man bewußt nicht den Begriff „Gewerbe-
steuer“ gewählt, sondern eine Gemeindewirt-
schaftssteuer erfunden, um einen Umgehungs-
tatbestand zu schaffen. Eine solche Steuer
wäre verfassungsmäßig sicherlich korrekt.“

ZA Bernd Schmalbuch, Fraktion Gruppe Freier
Zahnärzte.
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Kliniken, die Leistungen bewerben, die
ebenfalls ambulant zu erbringen sind,
das für die niedergelassene Zahnärzte-
schaft eingeschränkt geltende Werbe-
verbot nicht anwendbar sei. Damit ist
aufgrund ihrer Einrichtung und Ausstat-
tung für die so genannten Klinikbetriebe
gegenüber der niedergelassenen Kolle-
genschaft ein deutlicher Wettbewerbs-
vorteil verfassungsgerichtlich noch ein-
mal bestätigt worden. 

Schließlich weist das Bundesverfas-
sungsgericht in dieser Entscheidung im
Hinblick auf die niedergelassenen Zahn-
ärzte nochmals darauf hin, daß Konkur-
renzschutz und Schutz vor Umsatzverla-
gerungen keine legitimen Zwecke seien,
die eine Einschränkung der Berufsaus-
übung rechtfertigen könnten. Der
eigentliche Zweck der Werbung liege
darin, Kunden oder Patienten zulasten
der Konkurrenz zu gewinnen. Akquisition
als solche sei nicht berufsrechtswidrig. 

Vor dem Hintergrund dieser meines Er-
achtens grenzwertig liberalen verfas-

sungsgerichtlichen Interpretation ist ein
Kollege von uns, der in einem so ge-
nannten Lifestyle-Magazin recht werbe-
wirksam über implantologische Be-
handlungen berichtet hatte, in der Be-
rufungsinstanz vom Landesberufsge-
richt für Heilberufe in Münster durch Ur-
teil vom 14. 10. 2003 vom Vorwurf be-
rufsrechtswidriger Werbung freigespro-
chen worden, nachdem er noch erstin-
stanzlich vom Berufsgericht für Heilbe-
rufe in Köln am 14. 12. 2001 wegen be-
rufsrechtswidriger Werbung verurteilt
worden war. 

Meine Damen und Herren, ich habe im
Zusammenhang mit der Selbstdarstel-
lung der Zahnärzteschaft immer einer
professionellen Zahnheilkunde und
nicht einer kostspieligen Selbstdarstel-
lung das Wort geredet. Die neuerlichen
verfassungsgerichtlichen Wertungen er-
zwingen jedoch ein Umdenken, damit
nicht durch eine konservative Interpre-
tation unserer Berufsordnung für dieje-
nigen weiterhin ein Wettbewerbsvorteil
geschaffen wird, die sich experimen-
tierfreudig über tradierte Auffassungen
hinwegsetzen und sich durch ein ent-
sprechendes Equipment den werbe-
freudigen Status eines Klinikbetriebes
verschaffen. Vielmehr ist es zur Wieder-
herstellung eines fairen kollegialen Wett-
bewerbs jetzt an der Zeit, durch Modifi-
zierung oder gar Abschaffung unseres
berufsrechtlichen Werbeverbots der ge-
samten Kollegenschaft die Möglichkeit
einer entsprechenden Selbstdarstellung
einzuräumen.

Dabei bin ich überzeugt, daß auch in
Zukunft die fachlichen Leistungen und
nicht eine extensive Selbstdarstellung
Garant für ein erfolgreiches Praxisge-
schehen sein werden. Der Vorstand wird
Ihnen deshalb eine unter Einbeziehung
der noch ausstehenden Gerichtsent-
scheidungen entsprechend überarbei-
tete Fassung unserer Berufsordnung für
die nächste Kammerversammlung zur
Beratung und zur Beschlußfassung vor-
legen.

Europa und Euregio: 
Eintopf als horizontaler
Richtlinienentwurf
Gestatten Sie mir jetzt ein paar Sätze zu
einem meiner Lieblingsthemen: Euro-
pa. – In den vorhergehenden Kammer-
versammlungen hatte ich Ihnen darüber
berichtet, daß die bestehenden sekto-
ralen Richtlinien für die einzelnen freien
Berufe zugunsten einer einzigen hori-

zontalen Richtlinie abgeschafft werden
sollen – mit einigen negativen Folgen. 

Zur Erklärung: Unterschiedliche sekto-
rale Richtlinien spiegeln die einzelnen
freien Berufe wider. Das Ganze sollte
gekippt werden. Es sollte nur noch eine
horizontale Richtlinie geben, in der alle
freien Berufe untergebracht sind. „Ein-
topf“ nennt man so etwas. Das Problem
daran war, daß fachlicher Rat von den
einzelnen freien Berufen dabei nicht
mehr zum Tragen kam. Es wurde dann
nur noch ministerialbürokratisch ent-
schieden. Sie kennen u. a. die 16-Wo-
chen-Regelung mit dem Arzt-Hopping
usw., die ich Ihnen damals dargestellt
hatte.

Bezüglich dieses horizontalen Richtlini-
enentwurfes zu den Berufsqualifikatio-

Neuer Referent für Kieferorthopädie der
Zahnärztekammer Nordrhein ist Dr. Peter
Kirchhoff, seit 21 Jahren als Kieferorthopäde
in Köln niedergelassen. Der bisherige Referent
Dr. Rudolf Uerdingen legte sein Amt aus
persönlichen Gründen nieder.

Stellvertreter des Referenten für
Kieferorthopädie wurde Dr. Heiko Gerken,
niedergelassen in Mönchengladbach.

Dr. Engel kündigte für die nächste Kammerver-
sammlung die Vorlage einer überarbeiteten Be-
rufsordnung an: „Ich habe im Zusammenhang
mit der Selbstdarstellung der Zahnärzteschaft
immer einer professionellen Zahnheilkunde
und nicht einer kostspieligen Selbstdarstellung
das Wort geredet. Die neuerlichen verfassungs-
gerichtlichen Wertungen erzwingen jedoch ein
Umdenken, damit nicht durch eine konserva-
tive Interpretation unserer Berufsordnung für
diejenigen weiterhin ein Wettbewerbsvorteil
geschaffen wird, die sich experimentierfreudig
über tradierte Auffassungen hinwegsetzen und
sich durch ein entsprechendes Equipment den
werbefreudigen Status eines Klinikbetriebes
verschaffen. Vielmehr ist es zur Wiederherstel-
lung eines fairen kollegialen Wettbewerbs jetzt
an der Zeit, durch Modifizierung oder gar
Abschaffung unseres berufsrechtlichen
Werbeverbots der gesamten Kollegenschaft 
die Möglichkeit einer entsprechenden
Selbstdarstellung einzuräumen.“



nen konnte nunmehr durch die Inter-
ventionen der insoweit zuständigen
Bundeszahnärztekammer und des
Zahnärztlichen Verbindungsausschus-
ses bei der EU erreicht werden, daß der
Rechtsausschuß des Europäischen Par-
laments die Schwachstellen einer hori-
zontalen Richtlinie nachgebessert hat.
Dies betrifft beispielsweise die 16-Wo-
chen-Regelung für eine temporäre Be-
rufsausübung im EU-Ausland ohne Mel-
depflicht.

Außerdem konnte ein Spezifikum des
sektoralen Systems in die horizontale
Richtlinie übernommen werden, die
nunmehr besagt, daß der direkte Zugriff
der Mitglieder des Regelungsausschus-
ses auf die Fachkenntnis der Vertreter
der Berufsstände erhalten bleibt. Das ist
etwas ganz Wesentliches. Damit es hier
eine bessere Transparenz gibt und die
Vertreter der Berufsgruppen auch über
größere Möglichkeiten verfügen, wer-
den diese Vertreter mit Rederecht, al-
lerdings nicht mit Wahlrecht ausgestat-
tet - immerhin etwas.

Die erste Lesung im Plenum zu diesem
nunmehr geänderten horizontalen
Richtlinienentwurf wird aller Voraussicht
nach noch im Dezember dieses Jahres
stattfinden.

Im Zuge der gesetzlichen Vorgaben für
die Hauptamtlichkeit von KVen und KZ-
Ven, die damit keine freiberuflichen
Selbstverwaltungen mehr sind, kom-
men gelegentlich auch die Kammern
immer wieder einmal in die Diskussion,
wie wir das nicht zuletzt heute Morgen
erlebt haben. Hier fühle ich mich inso-
fern verpflichtet, Optimismus zu verbrei-
ten, als daß sich die Generaldirektion
für den Binnenmarkt in Europa kürzlich
folgendermaßen geäußert hat: „Das
europäische Gemeinschaftsrecht setzt
einen Rahmen, in dem sich das Kam-
merwesen weiterentwickeln kann, in
dem es exportfähig ist und in dem es
auch Modell für eine Ordnung des Be-
rufsrechts in Europa werden könnte.“

Das ist schon eine recht deutliche Aus-
sage, die in der Tat hoffen läßt. Ich be-
grüße diese Aussage außerordentlich;
denn wir als Kammern verstehen es
doch so, daß Selbstverwaltung als Aus-
druck der Selbstverantwortung sehr
ernst zu nehmen und eindeutig gegen
eine staatliche Auftragsverwaltung ab-
zugrenzen ist. Das ist das Entscheiden-
de.

Deshalb freue ich mich, daß in diesem
europäischen Rahmen anscheinend die

Tendenz besteht, die Kammern zu ei-
nem tatsächlichen Exportschlager zu
machen. Dieses Signal begrüße ich
sehr; denn das durch die Kammern ver-
tretene Berufsrecht stellt in großem
Maße letztendlich ja auch eine Siche-
rung des Verbraucherschutzes – besser
gesagt: Patientenschutzes – dar.

Bevor ich nun kurz zur Euregio komme
und diesbezüglich gleich das Wort an
meinen Vizepräsidenten weitergeben
werde, ist es für mich nicht nur eine
Pflicht, sondern ein Bedürfnis, in dieser
Kammerversammlung unsere Betrof-
fenheit über den plötzlichen und uner-
warteten Tod von Herrn Prof. Dr. Mein-
hard Heinze, Professor für Arbeitsrecht
und Recht der Sozialen Sicherheit in

Bonn, Mitte Juli dieses Jahres zum Aus-
druck zu bringen.

Die Zahnärzteschaft hat mit ihm einen
klugen und kompetenten Berater verlo-
ren, der sein hoch geschätztes und
überragend qualifiziertes Wissen im
Konsilium der Bundeszahnärztekammer
zur Verfügung stellte. In unserer Kom-
mission Euregio war er von Anbeginn
eine tragende Säule; er unterstützte die-
ses Projekt mit ganzer Kraft. Wir werden
Herrn Prof. Heinze sehr vermissen.

Kurz vor seinem Tod, im Juni 2003, ge-
staltete er noch den Europatag der Bun-
deszahnärztekammer als Referent mit.
Anläßlich dieses Europatages hatten wir
auch die Gelegenheit, die Ar-
beitsgemeinschaft Euregiodent vorzu-
stellen, die – jetzt mit anderem Namen –
in Zusammenarbeit mit unseren Part-
nern aus Westfalen-Lippe, Belgien und
den Niederlanden aus der Euregio-
Kommission hervorgegangen ist. Über
den aktuellen Stand der Arbeit der Ar-
beitsgemeinschaft Euregiodent wird Ih-
nen im Anschluß an meine Ausführun-
gen der Vorsitzende dieser Kommission,
mein Vizepräsident, Herr Kollege Butz,
kurz berichten.

Röntgenverordnung
Meine Damen und Herren, bevor ich
nun langsam zum Schluß komme, ge-
statten Sie mir bitte noch ein paar Wor-
te zur Röntgenverordnung, insbesonde-
re zu den dort zur Pflicht erhobenen so-
genannten Auffrischungskursen, von
denen der zukünftige Betrieb eines
Röntgengerätes abhängig gemacht
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Die Delegierten der Kammerversammlung zeigten große Einmütigkeit: In glatten Abstimmungen 
wurden die gestellten Anträge ohne Gegenstimmen angenommen.

Den Bericht des Vorsitzenden des Verwaltungs-
ausschusses des VZN in der Kammerversamm-
lung übernahm ZA Dirk Smolka in Vertretung
für den abwesenden Dr. Dieter Dahlmann.



wird. Derzeit sind wir mit intelligenten
Lösungen für die Kollegenschaft befaßt
und werden diese auch zeitnah im Rhei-
nischen Zahnärzteblatt veröffentlichen.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine
definitive Aussage aber noch nicht mög-
lich, weil von seiten des Gesetzgebers
wegen der Komplexität des Themas ei-
nerseits und sich widersprechender
Umsetzungskriterien andererseits eine
endgültige Klärung noch aussteht.

Besonders in Krisenzeiten 
die Zukunft mitgestalten
Ist es vor dem Hintergrund des Abdrif-
tens der Gesundheitspolitik in sozial-
politisch-fiskalische Zwangslösungs-
konzepte nicht ein Armutszeugnis für
uns, wenn wir uns in gleichem Maße zu-
nehmend als Teil der gesetzlichen Kran-
kenversicherung begreifen, dem nach
dem Motto „mitgefangen, mitgehan-
gen“ gar keine andere Wahl bleibt? Sind
wir schon in einer Agonie der hilflosen
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Akzeptanz des vermeintlich Faktischen
tatsächlich verfallen?

Es muß hier doch geradezu unsere
Pflicht und Aufgabe sein, das Gut Ge-
sundheit losgelöst von politischen
Zwängen so zu lenken, daß eine frei-
heitliche Arzt- und Therapiewahl in der
Zweierbeziehung Arzt-Patient weiter
fortgeschrieben werden kann. Lassen
wir uns also doch von dem sich immer
schneller drehenden Strudel, der ver-
sucht, alles mitzureißen, nicht inaktiv
nach innen mitziehen, sondern kämp-
fen wir aktiv dagegen und nach außen
an! Daß einige vom Strudel erfaßt wer-
den, muß uns dabei bewußt sein, stellt
die Richtigkeit des Weges aber nicht in
Frage.

Die Parteien sind in der Krise; die Poli-
tik ist in der Krise; die Gesundheit ist in
der Krise. Damit ist auch der soziale
Friede gefährdet. Marginale Strukturre-
formen, die immer wieder als Jahrhun-
dertreformen verkauft werden, reichen
nicht mehr aus. Sie machen im Gegen-

teil unglaubwürdig und verdrossen, und
der Bürger fühlt sich zunehmend hinters
Licht geführt.

Die Füllhörner der Republik sind auf al-
len Ebenen leer. Es wird höchste Zeit,
nunmehr Grundsätzliches zu bewegen
und Schlimmes zu verhindern. Nicht
mehr Stückwerk ist gefragt, sondern
grundsätzliches Umdenken. Lassen Sie
uns wahrhaftig, überzeugend und
glaubwürdig die patientenorientierten
Freiräume, die wir noch haben, nutzen!

Kollektivistisch auf die Pauke zu hauen
ist out. Mit der sanften Kraft der Intelli-
genz – d. h. individuell, praxisbezogen,
patientenbezogen und kompetenzbe-
zogen sowie mit Eigenverantwortung,
Selbstverpflichtung und ethischen
Grundsätzen – die Zukunft für die Frei-
beruflichkeit aufbauen heißt gewinnen
und überleben. Wer dies nicht erkennt
oder nicht erkennen will, wird es zuneh-
mend schwerer haben, die Zukunft mit-
zugestalten.

Bericht des Vizepräsidenten

Arbeitsgemeinschaft
Euregiodent

Region in vier Sprachen einsehen und
über eine Suchfunktion auch spezielle
Fragen zu bestimmten Fortbildungsin-
halten stellen kann.

Der zweite Punkt ist ein gemeinsamer
Euregio-Hochschulkongreß. Damit wer-
den wir im September nächsten Jahres
beginnen. Im September 2004 wird also
der erste Kongreß stattfinden, und zwar
in Brügge. Er wird von den belgischen
Kollegen zusammen mit den anderen
Teilnehmern der Euregiodent organi-
siert.

Der dritte Teil ist die elektronische Ver-
netzung der Fortbildungsstätten. Aus-
gewählte Fortbildungsveranstaltungen
werden in Wort und Bild digitalisiert und
sind dann über die Internetseite einseh-
bar, so daß ein E-Learning zu Hause
möglich wird.

Inhalt des Projektes ist zunächst die Er-
hebung eines aktuellen Status, also des
Ist-Zustandes und der Verfahrensweise
in den beteiligten Ländern im Hinblick

Die Arbeitsgemeinschaft Euregiodent
hat im vergangenen Jahr bei ihrer Ta-
gung in Düsseldorf folgende Resolution
zur Fortbildung verabschiedet:

„Fortbildung ist im Interesse der Ge-
sundheit des Patienten vorrangige
Pflicht des zahnärztlichen Berufsstan-
des. Inhalt und Umfang der Fortbildung
werden nach grenzüberschreitenden
wissenschaftlich anerkannten Kriterien
vom Berufsstand selbst einheitlich aus-
gestaltet und festgelegt.“

Dem folgend, hat die Arbeitsgemein-
schaft ein Projekt entworfen und bei der
Europäischen Union eingereicht, um
hierfür europäische Mittel aus dem Pro-
gramm Interreg III A zu erhalten. Dieses
Projekt beinhaltet drei Stufen.

Die erste und wichtigste Stufe ist, daß
das gesamte Fortbildungsangebot im
Bereich der Euregio transparent ge-
macht wird. Das bedeutet, daß man auf
einer gemeinsamen Internetseite das
gesamte Fortbildungsangebot in der

auf die zahnmedizinische Fortbildung.
Das heißt, daß die zahnmedizinischen
Fortbildungsmaßnahmen in den Nieder-
landen, Belgien und Nordrhein-Westfa-
len – insbesondere bestehende Fortbil-
dungen sowie Inhalt, Umfang und Dau-
er von Fortbildungsveranstaltungen –
erfaßt und synoptisch dargestellt wer-
den sollen.

In einem nächsten Schritt kann die
zahnmedizinische Fortbildung in den
beteiligten Ländern abgestimmt wer-
den. Dazu werden Empfehlungen zur
grenzüberschreitenden Fortbildung
bzw. zum Inhalt von Fortbildungsveran-
staltungen erarbeitet und entsprechen-
de Informationssysteme geschaffen.

In diesem Rahmen ist auch damit zu
rechnen, daß es durch die Einbindung
der wissenschaftlichen zahnärztlichen
Ausbildungsstätten zu einem Transfer
von wissenschaftlichen Erkenntnissen
auf dem Feld der Zahnmedizin kommen
wird, also einen Technologietransfer
bzw. eine Technologieentwicklung gibt.

Ferner soll ein Fortbildungsnachweis er-
arbeitet werden, der grenzüberschrei-
tend anerkannt wird.

Schließlich sollen in den Euregios grenz-
überschreitende inhaltlich abgestimm-
te Fortbildungsveranstaltungen ange-
boten werden, wobei nicht zuletzt durch
den Einsatz von E-Learning-Methoden
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die Akzeptanz und die Nachfrage ge-
steigert werden sollen.

Zielsetzungen des Projektes sind:

• Herbeiführung bzw. Erhalt einer
grenzüberschreitenden zahnmedizini-
schen Versorgung auf hohem Niveau

• Erhöhung der Transparenz und Effizi-
enz der zahnmedizinischen Versor-
gung für die Patienten bei grenzüber-
schreitender Inanspruchnahme von
Leistungen

• Sicherung und Verbesserung der
Qualität der zahnärztlichen Leistun-
gen und damit Verbesserung der Ge-
sundheitsversorgung durch grenzü-
berschreitende freiwillige Aktivitäten
in allen qualitätsrelevanten Fortbil-
dungsbereichen

• Koordinierung der grenzüberschrei-
tenden zahnärztlichen Fortbildung im
Bereich der Euregios, um das zahn-
ärztliche Fortbildungsangebot ver-
gleichbar und transparent zu machen

• Erhaltung und Weiterentwicklung des
zahnärztlich-fachlichen Wissens
durch grenzüberschreitende Fortbil-
dungsveranstaltungen

• Entwicklung inhaltlich übereinstim-
mender praxisrelevanter grenzüber-
schreitender Fortbildungsveranstal-
tungen

• Förderung der gleichmäßigen Qualität
zahnmedizinischer Leistungen zum
Vorteil der Patientenversorgung

• verstärkte Nachfrage nach Fortbil-
dungsveranstaltungen durch Zahn-
ärzte

• Vernetzung von Praxis und Wissen-
schaft und Wissensaustausch zwi-
schen den beteiligten Hochschulen
und Fortbildungseinrichtungen

• Förderung der Mobilität der zahnärzt-
lichen Leistungsanbieter zum Aus-
gleich von Unter- und Überversor-
gung im Raum der beteiligten Partner.

Durch die nordrhein-westfälische, nie-
derländische und belgische Kooperati-
on im Rahmen der zahnmedizinischen
Fortbildung in der Euregio werden erst-
malig inhaltlich gleichwertige wissen-
schaftliche und praxisrelevante Fortbil-
dungsveranstaltungen unabhängig von
den verschiedenartigen Systemen und
Organisationsformen der Fortbildung
grenzüberschreitend angeboten. Da-
durch ist es möglich, das zahnärztliche
Fortbildungsangebot grenzüberschrei-
tend erreichbar und transparent zu
machen.

Hierin eingebunden sind auch die zahn-
ärztlichen Ausbildungsstätten der
Hochschulen in der Euregio. Sie müs-
sen bedenken, daß sich in der Region,
über die ich hier spreche, die höchste
Konzentration von zahnärztlichen Aus-
bildungsstätten der Welt befindet. Wir
haben in dieser Region mit etwa 45 Mil-
lionen Einwohnern 16 zahnärztliche
Ausbildungsstätten.

Dadurch soll dazu beigetragen werden,
im betreffenden Gebiet eine optimale
zahnmedizinische Behandlungsqualität
sicherzustellen und gleichzeitig die Ge-
sundheitsversorgung in dieser Region
zu verbessern.

Die Patienten profitieren vom neu ge-
wonnenen Know-how des behandeln-
den Zahnarztes, da im Nachbarland an-
erkannte Therapien bzw. entsprechende
Fortbildungen nunmehr auch ihrem
Zahnarzt zugänglich sind.

Der Patient profitiert zudem bei Inan-
spruchnahme von zahnmedizinischen
Leistungen im Ausland von dem dann
vorhandenen annähernd gleichen Qua-
litätsniveau, da übereinstimmende
grenzüberschreitende Fortbildung zu
annähernd gleichen Versorgungsmög-
lichkeiten führt.

Grenzüberschreitende Fortbildungsver-
anstaltungen versetzen die Ärzte - nicht
zuletzt durch den Einsatz von E-Lear-
ning-Methoden – zudem in die Lage,
auch entsprechende Veranstaltungen
im Nachbarland nachzufragen. Dadurch
lassen sich Synergieeffekte erzielen;
denn der Einzugsbereich für den Fort-
bildungsveranstalter wird größer. Durch
die Einrichtung von Fortbildungsbera-
tungsstellen für ausländische Zahnärz-
te bei den jeweiligen Partnern wird Hil-
festellung bei diesbezüglichen alltägli-
chen Grenzproblemen geleistet.

Durch die Zusammenarbeit der Hoch-
schulen innerhalb der Euregio mit ent-
sprechendem Wissensaustausch unter
Einbindung der Fortbildungseinrichtun-
gen der beteiligten Kooperationspartner
und aufgrund der daraus resultierenden
Fortentwicklung der zahnmedizinischen
Versorgung erfährt die Region eine we-
sentliche Stärkung innerhalb der zahn-
medizinischen Forschung und damit
eine Verbesserung der Wettbewerbs-
situation. Dies soll anläßlich eines jähr-
lichen Hochschulkongresses mit einem
integrierten euregionalen Fortbildungs-
symposium dokumentiert werden. – 
Soweit mein Bericht zu den derzeitigen
Aktivitäten.

Der Antrag an die Europäische Kom-
mission ist eingereicht. Wir haben die
Unterstützung der Regionen Rhein-
Maas-Nord – Rhein-Maas-Süd steht
noch aus – und Rhein-Waal sowie der
Ruhr-Euregio in Gronau. Auch von den
beiden belgisch-niederländischen Re-
gionen bekommen wir Unterstützung.

Wir erwarten, daß das Projekt ange-
nommen wird. Es umfaßt einen finan-
ziellen Aufwand von etwa 2,2 Millionen
€ über drei Jahre. Die Hälfte davon, also
ein Betrag von 1,1 Millionen €, ist im
Interreg-Programm beantragt worden.

Dr. Rüdiger Butz, Vizepräsident der Zahnärzte-
kammer Nordrhein, bei seinem Referat über die
Euregio-Kommission. Fotos: Burkhardt

Ihre Mitgliedsdaten 
bei der Zahnärztekammer
Nordrhein
sind nach den Vorschriften
des Heilberufsgesetzes
immer auf dem aktuellen
Stand zu führen. 

Bei der Datenpflege und
Aktualisierung sind wir
daher auf Ihre Mithilfe an-
gewiesen: Bitte teilen Sie 
uns auch mit, wenn sich
Ihre Privatanschrift ändert,
damit wichtige Post 
(z. B. Wahlunterlagen etc.)
Sie immer erreicht. 

Vielen Dank!
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5 Freiberuflichkeit
Die Kammerversammlung der Zahnärz-
tekammer Nordrhein betont den Wert
freiberuflicher Berufsausübung für die
zahnärztliche Versorgung der Patienten.
Freiberuflichkeit gewährleistet die Er-
bringung hochqualifizierter Leistungen
in fachlicher Unabhängigkeit und ein
Vertrauensverhältnis zum Patienten, das
jenseits staatlicher Fremdbestimmung
von höchstpersönlicher Zuwendung
und Schweigepflicht gekennzeichnet
ist. Die Kammerversammlung stellt fest,
daß das GKV-Modernisierungsgesetz
freiberufliche Elemente der zahnärzt-
lichen Berufsausübung in unverant-
wortlicher Weise beschneidet. Sie for-
dert deshalb den Gesetzgeber auf, bei
einer grundlegenden Reform des Ge-
sundheitswesens Rahmenbedingungen
für freiberufliche Berufsausübung zu
schaffen und die Werte einer auf Frei-
beruflichkeit beruhenden Versorgung
auch sozialversicherten Patienten nicht
vorzuenthalten.

Begründung:
Ärztliche Behandlung steht in engem
Zusammenhang mit der menschlichen
Persönlichkeit, ihrer Unverletzlichkeit
und dem Selbstbestimmungsrecht des
Patienten. Sie bedarf deshalb ganz be-
sonders beruflich-ethischer Verantwor-
tung für den einzelnen Patienten sowie
des Bewußtseins der Verantwortung für
die Erfüllung einer gesellschaftlich be-
deutsamen Aufgabe. Seit jeher baut
auch die Gesetzliche Krankenversiche-
rung daher auf dem freien Beruf des
(Zahn)Arztes auf, um freiberufliche Ele-
mente für die Versorgung sozialversi-
cherter Patienten nutzbar zu machen.
Das GKV-Modernisierungsgesetz ne-
giert diese freiberuflichen Werte und
beschränkt sie durch medizinische Ver-
sorgungszentren, Zwangsfortbildung,
immer hypertrophere Kontrollverfahren,
bürokratische Datenerfassungs- und 
-übermittlungsprozeduren, weitere Bü-
rokratisierung der Praxen durch Ge-
bühreneinzug und Patientenquittungen,
Zerstörung der vertrags(zahn)ärztlichen
Selbstverwaltung durch Beschränkung
der Honorarverteilungsautonomie, Er-
weiterung der Aufsichtsbefugnisse bis
hin zur Umgestaltung der vertrags-
zahnärztlichen Selbstverwaltung zu ei-
ner hauptamtlichen und weisungsge-
bundenen verwalteten Bürokratie. Die-
ser Weg führt aber in die Sackgasse ei-

sicherung ab. Die Kammerversammlung
fordert einen Umbau der Gesetzlichen
Krankenversicherung in ein System, das
sich vorrangig am medizinischen
Grundbedarf des Versicherten orientiert,
die Eigenverantwortung des Patienten
in den Vordergrund stellt und befreit
wird von versicherungsfremden Risiken
und Zielsetzungen.

Begründung:
Die Ausdehnung der Pflichtversicherung
auf die gesamte Bevölkerung löst nicht
die strukturellen Probleme der GKV,
sondern dehnt sie auf die gesamte Be-
völkerung aus.

Dr. D. von Lennep

4 Zahnärztliche Chirurgie 
in Aus- und 
Weiterbildung

Die Kammerversammlung der Zahnärz-
tekammer Nordrhein trägt dafür Sorge,
daß bei der Neufassung der Approbati-
onsordnung die gesamte zahnärztliche
Chirurgie weiterhin Inhalt der Ausbil-
dung bleibt. Die Ausübung der zahn-
ärztlichen Chirurgie findet in zahnärztli-
chen Behandlungsräumen statt.

Bei der Neufassung der Musterweiter-
bildungsordnung und bei den Konsens-
gesprächen zwischen dem Bundesver-
band der Oralchirurgen und der Deut-
schen Gesellschaft für Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie trägt die Bun-
deszahnärztekammer dafür Sorge, daß
die Weiterbildung in der zahnärztlichen
Chirurgie wie bisher mit einer Prüfung
vor der Landeszahnärztekammer abge-
schlossen wird.

Begründung:
Die zahnärztliche Chirurgie ist integraler
Bestandteil der Zahnheilkunde und in
der Ausbildung umfassend zu vermit-
teln. Die Weiterbildung in der zahnärzt-
lichen Chirurgie ist originäre Aufgabe
der Zahnärztekammern.

Dr. D. von Lennep

Kammerversammlung am 15. November 2003

Angenommene Anträge
Resolution

1Resolution
Die Kammerversammlung der Zahnärz-
tekammer Nordrhein stellt fest:

Es ist das Wesen freiberuflicher zahn-
ärztlicher Berufsausübung, in fachlicher
Unabhängigkeit die zahnärztlichen Lei-
stungen lege artis zu erbringen. Diese
schließt die eigenverantwortliche Fort-
bildung als individuelle zahnärztliche
Verpflichtung ein.

Die Kammerversammlung wendet sich
deshalb entschieden gegen eine ge-
setzlich verordnete Zwangsfortbildung
für Vertragszahnärzte mit Kontroll- und
Sanktionierungsmechanismen, die eine
Zerstörung des Vertrauensverhältnisses
zwischen Patient und Zahnarzt bewir-
ken.

Zahnärztliche Kompetenz kann und darf
nicht von einer quantitativ und chrono-
logisch festgelegten, abzuarbeitenden
Fortbildungsvorgabe abhängig gemacht
werden, da Fortbildung nie Selbstzweck
und Allheilmittel ist.

Vorstand

2 Keine Ausweitung des 
GKV-Leistungskataloges

Die Kammerversammlung der Zahnärz-
tekammer Nordrhein lehnt alle Versuche
ab, zahnmedizinische Privatleistungen
in den Bereich der vertragszahnärztli-
chen Versorgung zu integrieren. Dies gilt
insbesondere für implantologische Lei-
stungen.

Dr. D. von Lennep

3 Keine
„Bürgerversicherung“

Die Kammerversammlung der Zahnärz-
tekammer Nordrhein lehnt die Ein-
führung einer sogenannten Bürgerver-
sicherung als umfassende Volksver-
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nes bürokratisch verkrusteten, ineffizi-
enten und patientenentfremdeten Ver-
sorgungssystems. Eine grundlegende
Reform des Gesundheitswesens muß
die Voraussetzungen dafür schaffen,
daß freiberufliche Elemente der zahn-
ärztlichen Berufsausübung als Voraus-
setzung einer qualifizierten Versorgung
wieder belebt werden.

Dr. D. von Lennep

6 „Gebührenordnungen“
„Steuer- und
Abgabenerhöhungen“

Die Kammerversammlung beauftragt
den Vorstand der Zahnärztekammer
Nordrhein, das zuständige Ministerium
aufzufordern, für ihre z. T. exorbitanten
Gebührenerhöhungen in der Arbeits-
schutzverwaltung den zahnärztlichen
Bereich betreffend (per 13. 5. 2003) de-
zidierte Begründungen und Kalkulati-
onsgrundlagen offenzulegen. Die Kam-
merversammlung ist anschließend über
das Ergebnis des Schriftwechsels zu in-
formieren. (Zuständig ist das Ministeri-
um für Arbeit und Soziales, Qualifikation
und Technologie des Landes NRW.)

Darüber hinaus wird der Kammervor-
stand beauftragt, auf eine bundesweite
Vergleichsanalyse der einschlägigen
Gebühren durch die Bundeszahnärzte-
kammer hinzuwirken.

Begründung:
Mit Schreiben vom 8. 9. 2003 prote-
stierte die Zahnärztekammer Westfalen-
Lippe (ZÄK-WL) beim Ministerium für
Wirtschaft und Arbeit NRW gegen die
Erhöhung der o. g. Gebühren, die seit
der Anpassung am 13. 5. 2003 eine
„nicht mehr zu rechtfertigende Höhe“
erreicht habe. Dieses sei eine Zumutung
gegenüber den Kammermitgliedern. Die
ZÄK-WL errechnete bei „fast allen Ge-
bührentatbeständen eine Verdoppelung
(oder mehr)“. Außerdem seien „diverse
neue Gebührentatbestände“ eingeführt
worden. Exemplarisch wurde u. a. an-
geführt, daß im Bereich Strahlenschutz
jetzt für die „Entscheidung über die Ge-
nehmigung des Betriebs einer Rönt-
geneinrichtung oder der wesentlichen
Änderung nach § 3 Abs. 1 der Rönt-
genverordnung“ eine Gebühr von 200,–
Euro bis 1 500,– Euro fällig werde (vor-
her: 150,– Euro bis 600,– Euro). Als bei-
spielhaften neuen Gebührentatbestand
nannte die ZÄK-WL in ihrem Schreiben
die „Feststellung der geeigneten Aus-
bildung nach § 18 a Abs. 1 Satz 4 der

Röntgenverordnung“, für die eine Ge-
bühr von 500,– Euro bis 3000,- Euro
vorgesehen sei.

Dr. Dirk Erdmann, 
Dr. Kurt Gerritz, 

ZA Udo von den Hoff

7 Praxisführung in 
steuerlich alternativen
Rechtsformen

Der Vorstand der Zahnärztekammer
Nordrhein prüft schnellstmöglich, in
welchen Gesetzen und Verordnungen
Bestimmungen enthalten sind, welche
eine Praxisführung in einer alternativen
Rechtsform wie z. B. GmbH oder AG
ausschließen.

Der Vorstand bereitet notwendige Än-
derungen zum Betreiben einer Praxis in
alternativen Rechtsformen (AG, GmbH)
vor oder führt diese schnellstmöglich
durch. Wo gesetzgebende Organe oder
die Aufsichtsbehörde an diesen Ände-
rungen beteiligt werden müssen, arbei-
tet der Vorstand mit Hilfe sachverstän-
diger Beratung einen konkreten Vor-
schlag aus und bringt diesen an ent-
sprechender Stelle ein.

Begründung:
Die von der Politik angedachten Ände-
rungen der Steuergesetzgebung, insbe-
sondere der Vorschlag, auch Freibe-
rufler mit der Gewerbesteuer zu bele-
gen, stehen an. Der Arzt und Zahnarzt
als Unternehmer muß auf veränderte
wirtschaftliche Situationen flexibel und
individuell reagieren können. Insbeson-
dere die Möglichkeit, die berufliche
Tätigkeit in einer alternativen steuerli-
chen Rechtsform auszuüben, sollte dem
Arzt und Zahnarzt nicht durch überhol-
te und überalterte Bestimmungen ver-
wehrt bleiben.

ZA Uwe Frings

8 Zusätzliche
Fortbildungsreihen

Es sollen zusätzliche  Fortbildungsrei-
hen eingerichtet werden, welche de-
zentral von den Kreisstellen organisiert
werden. Die Kosten sollen sich nur aus
den Selbstkosten errechnen (Miete der
Lokalität und Honorar für den Vortra-
genden). Auf Sitzungsgelder soll hier
verzichtet werden. Um die Kosten zu re-
duzieren, ist auch ein Sponsoring mög-
lich.

Begründung:
Die Pflicht zur Fortbildung zwingt den
Zahnärzten weitere Kosten auf, ohne
daß die Möglichkeit besteht, diese auf
der Honorarseite auszugleichen. Unse-
res Erachtens ist es Aufgabe der Kam-
mer, den Zahnärzten vor Ort eine Mög-
lichkeit zu bieten, auf einfache und ko-
stengünstige Art und Weise ihre Fortbil-
dungspflicht zu erfüllen.

Dr. Ralph-Peter Hesse

9 Beitragsordnung –
Senkung des Beitrages

Unter der Voraussetzung einer vollstän-
digen und vertragsgerechten Abwick-
lung des Notarvertrages Nr. 1466/2003
vom 4. 9. 2003 und in Abhängigkeit der
sich aus § 10 (Altlasten) dieses Vertra-
ges ergebenden Konsequenzen soll die
Beitragstabelle der Beitragsordnung der
Zahnärztekammer Nordrhein ab dem 
1. Juli 2004 wie folgt geändert werden:

Beitragsgruppe 1.1
Jahresbeitrag 996,– Euro (neu)

1092,– Euro (alt)

Beitragsgruppe 1.2, 1.3 und 2
Jahresbeitrag 240,– Euro (neu)

264,– Euro (alt)

Vorstand

Zahnärztekammer

Ermächtigung zur 
Weiterbildung

auf dem Gebiet

Kieferorthopädie
Dr. Egon Janßen
Kieferorthopäde
Herzogenstr. 38

47574 Goch

Dr. Peter Wüllenweber
Kieferorthopäde

Dunantstr. 6
52064 Aachen

Dr. Werner Burdach
Kieferorthopäde

Hohenzollernstr. 110
41061 Mönchengladbach
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Gesellschaftswissenschaftliche Dissertation über den IUZ

Fortbildung ohne Zwang 
ein voller Erfolg

� RZB: Frau Dr. Schmid, zunächst ein-
mal herzlichen Glückwunsch zur Pro-
motion. Aus welchen Grund haben Sie
sich für das Thema „zahnmedizinische
Fortbildung“ entschieden?

Dr. Schmid: Ich bin ursprünglich Wirt-
schaftswissenschaftlerin. Als Ehefrau ei-
nes Zahnarztes habe ich immer be-
wundert, ja beneidet, welche hervorra-
genden Möglichkeiten ein Zahnmedizi-
ner hat, sich fortzubilden. Jetzt bin ich in
der Praxis meines Mannes für die Ad-
ministration zuständig, wollte aber noch
promovieren, und zwar in der Erwach-
senenpädagogik. Wie der Zufall es so
will, bin ich bei der Suche nach einem
Doktorvater an den Wirtschaftspädago-
gen Prof. Dr. Rolf Dobischat geraten, der
dann als erstes sagte: „Die Zahnmedi-
zin, das ist Brachland.“ Tatsächlich ist
erstaunlich, daß es überhaupt keine
wissenschaftlichen Untersuchungen
über die Erwachsenenfortbildung in die-
sem Bereich mit seinem großen Fortbil-
dungsangebot gibt. Zudem kann man
hier Erkenntnisse nutzen, die die Er-
wachsenenpädagogik in anderen Ge-
bieten längst gewonnen hat. Als Auf-
hänger bot sich das herausragende Pro-
jekt des IUZ an, weil es eine sehr große
Teilnehmerzahl hat und in seiner Kon-
zeption ungewöhnlich und einmalig ist.

� RZB: Bevor wir zu den einzelnen Er-
gebnissen ihrer Arbeit kommen, möch-
te ich zunächst Dr. Schulz-Bongert als

Ulrike Schmids Promotionsarbeit 
über das Thema „Professionalisierung
in der zahnmedizinischen Fortbil-
dung. Eine empirische Untersuchung
des Initiativkreis Umfassende Zahn-
erhaltung IUZ“ steht kurz vor der
Drucklegung. Über die Ergebnisse
ihrer Forschungen sprach Dr. Uwe
Neddermeyer für das RZB mit der
Autorin und mit dem Ehrenpräsiden-
ten der Zahnärztekammer Nordrhein
Dr. Joachim Schulz-Bongert.

„Vater des Karl-Häupl-Instituts“ bitten,
etwas über die Vorgeschichte der nord-
rheinischen Fortbildung und die Entste-
hung des IUZ zu sagen.

Dr. Schulz-Bongert: In den 50er und
60er Jahren war die deutsche Zahnheil-
kunde ins Hintertreffen geraten, als Kon-
sequenz des Krieges, aber auch der Be-
schränkungen durch Krankenversiche-
rung bzw. soziale Gesetzgebung. Die
Spitze der Innovationen hatte sich in die
USA verlagert. Da haben wir Zahnärzte
in Eigeninitiative Hochschullehrer aus
den Vereinigten Staaten nach Deutsch-
land geholt und in kleinem Kreis Fortbil-
dungen veranstaltet. Im Raum Düssel-
dorf hatte sich die „Neue Gruppe“ eta-
bliert. Zusammen mit dem Kollegen Dr.
Charlie Przetak gehörte ich zu den
Gründungsmitgliedern. Ende der 60er
Jahre, als ich Fortbildungsreferent der
Kammer wurde, habe ich es dann als
meine Aufgabe angesehen, diese Fort-
bildung, die bislang privaten Zirkeln vor-
behalten war, auch der Allgemeinheit
zugänglich zu machen. Damals wurde in
der Lindemannstraße ein erster Hörsaal
der Kammer gebaut, mit den modern-
sten Mitteln, sogar mit Farbfernseher,
was damals einiges bedeutete. Zu-
nächst kamen die Referenten zum größ-
ten Teil aus den USA. Viele von denen,
die in den Folgejahren Rang und Na-

men in der deutschen Zahnheilkunde
erlangt haben, darunter auch Hoch-
schullehrer, gehörten damals in Düssel-
dorf zu den Kursteilnehmern. Daraus ist
dann 1978 das Karl-Häupl-Institut ent-
standen, organisatorisch und räumlich
in wesentlich verbesserter Form. 

IUZ mit völlig neuem Konzept
� RZB: Jüngeren Datums ist der Initia-
tivkreis Umfassende Zahnerhaltung
(IUZ). Gleichsam die Krönung Ihres Ein-
satzes für die zahnärztliche Fortbildung?

Dr. Schulz-Bongert: Mit dem bis dahin
bestehenden Fortbildungsangebot er-
reichte man eine große, aber recht ge-
schlossene Gruppe von Zahnärzten. Ei-
gentlich waren es immer wieder die glei-
chen, die man in der Fortbildung sah, so
meine Erfahrung aus 16 Jahren als Fort-
bildungsreferent. Zusammen mit mei-
nem Beirat, dem ich für seine kreative
Mitarbeit hier ausdrücklich danken
möchte, haben wir deshalb vor 1990
das neue Konzept eines geschlossenen
„Lehrpakets“ entworfen, um den Kreis
der Teilnehmer mit einem attraktiven An-
gebot zu erweitern. Einmal die Woche
am Abend nach Düsseldorf zu fahren,
so dachte ich, kann man jedem zumu-
ten. Mit einem thematisch attraktiven,
breiten Themenangebot vom Fachwis-
sen und den Behandlungstechniken
über Patientenbetreuung und Praxis-
führung bis zu betriebswirtschaftlichen
Aspekten, hofften wir eine große Anzahl
von Zahnärzten zu erreichen – und das
hat sich auch bewahrheitet. 

Dr. Schmid: Auch die politische Situa-
tion spielte damals eine große Rolle. Be-
rechtigte Forderungen an Kassen und

Dr. Ulrike Schmid und Dr. Joachim Schulz-Bongert. Fotos: Neddermeyer
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Politik sind leichter zu stellen, wenn sich
die Zahnärzte in der Breite um Aktuali-
sierung und Ausbau ihrer Kenntnisse
und Fähigkeiten bemühen, um eine
hohe Qualität der zahnmedizinischen
Versorgung zu sichern. 

Dr. Schulz-Bongert: Tatsächlich hatte
ich auch im Auge, einen gewissen Druck
von unten her aufzubauen, um die Kran-
kenkassen oder besser die Politik zu
veranlassen, über Marktwirtschaft und
Privatisierung im Gesundheitswesen
nachzudenken – was heute ja ganz breit
diskutiert wird. 

� RZB: Was sehen Sie beim IUZ als die
entscheidende Innovation an?

Dr. Schulz-Bongert: Der IUZ zeichnet
sich dadurch aus, daß sich die teilneh-
menden Zahnärzte dazu verpflichten,
über einen Zeitraum von etwas mehr als
zwei Jahren einmal in der Woche an ei-
ner Abendveranstaltung teilzunehmen.
Nur bei regelmäßiger Teilnahme wird
das abschließende Zertifikat ausgestellt.
Das war 1990 etwas völlig Neues für fer-
tige, niedergelassene Zahnärzte. Das
Konzept hat großen Anklang bei den
nordrheinischen Kollegen gefunden und
war auch beispielgebend für andere
Kammerbereiche.

� RZB: Wo liegen die Unterschiede zur
klassischen Fortbildung?

Dr. Schulz-Bongert: Im IUZ soll in ins-
gesamt mehr als 70 zweistündigen
Abendveranstaltungen ein möglichst
breites Spektrum der Zahnheilkunde
dargestellt werden. Alle Gebiete, die den
normalen praktischen ZA beschäftigen,
werden intensiv von Spitzenreferenten
behandelt. Natürlich kann der Vortrag
von zwei oder zweieinhalb Stunden ein
Gebiet nicht in aller Tiefe ausloten. Aber
wenn das entsprechende Interesse ge-
weckt ist, können zur Vertiefung prakti-
sche Arbeitskurse besucht werden, wie
sie das Karl-Häupl-Institut anbietet. 

Dr. Schmidt: Drei Punkte erscheinen
mir wesentlich: Zum einen will der IUZ
ein zahnärztliches Gesamtkonzept ver-
mitteln, sei es für den jungen Zahnarzt,
der mitmacht, weil die Universität gar
nicht alles vermitteln kann, sei es für den
älteren Zahnarzt, der sich nochmals neu
orientieren möchte. Zum anderen will
der IUZ zu weiteren Fortbildungen anre-
gen. Die Teilnehmer können hier even-
tuelle Defizite entdecken und von sehr
guten Referenten auf neue Inhalte ge-
stoßen werden. Ein dritter wichtiger
Punkt ist, daß der IUZ darauf abzielt,

qualitätsorientiertes Denken und Han-
deln zu unterstützen und so in der Pra-
xis das Qualitätsniveau insgesamt an-
zuheben.

Harte Daten belegen
Fortbildungswillen
�RZB: Dr. Schulz-Bongert, wie würden
Sie den Fortbildungswillen der nord-
rheinischen und der deutschen Zahnärz-
te beurteilen?

Dr. Schulz-Bongert: Weit aussagekräf-
tiger als meine Meinung sind die Ergeb-
nisse der harten Befragung, die Frau Dr.
Schmid über den IUZ angestellt hat. Ich
möchte ihr an dieser Stelle nochmals
zur Promotion gratulieren. Es hat mich
sehr beeindruckt, wie sie sich in eine
fremde Materie eingearbeitet und diese
aufbereitet hat. 

Dr. Schmid: Im laufend veröffentlichten
Berichtssystem Weiterbildung wird das
Fortbildungsverhalten der verschiede-
nen Bevölkerungsgruppen in Deutsch-
land statistisch dargestellt. Im Vergleich
zu diesen Zahlen kann man sehen, daß
die Zahnärzte sehr stark in der Fortbil-
dung engagiert sind. Speziell die IUZ-
Teilnehmer hatten schon ein besonders
hohes Fortbildungsniveau, bevor sie
zum IUZ gestoßen sind. 

� RZB: Auf welcher methodischen
Grundlage steht Ihre Dissertation?

Dr. Schmid: Dank der Zahnärztekam-
mer in Nordrhein konnte ich alle Erst-
teilnehmer am IUZ, die greifbar waren,
anschreiben – damals etwa 1 600 Zahn-
ärzte, von denen noch 1 074 erreichbar
waren. Diese wurden vor allem zu ihren
Erwartungen an den IUZ, zur Durch-
führung der Veranstaltungen, zu ihren

Erkenntnissen als IUZ-Teilnehmer und
zur Umsetzung dieser Erkenntnisse in
ihrer Praxis befragt. 

� RZB: Können Sie für unsere Leser
bitte einmal wesentliche Ergebnisse
zusammenfassen.

Dr. Schmid: Den IUZ betreffend, habe
ich mich an verschiedenen Erfolgs-
größen orientiert, die eigentlich die Qua-
lität jeder Fortbildung ausmachen.
Zunächst einmal am sogenannten „Le-
gitimationserfolg“ für die Veranstalter
selbst: 85 Prozent der Teilnehmer ha-
ben den Eindruck gewonnen, daß ihnen
der IUZ ein umfassendes zahnärztliches
Konzept vermittelt hat. Eine bemer-
kenswert hohe Zahl. Die Fortbildungs-
aktivitäten, die bei den Teilnehmern an-
geregt werden sollten, sind tendenziell
ebenfalls angestiegen. Da das Fortbil-
dungsniveau bereits sehr hoch war, hat
es aber eher eine Umorientierung in den
Fachgebieten gegeben. Ein sehr großer
Teil der Befragten gab an, daß das Qua-
litätsniveau in ihrer Praxis und auch ihr
qualitätsorientiertes Handeln vom IUZ
deutlich profitiert haben. Zufriedenheit
ist ein weiterer wichtiger Aspekt: Die
Teilnehmer bestätigen, daß die Beiträge
die gewünschte Praxisrelevanz hatten.
Zudem hat der IUZ, so die Befragten, in
ihrer Praxis zur Erweiterung des Lei-
stungsspektrums und zur Verbesserung
der Praxiskonzeption geführt – bis hin
zum Ausbau der Mitarbeiterfortbildung.
Allgemein anerkannt wurde zudem, daß
das eigene Fachwissen gefördert wor-
den sei, die persönliche Lernbereit-
schaft durch die Breite des Konzepts
neu herausgefordert und die allgemeine
Arbeitszufriedenheit positiv beeinflußt.
Ein Großteil der Zahnärzte konnte die
Erkenntnisse aus immerhin zehn von
den 13 Themengebieten bereits in den
nächsten Tagen umsetzen. Das spricht
für einen guten Transfererfolg. 

Dr. Schulz-Bongert: Was mich sehr ge-
freut hat, als ich Ihre Arbeit durchgele-
sen habe, Frau Schmid, ist, daß mehr
als zwei Drittel der Befragten einen
deutlichen Zusammenhang zwischen
der IUZ und der Hebung des Qualitäts-
niveaus in Ihrer Praxis herstellen.

� RZB: Besonders jüngere Zahnärzte,
die weniger als fünf Jahre niedergelas-
sen sind, haben das Angebot des IUZ
wahrgenommen?

Dr. Schmid: Ich hatte ursprünglich ver-
mutet, daß die Gruppe der 5 bis 15 Jah-
re niedergelassenen Zahnärzte beson-
ders starkes Interesse zeigen würde, um

Dr. Ulrike Schmid
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Ulrike Schmid, Professionalisierung
in der zahnmedizinischen Fortbil-
dung. Eine empirische Untersu-
chung des Initiativkreis Umfassende
Zahnerhaltung IUZ, Verlag Peter
Lang Frankfurt 2004

ihre Praxis weiter auszubauen. Die
Jüngeren – so dachte ich – wären erst
einmal damit beschäftigt, sich in den
Praxisalltag einzuarbeiten und ihre Pra-
xis zu etablieren. Die Auswertungen
zeigten dann aber, daß die „Newcomer“
die größte und aktivste Gruppe unter
den Teilnehmern darstellte, die am mei-
sten vom IUZ profitiert hat, etwa durch
den Ausbau ihres Leistungsspektrums
und ihrer Persönlichkeit sowie durch
verbesserte Arbeitszufriedenheit. Die
Etablierten, so habe ich die Zahnärzte
mit einer längeren Niederlassung als 
15 Jahre genannt, haben auf ihre ganz
eigene Weise profitiert, in dem sie An-
schluß an die gesamte Palette der aktu-
ellen Zahnheilkunde gewannen und ihre
berufliche Leistungsfähigkeit sicherten
bzw. weiter ausbauten. Die 5 bis 15 Jah-
re Niedergelassenen liegen bei den ins-
gesamt positiven Ergebnissen überall
im Mittelfeld.

� RZB: Spricht es gegen die Univer-
sitätsausbildung, daß Zahnärzte bereits
unmittelbar nach Studienabschluß in die
Fortbildung gehen und stark profitieren?

Dr. Schmid: Eigentlich freut es mich,
daß sich gerade die jungen Zahnärzte
um Fortbildung bemühen. Heute endet
die Ausbildung nicht mehr mit dem Stu-
dium. Erstausbildung, Praxiserfahrung
und Fortbildung müssen Hand in Hand
gehen, damit man ein „rundes“, erfolg-
reiches und zufriedenes Berufsleben er-
reicht. Die Möglichkeiten, die heute die
Fortbildung bietet, zu erkennen und nut-
zen zu lernen – dabei sollten wir jeden
Zahnarzt unterstützen. 

Dr. Schulz-Bongert: Diesen Rat kann
ich mit meiner Erfahrung aus 24 Jahren
intensiver Beschäftigung mit der Orga-
nisation von Fortbildung nur unterstrei-
chen. Deshalb haben andere Kammer-
bereiche jetzt ähnliche Konzepte ent-
wickelt, Hessen, Bayern, Thüringen und
andere, auch mit unserer Hilfe und auf
Basis unserer Erkenntnisse. 

Der Besuch von Fortbildungsveranstal-
tungen, wie sie von der Kammer und an-
deren Veranstaltern ausgerichtet wer-
den, ist natürlich nicht die einzige Mög-
lichkeit, sich fortzubilden. Mancher kann
sich auch mit Büchern und den breit
nachgefragten Fachzeitschriften weiter-
bilden.

Dr. Schmid: In Seminaren wird aber die
einmalige Chance geboten, im Vergleich
zu andern Teilnehmern eigene Defizite
zu erkennen: gerade dadurch wird man
zum Lernen angeregt.

Zwangsfortbildung ist
kontraproduktiv
� RZB: Frau Schmidt, können Sie dem
IUZ auf Grundlage ihrer Ergebnisse
auch einen Rat geben? 

Dr. Schmid: Bei der insgesamt sehr
großen Teilnehmerquote fällt auf, daß
der Frauenanteil recht niedrig ist – ab-
solut und auch relativ. Der Frage, war-
um, sollte man einmal nachgehen.
Sonst gilt: nicht auf dem Erfolg ausru-
hen, immer wieder hinhören, was die
Teilnehmer brauchen und die Konzepte
zur laufenden Erfolgskontrolle der Ver-
anstaltungen ausbauen.

Dr. Schulz-Bongert: Dr. Schmid, Ich
habe aus Ihrer Dissertation auch viel
über grundlegende ganz eigene Bedin-
gungen der Erwachsenenbildung ge-
lernt – gerade im Vergleich zur Jugend-
bildung. Das halte ich für ganz wesent-
lich, für alle, die irgendwo lehren. Ich
zitiere aus ihrer Arbeit: „Der Teilnehmer
an einer Bildungsmaßnahme wird keine
Lerninhalte aufgreifen und umsetzen,
die für ihn zu identitätsbedrohenden
Struktur- und Verhaltensänderungen
führen . . . Die Lernbereitschaft Erwach-
sener hängt ganz entscheidend davon
ab, inwieweit sie ihre Defizite erkennen
und akzeptieren. Sie lassen sich zum
Erkennen von Defiziten anregen und in-
teressieren, aber sie lassen sich nicht
zum Lernen zwingen.“ 

Dr. Schmidt: Erwachsenenlernen ist im
besonderen Anschlußlernen. Erwachse-
ne schätzen pragmatisch ab, bringen
mich die Lerninhalte weiter oder nicht.
Wenn Erwachsene keinen Nutzen für
sich sehen, egal warum, dann werden
sie die Information nicht aufnehmen.

Der Erwachsene muß zunächst erken-
nen: Ich möchte irgendwo hin und dafür
fehlt mir etwas. Das Erkennen eines sol-
chen Defizits kann man anregen und
fördern, aber man kann es nicht erzwin-
gen. Das ist übrigens das Kernproblem
jeder auf Zwang beruhenden Fortbil-
dung, die damit von vornherein vom
falschen Ansatz ausgeht.

Dr. Schulz-Bongert: Wenn man die
Versorgung der Bevölkerung mit Zahn-
heilkunde auf dem Niveau der heutigen
Kenntnisse und Möglichkeiten sichern
will, kann das nur auf der Grundlage des
freien Wettbewerbs geschehen. Wer
sich nicht weiterbildet, dem muß klar
sein, daß er ins Hintertreffen gerät und
nicht mehr die entsprechenden Patien-
ten hat. In Amerika, wo einzelne Staaten
ein ähnliches Zwangssystem haben, wie
es die Politik jetzt hier einführt, habe ich
gelernt, daß der Erwerb von Fortbil-
dungspunkten wenig mit Qualität zu tun
hat. Ich bin überzeugt davon, daß die
Möglichkeiten und Erkenntnisse, wel-
che die Zahnheilkunde heute bietet,
über ein GKV-System lückenlos nicht
realisiert werden können; da sind im
Rahmen der GKV außervertragliche Lei-
stungen ganz zwangsläufig eine not-
wendige Ergänzung. 

�RZB: RZB: Ich danke Ihnen beiden für
die Bereitschaft zu diesem ausführlichen
und informativen Gespräch.

Dr. Joachim Schulz-Bongert

Qualifizierte Zahnärzte 
(mit bestandener Meisterprüfung) für 2 Jahre

für Praxis in Süd-England gesucht.
Gutes Einkommen mit etwa 50% des Gesamtum-
satzes – durchschnittlich 95 000 Euro pro Jahr.

Muss EU-Bewohner sein und eine in der EU
anerkannte Zahnarztprüfung bestanden haben.

Gute Englisch-Sprachkenntnisse und eine
positive Arbeitseinstellung sind nötig.

Hilfe bei der Wohnungssuche wird angeboten.
Beihilfe für einen Sprachkurs auf Anfrage.
Falls Interessse besteht, Anmeldungen und

weitere Angaben telefonisch, Justine King unter 
00 44/ 77 09 45 53 79,

E-Mail: justine.king@adpco.net 
oder siehe website: www.adpco.net



Gesundheitspolitik

Zukunftsstiftende Tradition

Die Bedeutung freier Berufe
Rede von Dr. Wolfgang Schäuble, MdB (CDU) am 12. November
2003 bei der 50-Jahr-Feier der Bundeszahnärztekammer in Berlin.

Um dem vom Europäischen Rat in
Lissabon im März 2000 formulierten
Ziel, die Europäische Union bis zum
Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum der Welt zu machen,
näher zu kommen, dürfe kein Wirt-
schaftsbereich per se von der Anwen-
dung der Wettbewerbs- und Binnen-
marktregeln ausgenommen werden,
wobei die wirtschaftliche Bedeutung
des Dienstleistungssektors und sein Po-
tential für Wachstum und Beschäftigung
besonders betont wird. Auch die Ge-
währleistung eines hohen Verbraucher-
schutzniveaus veranlaßt europäische
Behörden, sich mit den freien Berufen
zu beschäftigen. 

Die freien Berufe sind in letzter Zeit
zunehmend zum Gegenstand politi-
scher Debatten geworden. Für Ärzte,
Zahnärzte, Apotheker ergibt sich das
schon im Zusammenhang mit den
Diskussionen um die Reformen von
Gesundheitssystem und Kranken-
versicherung. Aber auch darüber
hinaus haben die vielfältigen Deregu-
lierungsbemühungen neben der
Handwerksordnung gerade die freien
Berufe und ihre berufsständischen
Ordnungen als Problem entdeckt.
Früher hatten wir schon die
Bemühungen, die Zusammenarbeit
von freien Berufen in größeren
Einheiten in der Form von Kapital-
gesellschaften und Partnerschaften
gesellschaftsrechtlich zu strukturie-
ren. Und neuerdings beschäftigen
sich europäische Institutionen mit
den freien Berufen unter dem
Gesichtspunkt von Wettbewerb 
und Verbraucherschutz. 

Dr. Wolfgang Schäuble (CDU)

Ich habe mich in meiner Dissertation –
das liegt schon einige Jahrzehnte
zurück – mit dem Berufsrecht freier Be-
rufe beschäftigt, und deshalb möchte
ich zu der Debatte einige eher grund-
sätzliche Anmerkungen hinzufügen. Ein
50-jähriges Jubiläum der Bundeszahn-
ärztekammer ist dazu vielleicht ein ge-
eigneter Anlaß.

Noch immer Stillstand
Manche Menschen können die endlosen
und verwirrenden Diskussionen um Re-
formen von Arbeitsmarkt, Sozial- und
Steuersystemen kaum noch hören. Im-
mer neue Kommissionen, Vorschläge
und wieder Kritik. Vom Ruck, der durch
Deutschland gehen müsse, hat schon
der damalige Bundespräsident Roman
Herzog vor Jahren gesprochen.
„Deutschland bewegt sich“, hat die Bun-
desregierung in Anzeigen- und Plakatak-
tionen getitelt. Herausgekommen scheint
bisher wenig. Noch immer wird Stillstand
beklagt, und statt Besserung von aktuel-
ler Lage und Perspektive kommen stän-
dig neue Hiobsbotschaften.

An den Zahlen ist kaum zu deuteln. Ar-
beitslosigkeit und Sozialhilfebezieher in
Millionenhöhe. Von Wirtschaftswachs-
tum kann kaum die Rede sein. Rekord-
verschuldung in den öffentlichen Haus-
halten. Bund, Länder und Kommunen
sind mehr und mehr am Ende ihrer fi-
nanziellen Manövrierfähigkeit angelangt.
Und die sozialen Sicherungssysteme
leiden nicht nur aktuell unter Einnahme-
ausfällen und Ausgabesteigerungen,
sondern sind zusätzlich mittel- und
langfristig durch die Auswirkungen der
demographischen Entwicklung drama-
tisch belastet.

Daß ein zu hoher Staatsanteil an der
Verwendung des Bruttoinlandprodukts
und ein Übermaß an Bürokratie und Re-
glementierung die wirtschaftliche Dyna-
mik lähmt, ist weithin unbestritten, daß
Umlagesysteme ohne spürbare Eigen-
beteiligung sparsame Mittelverwendung
nicht fördern, weitgehend auch. Und
über die Notwendigkeit einer Begren-
zung öffentlicher Aufgaben und von De-

regulierung und Entbürokratisierung be-
steht Konsens. Und dennoch fallen Än-
derungen so schwer. 

Es gibt auch Widersprüche. Die Not-
wendigkeit von grundlegenden Refor-
men, das weisen alle demoskopischen
Befunde aus, wird von der großen Mehr-
heit der Bevölkerung bejaht. Aber jeder
konkrete Vorschlag für eine Änderung,
egal in welche Richtung und egal, ob
von Regierung oder Opposition vorge-
legt, wird alsbald in der öffentlichen De-
batte im Kreuzfeuer von Interessenver-
bänden, Besitzstandsverteidigern und
Bedenkenträgern zerredet und viel
schlimmer noch: jeder konkrete Re-
formvorschlag stößt auf eine ebenso
breite Ablehnungsmehrheit, wie die
grundsätzliche Forderung nach Verän-
derungen Zustimmung findet.

Wenn man den Lebensstandard der
Deutschen im Jahre 2003 unvoreinge-
nommen betrachtet, stößt man auf ei-
nen weiteren Widerspruch: Verglichen
mit früheren Zeiten oder mit anderen
Regionen der Welt leiden wir immer
noch auf hohem Niveau, was manchen
Beobachter zu der Vermutung verleitet,
nicht Mangel sei die Ursache unserer
Probleme, sondern eher Überfluß.

Verlust der Orientierung
Jedenfalls spricht viel dafür, daß wir bei
der Suche nach den Ursachen unserer
Probleme etwas tiefer graben müssen.
Die Welt der Globalisierung ist durch ex-
ponentielles Wachstum von Wirtschaft
mit ganz unterschiedlichen regionalen
Schwerpunkten ebenso geprägt wie
durch geradezu atemberaubende Zu-
nahme von Informationen. Das alles
führt nicht nur in den Ländern der Drit-
ten Welt zu Konflikten und Verwerfun-
gen ohne Ende, sondern es hat auch
das Evolutionstempo in den westlichen
Wohlstandsgesellschaften verschärft.
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selbst. Im Ordnungsmodell der sozialen
Marktwirtschaft ist das angelegt, und
die Erfahrungen mit dem Auf und Ab am
neuen Markt haben das aktuell wieder
ins Gedächtnis gerufen. Und deshalb
kann auch Deregulierung nicht unbe-
grenzt Allheilmittel sein. Der Mensch ist
nicht nur Individuum, sondern zugleich
auch auf Gemeinschaft angewiesen. Al-
lein kann der Mensch nicht leben. Und
deshalb muß jede soziale und politische
Ordnung eine Balance finden zwischen
Individualität und Gemeinschaft, so wie
Rechte und Pflichten zusammenhängen
oder auch Freiheit und Verantwortung.

Ausweg Subsidiaritätsprinzip
Das Zusammenleben von Menschen er-
fordert immer Regeln. Die können frei-
willig vereinbart und eingehalten oder
auch durch Zwang und Kontrolle durch-
gesetzt werden. „Vertrauen ist gut, Kon-
trolle ist besser“, lautet ein nicht zu Un-
recht Lenin zugeschriebener Satz, den
viele oft gedankenlos nachgeplappert
haben und der doch in seiner schreck-
lichen Konsequenz zum Eingangstor für
die Archipel Gulag geworden ist. Wenn
sozialer Austausch nicht im Zweifel auf
freie Entscheidung und Vertrauen grün-
det, sondern wenn alles und jedes kon-
trolliert und notfalls erzwungen werden
muß, dann gehen Freiheit, Vielfalt und
Toleranz vor die Hunde. Und damit es
dazu nicht kommt, brauchen wir Werte,
die auf der Grundlage von Einsicht und
freier Entscheidung Orientierung ver-
mitteln.

Der Ausweg aus dem Dilemma zwi-
schen zu viel und zu wenig Regeln liegt
im Subsidiaritätsprinzip. Vorrang der
kleineren Einheit, wo immer möglich,
weil sie dem Menschen näher ist und
weil Nähe mit Vertrauen und Orientie-
rung zusammenhängt. Je mehr der Ein-
zelne sich angesprochen fühlt, je mehr
er sich verantwortlich und zugleich auch
für sich konkret Möglichkeiten sieht, et-
was zu tun oder beizutragen, um so
mehr ist er engagiert. Und das begrün-
det die Überlegenheit dezentraler Lö-

Nicht nur die wirtschaftlichen, sondern
auch die gesellschaftlichen Strukturen
sind einem beschleunigten Wandel aus-
gesetzt. Änderungen in Verbraucher-
gewohnheiten und Freizeitverhalten, ge-
ringere Bindungskraft von Kirchen, Ge-
werkschaften oder Parteien, Verände-
rungen in Erwerbsbiographien und Fa-
milienstrukturen sind nur einige wenige
Stichworte. Die Flut des Angebots von
Informationen und Medien führt zu ei-
nem immer härter werdenden Wettbe-
werb um das knappe Gut Aufmerksam-
keit mit der Folge, daß sich im Zweifel
die öffentliche Erregung auf jeweils ein
Thema forciert. Die damit verbundene
Übersteigerung und Monotonie er-
zwingt allerdings regelmäßig bald wie-
der einen Themenwechsel, und in die-
sem schnellen Wechsel von Erregungs-
zuständen leidet das öffentliche Ge-
dächtnis, gehen Kontinuität und Per-
spektive eher verloren. So wird aus Hek-
tik Stillstand. 

All dies trägt zu einem Verlust an Orien-
tierung bei, und so wachsen tief grei-
fende Verunsicherungen. Und damit be-
stätigt sich erneut die alte Mahnung, die
schon am Apollo-Tempel in Delphi ge-
schrieben steht: „Nichts im Übermaß“.
Zuviel ist immer ungesund, die An-
gehörigen der Gesundheitsberufe wis-
sen das. Menschliches Leben besteht in
fortlaufender Veränderung, vom Anfang
bis zum Ende, unentrinnbar. Das ist in
der Faustschen Wette ausgedrückt.
Und der Volksmund weiß das auch:
„Wer rastet, rostet“ oder „Stillstand ist
Rückschritt“.

Und so ist jedes politische und soziale
Ordnungsmodell individueller Freiheit
auf Wachstum angelegt. In mancher
Nachhaltigkeitsdebatte wird das gele-
gentlich übersehen. Aber ein Zuviel an
Veränderungen in der Zeiteinheit kann
die Anpassungsfähigkeit von Menschen
und Gesellschaft auch überfordern,
kann zum Verlust von Bindungen, Orien-
tierung und Vertrauen führen, und des-
halb sind immer auch Gegenkräfte zum
Ausgleich notwendig, Stabilisatoren, um
Maß und Mitte nicht zu verlieren. 

Überreglementierung, um zum Ausgang
zurückzukehren, kann Initiative, Eigen-
verantwortung, Kreativität und Engage-
ment lähmen und damit Wachstum er-
drosseln. Das ist heute unstreitig.
Schließlich haben sich freiheitliche Ord-
nungen den totalitären Zwangswirt-
schaften als überlegen erwiesen. Aber
Markt und Wettbewerb ohne Regeln
und Grenzen, die zerstören sich auch

sungsansätze, in Großunternehmen ge-
nauso wie in Staat und Gesellschaft.
Daß jedes System staatlicher Fürsorge
die Familie allenfalls unzureichend er-
setzen kann, insbesondere um Solida-
rität zwischen den Generationen geleb-
te Wirklichkeit bleiben zu lassen, ist bei
uns derzeit weitgehend unbestritten.
Daß ehrenamtliches Engagement viele
öffentliche Aufgaben besser bewältigen
kann als jede Form staatlicher Verwal-
tung oder Bürokratie, ebenso. Und in
der anhebenden Debatte um die Reform
unseres föderalen Systems wird allge-
mein eine Stärkung von Länderzustän-
digkeiten gegenüber zu viel Zentralis-
mus des Bundes gefordert, und späte-
stens seit der Finanzkrise unserer Städ-
te und Gemeinde wächst auch wieder
die Einsicht, daß die Kommunen das
unverzichtbare Fundament eines funkti-
onsfähigen Gemeinwesens sind.

Neu ist die Erkenntnis nicht, und schon
gar nicht hier in Berlin: nach dem Zu-
sammenbruch Preußens in den Napo-
leonischen Kriegen setzten die Erneue-
rer Stein und Hardenberg genau am
Punkt der kommunalen Selbstverwal-
tung an, und Humboldt übrigens ent-
sprechend zur Bildungsreform bei der
Autonomie der Hochschulen.

Prinzipien der freien Berufe
Autonomie, Selbstverantwortung, Ver-
mittlung von Orientierung für freiwillige
Einhaltung von Regeln und Grenzen,
das sind nun auch die Prinzipien, die
das Berufsrecht der freien Berufe prä-
gen. Der Zeitgeist ist der Vorstellung von
berufsständischen Ordnungen aller-
dings nicht sonderlich hold. Berufs-
ständisch, das klingt wie Zunft, Innung
oder Kammer nach Stehkragen, Bie-
dermeier oder gar Mittelalter, jedenfalls
schrecklich altmodisch und unvereinbar
mit den modernen Prinzipien von Markt,
Wettbewerb und Deregulierung und
dem hehren Ziel des schon erwähnten
Lissabonner Gipfels. Dabei stand am
Beginn des Berufsrechts der freien Be-
rufe eigentlich eine ganz moderne Er-
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kenntnis, nämlich die weise Einsicht
staatlicher Regulierungsinstanzen, daß
sie selbst nicht in allen Lebensbereichen
optimale Ergebnisse gewährleisten kön-
nen. Und deshalb hat man es in Le-
bensbereichen, wo ein besonderes Maß
an Vertrauen in die Qualität beruflicher
Leistung gefordert wird, mit Qualifikati-
on als Berufszugangsvoraussetzung
und mit Selbstregulierung durch die Be-
rufsausübenden versucht, im Gesund-
heitswesen vor allem, aber auch etwa
bei der rechtlichen Beratung und Ver-
tretung, in steuerlichen Angelegenhei-
ten oder bei den Wirtschaftsprüfern, um
die Rechnungslegung von Kapitalge-
sellschaften für Anteilseigner, Banken
oder welche auch immer Betroffene zu
sichern, oder bei Architekten, um die
technische und architektonische Qua-
lität im Bauwesen zu gewährleisten.

Vielleicht sollten wir eine modernere Be-
grifflichkeit versuchen: nicht Berufs-
stand und Kammer, sondern vielleicht
eher private public partnership oder
Outsourcing. Ganz neu ist das alles
nicht. „Beliehene Unternehmer“ hieß
das früher – da wurden öffentliche Auf-
gaben aus der unmittelbaren Zustän-
digkeit von staatlicher Normierung und
Administration freien, privatwirtschaft-
lichen Trägern übergeben. Die techni-
schen Überwachungsvereine sind so
ein Beispiel, Schornsteinfeger übrigens
auch. Jedenfalls ist die dezentrale, au-
tonome Selbstregulierung im Vergleich
zur staatlichen Normierung nicht not-
wendig überholt – in Zeiten von Dere-
gulierungs- und Entbürokratisierungs-
debatten eigentlich schon gar nicht.

Nun wird eingewandt, solche Regulie-
rungen seien mit dem Prinzip von Markt
und Wettbewerb nicht vereinbar. Diese
Einwände sind nicht unbeachtlich, und
die Kartellrechtler schlagen sich seit Ge-
nerationen damit herum. Tatsächlich
kann man schwerlich bestreiten, daß
Gebührenordnungen oder auch Werbe-
beschränkungen grundsätzlich auch
wettbewerbsbeschränkende Wirkung
haben. Und wer auf Existenzgründer
setzen muß zur Überwindung von Ar-
beitslosigkeit und Wachstums-
schwäche, wird über die ohnedies
strenge Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts zur Berufsfreiheit
hinaus jede Zugangsregulierung mit
kritischem Blick betrachten. Deshalb
etwa ist das Handwerk so sehr in das
Blickfeld von Wirtschaftsminister wie
Europäischer Kommission geraten. Und
zuzugeben ist natürlich schon, daß so,

wie Rechte und Pflichten zusammen-
gehören, berufsständische Regelungen
auch etwas mit Privilegien zu tun haben
können.

Bei der Gewerbesteuer sind die freien
Berufe folgerichtig ins Visier des Fi-
nanzministers geraten. Aber die Gewer-
besteuer gehört eben nicht revitalisiert,
sondern sie gehört abgeschafft und er-
setzt durch ein Hebesatzrecht der
Kommunen auf Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer, und gegen den damit
verbundenen Verlust von Privilegien ha-
ben die wenigsten freien Berufe bisher
Einwendungen erhoben. 

Selbstregulierung statt
Wettbewerbsbeschränkung
Aber ich will die Argumente von Wett-
bewerbsbeschränkungen auch bei die-
sem festlichen Anlaß und vor diesem
Auditorium nicht klein reden, sondern
ich will eine eher grundsätzliche Ge-
genfrage stellen: Wenn wir in Zeiten von
Globalisierung und beschleunigten Ver-
änderungen zunehmend erkennen müs-
sen, daß Markt, Wettbewerb ohne Re-
geln keine nachhaltig verträglichen Er-
gebnisse liefern können, und wenn wir
in der Debatte um Deregulierung und
Entbürokratisierung die Schattenseiten
unmittelbar staatlicher Normierung so
unmittelbar erfahren, sollten wir dann
nicht auch in Zukunft der Phantasie und
Kreativität dadurch Raum geben, daß
wir für begründet definierte Bereiche un-
seres wirtschaftlichen und sozialen Le-
bens auf Selbstregulierung setzen? Und
sei es nur, um auch die Effizienz von
Wettbewerbsregeln unter dem verglei-
chenden Druck von alternativen Ord-
nungsmodellen zu halten. Wäre das
nicht besser, als bei unserer innerstaat-
lichen Reformdebatte alles über einen
Leisten schlagen zu wollen? 

In meinem neuen Buch habe ich diese
Anregung mit dem Hinweis verbunden,
daß man vielleicht sogar die politische
Linke für dieses Prinzip gewinnen könn-
te, wenn man daran erinnert, daß einer
ihrer Säulen-Heiligen einst forderte:
„Laßt tausend Blumen blühen“. Die Blu-
me, mit der freie Berufe im Sinne von
Mao blühen, könnte sein, daß Ethos,
Moralität beruflichen Handelns geför-
dert wird, indem Selbstbewußtsein und
Verantwortung durch berufsrechtliche
Regeln gestärkt werden. Natürlich blei-
ben auch Träger freier Berufe am Geld-
erwerb interessiert – jede Ordnung, die
funktionieren soll, muß die Menschen

nehmen, wie sie sind. Sonst fallen wir
ins Zeitalter der Ideologien zurück. 

Aber Erwerbs- und Besitzstreben ist
auch nicht alles. Berufliche Erfüllung
und Anerkennung haben auch motivie-
rende Kraft. Den Wettbewerb zwischen
freien Berufen nicht als Preiswettbe-
werb, sondern als Wettbewerb in der
beruflichen Leistung zu organisieren,
könnte auch weiterhin eine attraktive Al-
ternative zur Hypertrophie von Markt
und Wettbewerb im Zeitalter der Globa-
lisierung sein.

Und noch ein grundsätzlicher Hinweis:
Weil jede freiheitliche Ordnung Werte
voraussetzt, stellt sich die Frage, wie
Werte vermittelt werden, woher Orien-
tierung und Motivation für moralisch ge-
bundenes Verhalten kommt. Von dem
Vorzug der Nähe dafür habe ich schon
gesprochen im Zusammenhang mit
dem Subsidiaritätsprinzip. Aber auch
Tradition gehört dazu. Wir sollten ihren
Wert für Orientierung nicht unterschät-
zen. „Zukunft braucht Herkunft“, hat der
Philosoph Odo Marquard geschrieben. 

Familiengesellschaften
fördern Kontinuität
Die Wirtschafts- und Gesellschafts-
rechtler, eine Zunft, der ich jedenfalls zu
Zeiten meiner akademischen Ausbil-
dung angehört habe, haben lange die
Vorzüge des Kapitalmarkts gepredigt
und Familienunternehmen im Zweifel
den Gang an die Börse geraten. Wenn
ich mir aktuell die Lage deutscher Un-
ternehmen ansehe, bin ich mir nicht
mehr so sicher. Es besteht Anlaß zu der
Vermutung, daß bei großen und kleinen
Gesellschaften derzeit familiengeführte
Unternehmen eine bessere Perfor-
mance zeigen als börsennotierte Publi-
kumsgesellschaften. Vielleicht ist auch
das eine Reaktion auf ein Übermaß von
Shareholder Value und dergleichen
mehr. Vielleicht aber begründet es sich
auch damit, daß in Familiengesellschaf-
ten durch Nähe und Tradition nicht nur
Kontinuität, sondern auch moralische
Verpflichtung im Sinne von Nachhaltig-
keit über die Interessen der gegenwär-
tigen Generation hinaus gefördert wird.

Vielleicht ist also Tradition gar nicht nur
altmodisch, sondern vor allem zu-
kunftsstiftend. Und wenn das so sein
sollte, dann könnte das 50-jährige Ju-
biläum der Bundeszahnärztekammer
eine gute Gelegenheit sein, auf die Be-
deutung freier Berufe auch in der Zu-
kunft zu setzen.
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– Korrespondierende Einstellungen und
Verhaltensweisen auf den Marktge-
genseiten.

– Angemessene rechtliche Rahmenbe-
dingungen.

Nach Prof. Münnich kann Wettbewerb
keine Gleichheit im Ergebnis und auch
nicht vielzitierte Verteilungsgerechtig-
keit leisten: „Gleich faire Startchancen
sind möglich, aber einen fairen Wettbe-
werb gibt es nicht.“ 

„Die Globalisierung schreitet weiter fort
und damit die internationale Arbeitstei-
lung.“

In Deutschland wird die Arbeitsmarkt-
entwicklung weiter negativ verlaufen,
was zu einer rückläufigen Einkommens-
entwicklung der Bevölkerung führen
wird. Die Kosten für das Gesundheits-
wesen müssen unbedingt von den
Arbeitskosten abgekoppelt werden.
Hierzu gab es bereits 1960 ein Konzept.
Zusammen mit der demographischen
Entwicklung muß sich die sozioökono-
mische  Grundstruktur ändern. „Weite-
re Reformschritte sind unausweichlich.
Die Skepsis der Politik gegenüber der

Gesundheitspolitik

wie lange dies noch gutgeht. Eines ist
sicher: Wir werden mehr Markt und
Wettbewerb brauchen, um bessere Lö-
sungen zu bekommen. Hierin sehe ich
für uns große Chancen.“

Auch Prof. Dr. Frank E. Münnich, der
sich selbst als Dinosaurier  in der Ge-
sundheitspolitik bezeichnete, ging sehr
kritisch mit dem bestehenden System
um. Er kritisierte zugleich die Ober-
flächlichkeit in der aktuellen Re-
formdiskussion.

Da konkurriere das neue „Wieselwort
Wettbewerb“ erfolgreich mit dem Be-
griff der Solidarität, obwohl fast nie-
mand den richtigen Wettbewerb wolle.
„Die Koalition für Wettbewerb verbindet
weit rechts mit weit links, die können
aber nicht dasselbe meinen.“

Der Gesundheitsökonom und Volkswirt-
schaftler ging auf das Wesen des Wett-
bewerbs ein, wo sich der Staat allein
auf die Rahmenbedingungen wie BGB
und HGB (Handelsgesetzbuch) statt
RVO und SGB beschränkt und keinerlei
Prozeßinterventionen unternimmt. Ech-
ter Wettbewerb verursacht höchste
Wirtschaftlichkeit und steuert nach
volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten.
Er sorgt für Konsumentensouveränität
und unternehmerische Freiheit und för-
dert Innovationen.

Ein funktionierender Wettbewerb  in der
GKV ist an die folgenden praktischen
Voraussetzungen geknüpft:
– Einstellung, Verhaltensweisen und

Know-how des Managements und der
Mitarbeiter der Kassen.

Novitas Forum am 5. November 2003

Wettbewerb ist immer unfair

Dr. Jensen plädierte für völlig neue Ver-
tragsstrukturen. „Die Kassen und ihre
Vertragspartner brauchen mehr Gestal-
tungsfreiheit. Hierzu müssen die von den
Korporationen errichteten Bürokratis-
men, die Schutzräume für die Korpora-
tismusakteure sind, eingerissen werden.“

Der Chef der Novitas Vereinigte BKK
meinte selbstkritisch: „Wir benötigen
Kostentransparenz wie die privaten
Krankenversicherungen und eine stär-
kere Einkaufsmacht. Das bestehende
System ächzt und stöhnt vor sich hin.
Ich frage mich schon seit geraumer Zeit,

Beim Novitas Forum am 5. Novem-
ber 2003 über „Moderne Formen des
Krankenkassenmanagements“ in
Duisburg räumte der Vorstandsvorsit-
zende der Novitas Vereinigte BKK 
Dr. Alfred Jensen gleich zu Beginn
mit einigen sorgsam gepflegten
Vorurteilen auf: „Fairer Wettbewerb
ist ein Fabelwesen. Wettbewerb ist
immer unfair, denn es geht darum,
Kunden zu gewinnen, d. h. Mitbe-
werbern Kunden wegzunehmen. Zur
Kundenbindung ist es erforderlich,
die Vertragspartner als „Vertrauens“-
Vertragspartner einzubinden: Alle am
Service für die Kunden Beteiligten
müssen eng zusammenarbeiten.“

Dr. Alfred Jansen

Im Gespräch mit Dr. Alfred Jensen (M.), Prof. Dr. Frank E. Münnich (l.), 
Dr. Kurt J. Gerritz (r.) Fotos: R. Gerritz

Im Auditorium über 100 Teilnehmer, darunter die zahnärztlichen
Standesvertreter Dr. Wilfried Beckmann und Dr. Dr. Michael Langen.
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gemeinsamen Selbstverwaltung wird
sich weiter vertiefen. Die integrierte Ver-
sorgung wird sich durchsetzen.“

Dr. Klaus Th. Körner, Geschäftsführer
des Institutes für medizinisch wissen-
schaftliche Begutachtung, unternahm
den Versuch, das Zauberwort „Inte-
grierte Versorgung“ zu definieren: Inte-
grierte Versorgung ist die Förderung
sektorüberschreitender Versorgung
chronischer Krankheiten durch:
– Prozeßsteuerung bei Diagnosestel-

lung, Therapie, Prävention, Rehabili-
tation, Pflege usw.

Durch das Management aus einer Hand
gebe es keine Reibungsverluste und
eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit.
Integrierte Versorgung sollte erreichen,
daß
– Unwirtschaftlichkeiten beseitigt

werden,
– die Leistungssteuerung in einer 

Hand liegt,
– Wirtschaftlichkeitsreserven

mobilisiert werden.

Körner sieht Positives und Negatives:

Positive Aspekte der Integrierten
Versorgung
– Möglichkeiten, das Gesundheitssy-

stem und die Versorgungsstrukturen
weiterzuentwickeln.

– Leitlinienorientierte sektorübergreifen-
de Behandlung zu etablieren.

Negative Aspekte der Integrierten
Versorgung
– Selektionierung der Risiken nach

Krankheiten und Kosten.
– Gefahr des Marketinginstruments.

Ab 2004 sollen ein Prozent vom ambu-
lanten und stationären Budget für die
integrierte Versorgung freigesetzt wer-
den. Mit diesen Mitteln sollen Projekte

gefördert werden, die Sektorgrenzen
überwinden und den Versicherungs-
nehmern angeboten werden. Nach Kör-
ner wird der Aufbau neuer Strukturen
sowie die Förderung der integrierten
Versorgung noch viel Zeit in Anspruch
nehmen.

„Um integrierte Versorgung und inno-
vatives Krankenkassenmanagement
durchzuführen, ist medizinisches Fach-
wissen erforderlich!“ Um medizinisches
Fachwissen ins Krankenkassenmana-
gement zu integrieren, ist das Institut
seit dem Jahre 2000 Partner der Novitas
Vereinigte BKK. In den Instituten in Duis-
burg und Gelsenkirchen sind sieben
Fachärzte und fünf bis sieben Teamas-
sistenten beschäftigt.

Zahnärztliche Themen spielten beim
Novitas-Symposium in Duisburg keine
Rolle.

In diesem Zusammenhang sei nur er-
wähnt, daß der Gesundheitsökonom Dr.
Jan Friske, heute Associate Director
Corporate Finance Life Sciences bei der
West LB, erhebliche Rationalisierungs-
potentiale in der GKV-Arzneimittelver-
sorgung sieht.

„Eine Zahl zu nennen wäre spekulativ.
Da aber gerade eine Zahl immer wieder
gewünscht wird, hier meine Spekulati-
on: Ich schätze das Rationalisierungs-
potential in der GKV-Arzneimittelversor-
gung auf über vier Milliarden Euro.“

Bei der anschließenden Diskussion be-
zeichnete Prof. Münnich die Bürgerver-
sicherung mit einer Versicherungspflicht
für alle über alle Einkommensarten als
eine Chimäre auf dem Weg aus dem
Dilemma.

Der ärztliche Vertreter, Dr. Eugen
Breimann aus Duisburg-Beeck und

Vorstandsmitglied der KV Nordrhein,
hielt ein glühendes Plädoyer für die
Kostenerstattung, während sich ein
Krankenkassen-Vertreter beim Präsi-
denten des Bundesversicherungsamtes
Dr. Rainer Daubenbüchel beklagte,
daß demnächst die Gehälter der Kas-
sendirektoren im Bundesgesetzblatt
offengelegt werden müßten.

Daubenbüchel meinte leicht ironisch,
der Gesetzgeber erhebe nun einmal den
Anspruch auf Transparenz und da sei
es billig, daß die Mitarbeiter in öffentlich-
rechtlichen Körperschaften hier mutig
vorangehen.  „Gehen Sie offensiv damit
um“, riet er den Anwesenden.

Was allerdings keine große Begeiste-
rung auslöste. Dr. Jensen kritisierte den
Gesetzgeber. Dieser vergleiche Äpfel
mit Birnen, wenn er im GMG entspre-
chende Paragraphen aus dem Besol-
dungsgesetz heranziehe, und im übri-
gen fordere er in diesem Punkt Daten-
schutz wie jeder andere Bürger auch.

Auf eine Frage zur Beitragssatzgestal-
tung der Krankenkassen und zur ge-
planten Senkung der Beiträge entgeg-
nete Dr. Daubenbüchel aus der Sicht
des Bundesversicherungsamtes: „Wir
hatten bisher keine Probleme mit Kas-
sen, die senken wollten. Im Gegenteil,
wir mußten Krankenkassen überzeugen,
daß sie die Beitragssätze erhöhen.“

In diesem Zusammenhang und zur Ab-
rundung der Berichterstattung über das
von Dr. Jensen sehr gut organisierte
Symposium sei auf das RZB-Interview
mit Dr. Rainer Daubenbüchel in diesem
Heft hingewiesen.

Dr. Kurt J. Gerritz

Prof. Dr. Frank E. Münnich Dr. Jan Friske Dr. Rainer Daubenbüchel
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die Kassen insolvent werden und ge-
schlossen werden müssen.

� RZB: Können Sie denn etwas zu den
Gründen dieser drohenden Insolvenzen
sagen?

Dr. Daubenbüchel: Zum Teil sind es
Managementfehler. Zum Beispiel, wenn
eine Krankenkasse überhaupt kein Ko-
stenmanagement praktiziert und oft
jede Leistung unabhängig von den ge-
setzlichen Bestimmungen gewährt, was
natürlich contra legem ist.

� RZB: Was ist der weitere Grund für
die finanzielle Schieflage einer Kranken-
kasse?

Dr. Daubenbüchel: Einige Kassen  sind
wegen eines besonders  günstigen Bei-
tragssatzes in der Vergangenheit sehr
schnell gewachsen. In der Anfangs-
phase hat die hohe Liquidität vergessen
lassen, daß mit den vielen neuen Mit-
gliedern auch Leistungen anfallen. Wenn
eine solche Kasse nicht rechtzeitig ge-
gengesteuert hat, indem der Beitrags-
satz angehoben wurde, ist das Fiasko
vorprogrammiert. Das geht rasend
schnell. Wir haben Krankenkassen, die
zu spät geschaltet haben. Diese haben
innerhalb kürzester Zeit drei Mal den
Beitragssatz anheben müssen, was je-
desmal ein Sonderkündigungsrecht
auslöst, und die Versicherten sind wie-
der in  Scharen davongelaufen. Die sehr
mobile Anhängerschaft von Schnell-
zuwachskassen reagiert wesentlich sen-
sibler auf Beitragssatzerhöhungen als
die Mitglieder von Kassen, die seit 
100 Jahren existieren und einen ge-
wachsenen Mitgliederstamm haben. 

Gesundheitspolitik

sichten, dass diese neue Aufgabe, die
von den Krankenkassen finanziert wird,
personalmäßig aufgestockt wird

� RZB: Der Bundesrat hat am 17. No-
vember das GMG passieren lassen, aber
alle reden nur noch von der Bürgerver-
sicherung.

Dr. Daubenbüchel: Dazu möchte ich
mich nicht äußern. Fest steht, daß es
bei den demographischen Vorgaben
eine langfristige Lösung geben muß.

� RZB: Und was ist mit dem GMG?

Dr. Daubenbüchel: Mit dem GMG ha-
ben wir endlich ein Gesetz, das Frei-
raum schafft für die Krankenkassen, aus
der Verschuldenssituation herauszu-
kommen bei gleichzeitiger Möglichkeit
zur Beitragssatzsenkung. Beide Ziele
können mit dem gesetzlichen Instru-
mentarium nunmehr erreicht werden.

� RZB: Wie soll das geschehen?

Dr. Daubenbüchel: Bestehende Schul-
den sollen zu einem Viertel pro Jahr ab-
gebaut werden, so daß nach vier Jahren
die gesamten Schulden getilgt sind. Ab
1. Januar 2004 dürfen keine weiteren
Kredite aufgenommen werden und die
nach § 220 GMG erwarteten Entlastun-
gen müssen in der Beitragskalkulation
zur Reduzierung eingesetzt werden. Das
bedeutet, daß ein kostendeckender Bei-
tragssatz  um den Anteil der Schulden-
tilgung angehoben werden muß. Hier-
von wird die vermutete GMG-Entlastung
abgezogen.

� RZB: Gesundheitsministerin Schmidt
strebt eine Beitragssenkung von durch-
schnittlich 14,3 auf 13,6 Prozent ab 1.
Januar 2004 an. Rechnen Sie mit Bei-
tragssatzsenkungen in dieser Größen-
ordnung?

Dr. Daubenbüchel: Ich rechne mit Bei-
tragssatzsenkungen. Die werden aller-
dings bei den einzelnen Kassen sehr un-
terschiedlich ausfallen.

� RZB: Wieviele Krankenkassen sind
von einer Insolvenz bedroht?

Dr. Daubenbüchel: Wir haben ohne
Zweifel einige Krankenkassen mit einem
erheblichen Sanierungsbedarf – Zahlen
möchte ich hier nicht nennen. Das sind
Fälle, wo ohne Sanierungsbemühungen

RZB-Interview mit Dr. Rainer Daubenbüchel

Hüter im Haus der GKV

� RZB: Herr Präsident, Sie sind Chef
einer Institution mit gut 500 Beschäftig-
ten. Wie viele Mitarbeiter kontrollieren
die gesetzlichen Krankenkassen?

Dr. Daubenbüchel: Das Bundesversi-
cherungsamt ist zuständig für 150 der
circa 310 gesetzlichen Krankenver-
sicherer. Im Prüfdienst Krankenversi-
cherung arbeiten rund 150 Kräfte; dazu
kommen noch 42 Kräfte in der Auf-
sichtsabteilung für die Krankenversi-
cherung.

� RZB: Ihr Aufgabenspektrum umfaßt
aber nicht allein die GKV.

Dr. Daubenbüchel: Wir sind nicht nur
für die GKV, sondern auch für die ge-
setzliche Unfallversicherung, die Ren-
tenversicherung und die Pflegever-
sicherung verantwortlich. Wir führen
sämtliche Finanzausgleiche durch, nicht
nur in der Krankenversicherung. Es
kommen laufend neue Aufgaben hinzu.
Ich nenne hier insbesondere die Über-
prüfung und Zulassung der Disease-
Management-Programme.

� RZB: Und wie ist dieser Sektor per-
sonalmäßig besetzt?

Dr. Daubenbüchel: Zur Zeit mit 16 Be-
schäftigten. Es bestehen aber gute Aus-

Der Jurist Dr. Rainer Daubenbüchel
ist seit 1993 Präsident des Bundes-
versicherungsamtes. Der Sitz dieser
Bundesbehörde ist Bonn; sie ist als
Bundesoberbehörde im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums für
Gesundheit und Soziale Sicherung
Aufseher und Schlichter zugleich. Als
Kontrollorgan für die überregionalen
Sozialversicherungsträger  bekleidet
das Bundesversicherungsamt eine
zentrale Rolle im Rahmen der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV). 
Das  RZB sprach anläßlich des Novi-
tas-Forums am 5. November in Duis-
burg mit Dr. Rainer Daubenbüchel.
Die Fragen stellte Dr. Kurt J.Gerritz.

Dr. Rainer Daubenbüchel, 
Präsident des Bundesversicherungsamtes
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� RZB: Und der aufwendige Verwal-
tungsapparat bleibt weiter bestehen
trotz sinkender Mitgliederzahlen.

Dr. Daubenbüchel: Die lebhaften Wan-
derungsbewegungen  der vergangenen
Jahre von den großen Kassen zu den
Betriebskrankenkassen werfen ein
Schlaglicht auf das Dilemma. Denn da-
mit sinken die Einnahmen. Aufgrund von
tarif- und arbeitsvertraglichen Bindun-
gen  können die Kassen ihre Kosten
aber nicht schnell genug anpassen.

� RZB: Herr Daubenbüchel, 14 Milliar-
den Euro – gut ein Zehntel des Gesamt-
volumens der GKV – unterliegen dem
Risikostrukturausgleich (RSA), also dem
Finanzausgleich zwischen den Kassen.
Kann man ein solches Volumen mit
dieser Komplexität überhaupt noch ma-
nagen?

Dr. Daubenbüchel: Es finden tatsäch-
lich Umverteilungseffekte in dieser
Größenordnung zwischen den Kassen
statt. Die ersten vier Jahrgänge des RSA
sind mittlerweile durch sämtliche In-
stanzen der Gerichtsbarkeit bis hin zum
Bundessozialgericht bestätigt worden.
Allerdings hat das Gericht mit Blick auf
den Gesetzgeber gesagt: „Macht es
nicht zu kompliziert, damit der RSA
nicht völlig intransparent wird.“ Was un-
sere Prüfungen anbetrifft, so hat uns der
Verordnungsgeber mit der Befugnis, in
Stichproben festgestellte Fehler hoch-
zurechnen, endlich ein Instrument in die
Hand gegeben. Es liegt auf der Hand,
daß wir die zigtausende von Fällen nicht
alle prüfen können. Da sind nur Stich-
proben möglich. Aber wir können nun
die Quoten aus diesen Proben auf den
Gesamtbestand der jeweiligen Kran-
kenkasse hochrechnen. Das ist ein
scharfes Schwert; davor haben die Kas-
sen Angst. Das kann für Kassen, die
zum RSA unsaubere Daten an das Bun-
desversicherungsamt melden, sehr ge-
fährlich werden.

�RZB: Da gab es doch den Skandal mit
den 600 000 Fällen, die unberechtigter-
weise von den Kassen zum RSA ange-
meldet worden waren.

Dr. Daubenbüchel: Ende der Neunzi-
ger Jahre waren 600 000 „Karteileichen“
als beitragsfreie Familienversicherte von
Krankenkassen gemeldet, was zu un-
berechtigten Geldern  aus dem RSA ge-
führt hatte.

� RZB: Wie haben Sie das herausge-
funden?

Dr. Daubenbüchel: Durch zum Teil sehr
aufwendige Prüfungen. Und zwar ha-

ben wir überprüft, ob der Status „bei-
tragsfrei familienversichert“ zum gemel-
deten Zeitpunkt zu Recht bestand. An-
schließend wurde der RSA korrigiert.

� RZB: Sie überprüfen auch die Ver-
waltungskosten der Krankenkassen, die
2002 immerhin bei acht Milliarden Euro
lagen. Gibt es da ebenfalls vergleich-
bare Ausheber?

Dr. Daubenbüchel: Der öffentliche
Dienst insgesamt ist dringend gehalten,
Verwaltungskosten einzusparen; das gilt
natürlich auch für die Krankenkassen.
Deren durchschnittliche Verwaltungsko-
sten machen etwa 5,6% der Gesamt-
kosten aus. Auch hier stehen wir den
Kassen auf den Füßen. Aber der Spiel-
raum für Einsparungen ist nicht so groß,
wie man gemeinhin annimmt. Die
großen Kostenblöcke sind die Perso-
nalkosten, d. h. wir müssen auch an die
Tarifverträge.

� RZB: Können Sie denn da etwas ma-
chen?

Dr. Daubenbüchel: Beispielsweise ha-
ben wir durch unseren Druck erreicht,
daß die Ersatzkassen den Tarifvertrag
gekündigt haben und nun in Neuver-
handlungen eingetreten sind zur Schaf-
fung eines neuen Vertrages z. B. ohne
14. Monatsgehalt. Allerdings gilt ein
neuer Tarifvertrag wegen der Nachwir-
kung des alten Tarifvertrages nur für die
neuen Mitarbeiter, so daß es oft eine
Generation dauert, bis ein solcher Ver-
trag seine volle Wirkung entfaltet.

� RZB: Und was ist mit betriebsbe-
dingten Kündigungen?

Dr. Daubenbüchel: Vor dieser Maßnah-
me schrecken viele Kassen zurück. Bei
betriebsbedingten Kündigungen wer-
den ältere Mitarbeiter besser geschützt
als die jüngeren; wenn sie dennoch frei-
gesetzt werden – z. B. durch Vorruhe-
standsregelungen –, ist das mit relativ
hohen Kosten verbunden. Gerade im
elektronischen Bereich scheinen jünge-
re Mitarbeiter mit besonderen Kenntnis-
sen für die Kassen oft wertvoller als die
älteren Kräfte.

Ich persönlich bin der Auffassung, daß
es eine gesunde Mischung von jung und
alt geben muß. Jedenfalls möchte ich
nicht auf die Erfahrung  von älteren Mit-
arbeitern verzichten, und ich empfinde
es als schlimm, wenn manche Betriebe
keine Mitarbeiter mehr beschäftigen, die
über 50 Jahre alt sind.

� RZB: Sie überblicken mit Ihrer Erfah-
rung nicht nur das nationale Gesche-
hen. Ist das deutsche Gesundheitswe-
sen im europäischen Vergleich über-
haupt auf Dauer konkurrenzfähig?

Dr. Daubenbüchel: Die Konkurrenz-
fähigkeit ist noch nicht so gefordert, da
nach EU-Recht die nationalen Systeme
noch relativ autark sind. Allerdings wird
auch hier über kurz oder lang im zu-
sammenwachsenden Europa eine Wett-
bewerbssituation entstehen.

� RZB: Herr Präsident, recht herzlichen
Dank für das Interview.

Dr. Kurt J. Gerritz (l.) im Gespräch mit Dr. Rainer Daubenbüchel. Fotos: R. Gerritz
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Europa

4. Forum für freie Zahnmedizin 

Freier Verband im
Europäischen Parlament

Das Forum für freie Zahnmedizin, das
vom Freien Verband deutscher Zahnärz-
te in Zusammenarbeit mit sieben ande-
ren europäischen Zahnärzteorganisatio-
nen organisiert wird, genießt die Schirm-
herrschaft der ERO und der Zahnärzt-
lichen Verbindungskommission der EU.
Das diesjährige Programm hatte zwei
Schwerpunkte, der eine war die Frage:
„Brauchen wir mehr Deregulierung für
die freien Berufe in Europa?“, der ande-
re: „Die Bedeutung der Prävention für
die Gesundheit der Europäischen Bür-
ger und die Finanzierbarkeit der Ge-
sundheitssysteme, dargestellt an der
Arbeit der freien Praxis.“

Im ersten Vortrag des Tages stellte
Anne-Margrete Wachtmeister aus der
Wettbewerbskommission der EU fest,
daß die Entwicklung der freien Berufe in
den Ländern mit weniger Regulierungs-
dichte – Irland, Großbritannien und
Skandinavien – bedeutend positiver zu
beurteilen ist als in den Ländern mit

Das 4. Forum für freie Zahnmedizin
fand am 13. November in Brüssel
statt. Die Veranstaltung, die diesmal
in einem Sitzungssaal des europäi-
schen Parlaments durchgeführt wur-
de, stieß auf ein lebhaftes Interesse,
was die vielen Berichte in der
internationalen Presse zeigten. 

hoher Regulierungsdichte, wie Deutsch-
land, Österreich und Italien. Besonders
interessant war ihre Aussage, daß die
Medizinberufe wahrscheinlich keine
Sonderstellung in der Wettbewerbsfra-
ge zu erwarten haben. Ganz im Gegen-
satz dazu die Meinung des zweiten
Vortragenden Othmar Karas aus Öster-
reich, Wirtschaftssprecher der EVD-ED-
Fraktion im Parlament der EU. Er be-
tonte die Wichtigkeit der Regulierungen
und der Standesregeln für die Siche-
rung der Dienstleistungsqualität in den
freien Berufen. Man kann gespannt sein,
wie die Diskussion weiter verläuft. 

Im zweiten Teil des Programms stellte
Prof. Klaus König aus Nijmegen die Er-
folge der Prävention in der Zahnmedizin
dar und hob die Bedeutung für die Ge-
sellschaft hervor. Interessant war seine
Feststellung, daß die Zahl der Vorsor-
geuntersuchungen in Holland nicht ab-
genommen hat, obwohl die Zahnmedi-
zin für Erwachsene weitgehend aus der
gesetzlichen Krankenkasse ausgeglie-
dert worden ist. Willy Oggier, Ge-
sundheitsökonom aus der Schweiz,
sprach danach über „die ökonomische
Bedeutung der Zahnärztlichen Präven-
tion für die Gesundheitssysteme in
Europa, im Hinblick auf die Schweizer
Erfahrungen“. Zuerst stellte er fest, daß
das Gesundheitssystem in der Schweiz
eines der teuersten der Welt ist. Die Ko-
sten für Zahnmedizin machen circa 6,6
Prozent der gesamten Gesundheitsko-
sten aus und werden zum größten Teil

privat getragen. Obwohl diese Kosten,
nach Deutschland, die höchsten in Eu-
ropa sind, werden die Zahnärzte in der
Schweiz von Seiten der Politik wenig
kritisiert. Diese Tatsache ist nach Og-
gier eine Folge der relativ geringen
Beiträge, welche die Bevölkerung für
zahnmedizinische Behandlung in die
Sozialversicherung einzahlen muß. Pro-
bleme, die in der letzten Zeit entstanden
sind, beruhen hauptsächlich auf der Re-
duktion der staatlichen Beiträge zur
Prävention. Oggier sagte auch, wenn
andere Staaten in Europa die Schweizer
Erfahrungen zur Reduzierung ihrer Ko-
sten für Zahnmedizin in der Sozialversi-
cherung nutzen wollen, sollten sie ihr
Augenmerk auf die solidarisch finan-
zierte Prävention legen. 

In seinem abschließenden Statement
vertrat dann der Bundesvorsitzende des
FVDZ Dr. Wilfried Beckmann die An-

Interessierte Zuhörerin – die in Sydney 
neu gewählte FDI-Präsidentin Michele Aerden,
Belgien

Vordere Reihe links, der Vorsitzende des schwe-
dischen Zahnärzteverbandes und neu gewähltes
Vorstandsmitglied der ZÄV Roland Bengtson,
daneben der Geschäftsführer des Verbandes
Gunnar Luthmann, im Hintergrund Michael
Lennartz, FVDZ, Organisator der Veranstaltung.Gut gefüllter Saal mit ca. 130 Teilnehmern.
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sicht, daß der in eigener Praxis tätige
Zahnarzt, der seine Patienten in einem
engen Vertrauensverhältnis versorgt, die
besten Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Prävention bietet. Weiterhin be-
kundete Beckmann den Willen der Ver-
anstalter, sich aktiv für die Zahnärzte-
schaft an dem Meinungsbildungspro-
zeß innerhalb der europäischen Gremi-
en zu beteiligen, um in Hinblick auf die
Berufsregelungen eine freiheitliche und
mit der besonderen Situation der
zahnärztlichen freiberuflichen Praxis zu
vereinbarende Lösung zu finden.

Evertz Lindmark

Europa/Berufsverbände

Podium v. l.: Prof. Giuseppe Fauceglia, Universität Salerno, Prof. Klaus König Nijmegen, Dr. Amori,
Präsident der ANDI (Italien), Dr. Wilfried Beckmann, FVDZ, und Dr. Enrico Philippi, ANDI.
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Parodontologie: Biologisch denken

ZIM-Fortbildung in Mönchen-
gladbach mit Mick Dragoo
Hohen Besuch hatte die ZIM – Zahnärz-
te-Initiative Mönchengladbach am 29.
10. 2003. Mick Dragoo, einer der inter-
national herausragenden Referenten auf
seinem Gebiet, berichtete über operati-
ve Parodontologie. Obwohl zur Zeit des
Vortrages ein großflächiger Waldbrand
sein Haus in Escondido (Kalifornien)
bedrohte, gestaltete er sein Referat in
seiner gewohnten souveränen Art. 

Er forderte die Anwesenden zu einem
konsequenten biologischen Denken auf;
denn alles, was in der Parodontologie
geschehe, sei Folge strenger biologi-
scher Regeln und Gesetze. Ohne Be-
achtung der biologischen Breite in Ope-
ration, Füllungstherapie und Prothetik

Mick Dragoo als Gast der ZIM.

seien Mißerfolge vorprogrammiert, die
sich in der Prognose und auch im ästhe-
tischen Ergebnis widerspiegeln. Biolo-
gisches Denken jedoch schaffe Erfolg
und Vorhersehbarkeit. 

In der operativen Parodontologie, ins-
besondere bei der Rezessionsdeckung,
forderte er ein „Back to the roots“. Eine
biologisch orientierte Schnittführung
und ein gut gewählter Verschiebelappen
mache so manches Bindegewebstrans-
plantat überflüssig und sei dem sogar
überlegen. Auch die Implantologie solle
zu den Ursprüngen zurück. Er stellte ein
einfaches Ein-Stück-Implantatsystem
vor, ohne fehlerinduzierende Gewinde
und Schrauben.

Frau Christa Kranz bedankt sich beim Referenten
für die gelungene Fortbildung.

Dr. Stephan Kranz (l.), Vorsitzender der ZIM, begrüßt die Mönchengladba-
cher Zahnärzte.

Auch im Jahr 2004 wird die ZIM wieder
Fortbildungen für Mönchengladbacher
Zahnärzte anbieten. Schwerpunktthe-
ma wird der neue BEMA 2004 sein mit
Veranstaltungen für Zahnärzte und Pra-
xismitarbeiterinnen.

Dr. Jürgen Zitzen



Berufsverbände

durch das GMG deutlich belastet und
benachteiligt. Größere Strukturen wie
Zahnkliniken, Polikliniken, Versorgungs-
zentren, integrierte Versorgung, aber
auch große Gemeinschaftspraxen wer-
den direkt und indirekt gefördert.

Neue Röntgenverordnung, neue „qua-
litätssichernde Maßnahmen“, neue
Wirtschaftlichkeitsprüfungen – all das
sind Faktoren, die sowohl personelle als
auch finanzielle Kapazitäten binden,
selbstverständlich ohne finanziellen Ge-
genwert, dafür aber unter Androhung
von Restriktionen.

Dies wird vor allem zu Lasten der
zahnärztlichen Einzelpraxis oder kleine-
ren Gemeinschaftspraxis gehen, wie
auch schon bisher, aber nun in uner-
träglichem und für die Einzelpraxis exi-
stenzbedrohenden Maße. WZN hat das
Ziel, daß auch der „Zahnarzt um die
Ecke“ und der Zahnarzt mit kleinem Ein-
zugsgebiet ihre Praxen wirtschaftlich
tragbar führen können. Wir sind Frei-
berufler und sollten uns nicht durch
Konzentrationsprozesse die Existenz
zerstören lassen. Daher muß eine Reihe
von Maßnahmen ergriffen werden.

Änderung des HVM ab 2005
Vom jetzigen HVM profitieren vor allem
fallstarke Praxen. Bisher konnte ein
Überschuß im Kons-Bereich durch den
Topf für die übrigen Leistungen, der

WZN Mitgliederversammlung

WZN bekennt Farbe

Die Mitgliederversammlung von WZN
am 13. November 2003 in Köln war ge-
prägt von Diskussionen über den Irrsinn
des GMG. In seinem Bericht umriss der
Vorsitzende Dr. Ralph-Peter Hesse in
klaren Worten die derzeit schwierige Si-
tuation des Berufsstandes. Angefangen
vom Globudent-Skandal über den neu-
en BEMA bis hin zum GMG gibt es auf
der politischen Bühne nicht viel Positi-
ves zu berichten. Er machte deutlich,
warum  WZN sich innerhalb der Körper-
schaften für eine pragmatische Politik
stark macht. Das Ziel war und ist es, der
Kollegenschaft die Möglichkeit zu ge-
ben, ungestört von politischen Stör-
manövern ihren Beruf auszuüben.
Außerhalb der Körperschaften setzte
WZN Zeichen für ein freiheitliches und
dereguliertes System. Damit das in Zu-
kunft weitergeführt werden kann und
WZN für die Kollegen erkennbar Profil
zeigt, legte er der Mitgliederversamm-
lung folgende Resolution vor, welche
einstimmig verabschiedet wurde.

Resolution
Die Mitgliederversammlung von WZN ist
zu der Einschätzung gekommen, daß
durch das GMG 2003 besonders die
Einzelpraxis benachteiligt wird. Die bis-
herigen Strukturen, die die zahnärztliche
Versorgung in Deutschland erfolgreich,
qualitativ hochwertig und nachweislich
wirtschaftlich getragen haben, werden

Dr. Ralph-Peter Hesse und Dr. Robert Seeliger.
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bleme mit dem BEMA und dem GMG
diskutiert und Lösungen gefunden wer-
den. Natürlich müssen auch Hilfestel-
lungen und Beratungen für die ver-
schärften Wirtschaftlichkeitsprüfungen
gegeben werden.

WZN bekennt Farbe
Wir fördern die freiberufliche Einzelpra-
xis und überschaubare Sozietäten. Die
Vorstellung von Massen lohnabhängi-
ger Ärzte in „Praxisfabriken“ ist uns ein
Greuel. Da können die Kassen die ge-
wünschten Rationalisierungseffekte via
Lohndumping mobilisieren.

Um diese Ziele zu erreichen und um kei-
ne Chance ungenutzt zu lassen, die In-
teressen der freiberuflichen Praxen in
den Körperschaften zu wahren, statt
das Feld einer praxisfernen, dann zu
Recht „Staats-KZV“ gescholtenen Ver-
waltung, zu überlassen, wurde be-
schlossen, daß sich WZN an den Wahl-
en zur neuen KZV beteiligen wird. Aller-
dings wird WZN sich nicht zum Büttel
des Gesetzgebers machen lassen und
den Erfüllungsgehilfen spielen oder sich
einer breiten zahnärztlichen Solidarität
entgegenstellen.

Somit grenzt sich WZN eindeutig vom
Freien Verband ab, der auf seiner

Hauptversammlung in Bremen jegliche
Mitarbeit in der KZV zu GMG-Bedin-
gungen verweigert.

Vorstandswahlen
Im Anschluß an diese richtungsbestim-
mende Diskussion wurde der bisherige
Vorstand einstimmig entlastet. Die Wahl
des neuen Vorstands ergab nur wenige
Änderungen, so daß die erfolgreiche Ar-
beit fortgesetzt werden kann. Der bis-
herige Vorsitzende Dr. Ralph-Peter
Hesse, Köln, und die beiden stellvertre-
tenden Vorsitzenden Dr. Klaus Rüben-
stahl, Duisburg, und ZÄ Liselotte Rabe,
Düsseldorf, wurden einstimmig in ihren
Ämtern bestätigt. Einstimmig wurden
ebenfalls der Kassenwart Dr. Christoph
Schuler, Köln, und die Beisitzer Dr.
Robert Seeliger, Willich, und ZA Harald
Wenzel, Kerpen, wiedergewählt. ZA
Thomas Grün, Leverkusen, wurde neu
in den Vorstand gewählt.

Noch lange wurde an diesem Abend
vielschichtig und kontrovers diskutiert.
Doch die einstimmigen Beschlüsse und
reibungslosen Wahlgänge sprechen
eine eindeutige Sprache. Die Einigkeit
innerhalb von WZN ist ungebrochen.

Dr. Winfried Will

nicht ausgeschöpft wurde, ausgegli-
chen werden. Daher waren die abre-
chenbaren Punktzahlen pro Fall relativ
hoch, und es waren nur wenige Kolle-
gen vom HVM betroffen. Da jedoch der
ZE-Topf ab 2005 wegfällt, muß es eine
Neuregelung geben, die Planungs-
sicherheit für die Kollegen bietet. Dies
kann nur durch mengenmäßig ab-
gestaffelte Fallwerte bewerkstelligt wer-
den.

Bezahlbare Fortbildung vor Ort
Es sollen Fortbildungsreihen eingerich-
tet werden, welche dezentral von den
Kreisstellen organisiert werden. Die In-
halte dieser Fortbildungen sollen den
Mindestanforderungen im Sinn des
GMG § 95 d entsprechen und preis-
günstig angeboten werden. Die Kosten
sollen sich nur aus den Selbstkosten er-
rechnen (Miete der Lokalität und Hono-
rar für den Vortragenden). Auf Sitzungs-
gelder soll hier verzichtet werden. Um
die Kosten zu reduzieren, ist auch ein
Sponsoring möglich.

Hilfestellung und Informationen
KZV, Kammern, aber auch Vereine wie
WZN sind aufgerufen, Veranstaltungen
durchzuführen, in denen kollegial Pro-

Mitglieder in der Diskussion. Im Gespräch werden Beschlüsse erörtert. Fotos: Hesse

Der Referent Berufsausübung informiert

Kurse zur Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlenschutz für ZFA
Die Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlenschutz für Zahnmedizinische Fachangestellte muß für alle betroffenen Mit-
arbeiter erfolgen bis zum

1. Juli 2007.
Nach heutigem Kenntnisstand sind für die Aktualisierungskurse der Kenntnisse im Strahlenschutz für Zahnmedizinische
Fachangestellte vier Stunden vorgeschrieben.

Die Zahnärztekammer Nordrhein rät daher von einer Teilnahme der Zahnmedizinischen Fachangestellten an bereits jetzt
stattfindenden Kursen ab, da die Ausführungsbestimmungen dieser Kurse bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aus-
diskutiert sind. Zahnärztekammer Nordrhein
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Berufsverbände

ZID: 12 Defibrillatoren für die Duisburger Polizei 

Lifepak’s statt Schecks

Die Zahnärzte Initiative Duisburg habe
sich stets mit großem Engagement da-
für eingesetzt, den bestehenden Miß-
ständen im Gesundheitswesen durch
konstruktive und zukunftsweisende Ak-
tionen entgegenzuwirken, auch über die
Zahnheilkunde hinaus, so der Vorsit-

Am 3. Dezember 2003 übergab die
Zahnärzte Initiative Duisburg (ZID)
dem Duisburger Polizeipräsidenten
Rolf Cebin zwölf halbautomatische
externe Defibrillatoren zur Bekämp-
fung des plötzlichen Herztodes, 
die auch von Laien bedient werden
können. Sie wurden vom Erlös einer
Goldsammelaktion angeschafft, 
an der sich 16 Duisburger Praxen
beteiligten.

Zahnärzte Initiative Duisburg e.V.
K.-P. Haustein, 
Raiffeisenstraße 132–136, 
47259 Duisburg, 
Tel. 02 03 / 78 60 06

ZA Klaus-Peter Haustein
Fotos: Neddermeyer

zende ZA Klaus-Peter Haustein. Vor die-
sem Hintergrund wurde bereits zum
siebten Mal eine Goldsammelaktion
durchgeführt und der Erlös aus den al-
ten, nicht mehr benötigten Kronen und
Brücken, innerhalb von sieben Jahren
mittlerweile 135 500 €, für wohltätige
Zwecke eingesetzt. In diesem Jahr ka-
men dank der Spendenbereitschaft der
Patienten von insgesamt 16 Duisburger
Zahnarztpraxen über 30 000 € zusam-
men. Die ZID hat dafür zwölf automati-
sche externe Defibrillatoren (AED) an-
geschafft, die nach einer gewissen
Schulungs- und Einarbeitungszeit in
den Einsatzfahrzeugen der Polizei Duis-
burg mitgeführt werden sollen. Zu-
sätzlich wurden der Polizei zwei Trai-
ningseinheiten übergeben. Die soge-
nannten Lifepak’s der Firma Medtronic
sind kleiner als ein Schuhkarton und
selbsterklärend: Sind die Elektroden
erst einmal am Patienten befestigt, gibt
ein integriertes Sprachmodul dem An-
wender mündliche Anweisungen zu den

einzelnen Schritten der
Defibrillation. Gleichzei-
tig analysiert das Gerät
ständig den Herzrhyth-
mus, so daß sich der
Helfer voll auf die Situa-
tion konzentrieren kann.

Haustein: „Der eigent-
liche Initiator der Idee,
Zahngold als Lebensret-
ter einzusetzen, war un-
ser Mitglied Dr. Dr. Det-
lef Seuffert, der sich seit
Jahren für die Bekämp-
fung des plötzlichen
Herztodes einsetzt. In
der Öffentlichkeit weit
wirksamer als die bei
solchen Aktionen üb-
liche Scheckübergabe
ist unser Besuch im Po-
lizeipräsidium auf jeden
Fall – neben dem Lokal-
radio ist die örtliche
Presse mit gleich vier
Redaktionen flächen-
deckend vertreten.“

Dr. Dr. Seuffert erklärte
den Vertretern der Poli-
zei: „Es ist mir ein per-
sönliches Anliegen, die
Zahl derjenigen, die an

einem plötzlichen Herztod sterben, dra-
stisch zu reduzieren. Wir hoffen, in Duis-
burg mit unserer Aktion eine Bewegung
in Gang zu setzen, die durch weitere
Spenden dazu führt, daß zukünftig lokal
und überregional diese kleinen Lebens-
retter vor allem an belebten Plätzen, wie
Theater, Kinos, in Sportvereinen und
Bahnhöfe bereitgehalten werden kön-
nen.“

Haustein hob gegenüber der Presse
hervor, wem die wertvolle Gabe haupt-
sächlich zu verdanken ist: „Ein großes
Dankeschön an unsere Patienten, die
mit vielen kleinen Spenden dazu beige-
tragen haben, eine große Sache auf den
Weg zu bringen. Ist es nicht etwas Wun-
derbares, wenn man mit Mitteln, die von
Zahngold an extrahierten Zähnen stam-
men, dem Herztod den Kampf ansagen
kann? Wir werden uns dafür einsetzen,
daß diese Sammelaktion fortgesetzt
und zahlreiche Nachahmer finden wird.
Hoffentlich schließen sich jetzt noch
weitere Zahnarztpraxen an. Jeder ist
aufgerufen, die Chance zu nutzen, sein
positives Bild beim Patienten zu bestär-
ken und zugleich eventuelle Vorurteile
gegen unseren Berufsstand abzubau-
en. Alle Beteiligten erhalten von der ZID
ein Zertifikat, um den Patienten für ihre
Teilnahme zu danken und aufzuzeigen,
wie sinnvoll die Spenden eingesetzt
werden.“ 

Dr. Uwe Neddermeyer

Dr. Dr. Detlef Seuffert, Polizeipräsident Rolf Cebin, ZA Klaus-Peter
Haustein und der leitende Polizeidirektor Kuno  Simon (v. r.) bei
der Übergabe der zwölf automatischen externen Defibrillatoren
(AED).
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Parameter angelegt, die sich aus der
Markterfahrungen gezeigt haben. 

Beide verstehen sich als Problemlöser
im Markt, die ein attraktives Ambiente
schaffen möchten, das sich langlebig,
zuverlässig und funktional präsentiert
und keinen Preisvergleich scheuen muß.
Gleichzeitig präsentieren sie ihr ge-
meinsames Konzept mit allen Werten,
die eine Marke ausmacht: Perfekte
Form und Funktion. Präzision, die auf
Langlebigkeit ausgerichtet ist. Und nicht
zuletzt jahrzehntelanges Vertrauen bei
den Kunden. Kein Wunder, daß die ge-
meinsamen Expansionsziele nicht allein
den westdeutschen Raum beleben. In
Kürze werden weitere Aktivitäten umge-
setzt, die nicht nur den Norden und Sü-
den erschließen, sondern auch das be-
nachbarte Ausland.

Basten Praxiseinrichtungen
Heinrich-Horten-Str. 8 b
47906 Kempen
Tel. 0 21 52 / 55 81 30
Fax 0 21 52 / 55 81 28

Hartwig Göke Praxiskonzepte
Schwanenmarkt 4
40213 Düsseldorf
Tel. 02 11 / 8 62 86 88
Fax 02 11 / 8 62 86 99

Berichte der Industrie

Qualitätsidee wächst gegen den Trend

Basten bündelt Know-how
und expandiert

Mit Hartwig Göke, dem langjährigen Nie-
derlassungsleiter West der Firma Baisch,
der seit 1. Januar 2004 in eigener Regie
in Düsseldorf tätig ist, hat Basten einen
überaus kompetenten Kooperations-

Pünktlich zum Jahresbeginn 2004 
hat die Firma Basten in Kempen die
Weichen noch deutlicher auf erfolg-
reiche Expansion gestellt. Hintergrund
sind die klaren Zeichen im Markt für
Praxis- und Klinikeinrichtungen, daß
sich Qualität und Ideen auch gegen
den unbefriedigenden wirtschaft-
lichen Trend durchsetzen. 

Individuell gestaltete Rezeption.

Dipl.-Ing. Hartwig Göke und 
Dipl.-Ing. Johannes Basten.

partner gewonnen. Die gegenseitig per-
fekt ergänzende Zusammenarbeit be-
ruht auf der Bündelung von profundem
Produktions-Know-how bei Basten,
verbunden mit Erfahrung in Gestaltung,
Planung und Innenarchitektur durch

Göke. Seine Konzepte bestechen unter
anderem durch wegweisende Ideen,
was sich in jüngster Vergangenheit auch
durch die Verleihung bedeutender
Designpreise widerspiegelt. Über allem
aber bietet das Kooperationskonzept
die Individualität, die bei den Fusionen
der ganz Großen leider oft auf der
Strecke bleibt. Bei jeder Praxis sind
ganz spezifische Besonderheiten zu be-
achten, die Flexibilität und Wirtschaft-
lichkeit fordern. Deshalb werden hier
von der Planung über die Gestaltung bis
hin zum Ausbauen und Einrichten die

Polizei bittet um Mithilfe
Gesucht wird der behandelnde Zahnarzt von Helmut Ludgerus Bechtold
*11. 3. 1934, im Bereich Duisburg bis zum Jahre 1991/92
In der Todeserklärungssache Helmut Ludgerus Bechtold, *11. 3. 1934, ersucht das Amtsgericht Duisburg mit Geschäfts-
Nr. 15 II 3/03 um Mithilfe bezüglich des Verbleibs der vorgenannten Person. Bisherige Ermittlungen ergaben, daß sich
Bechtold als Nichtseßhafter im Bereich Duisburg-Rheinhausen bis zum Jahre 1991/92 aufhielt und sodann von einem
Tag auf den anderen spurlos verschwand.

Über den Vermißten sind bis dato keinerlei zahnärztliche Unterlagen vorhanden; ein behandelnder Zahnarzt ist konkret
nicht benannt worden. Hinsichtlich eines Abgleiches mit aufgefundenen unbekannten Toten wäre es wünschenswert,
einen Zahnstatus von Herrn Bechtold zu erhalten. Es wird daher um Überprüfung der Altunterlagen gebeten, ob sich
Unterlagen über die vermißte Person noch in der Patientenkartei befinden.

Für Rückfragen bzw. Hinweise: Herr Trabant, Polizeipräsidium Duisburg, ZKB/KK 12
Telefon: 02 03 / 2 80-41 22, Fax: 02 03 / 2 80-41 29
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Fortbildung

Karl-Häupl-Kongreß 2004
Das Karl-Häupl-Institut geht neue Wege und veranstaltet den
Karl-Häupl-Kongreß erstmalig im Herzen der Kölner Altstadt,
im alten Gürzenich, unter dem Motto

„Planen – 
Entscheiden – 
Behandeln“.

Freitag, 5. März 2004
9.15 bis 9.30 Uhr Begrüßung und Kongreßeröffnung

Dr. Peter Engel, Köln

9.30 bis 10.00 Uhr Einführung in das Tagungsthema
Dr. med. habil. (Univ. Stettin)
Dr. Georg Arentowicz, Köln

10.00 bis 11.00 Uhr Behandeln oder Nichtbehandeln
– das ist hier die Frage
Professor Dr. Reiner Biffar, Greifswald

11.00 bis 11.15 Uhr Pause

11.15 bis 12.15 Uhr Strategisches Denken bei der
klinischen Entscheidung
Professor Dr. Winfried Walther, 
Karlsruhe

12.15 bis 13.15 Uhr Die Bedeutung der
allgemeinmedizinischen Befunde 
für die zahnärztliche Praxis
Professor. Dr. Dr. Wilhelm Kirch, 
Dresden

13.15 bis 14.45 Uhr Pause

14.45 bis 15.45 Uhr Neue Wege beim Aufbau
endodontisch behandelter Zähne
Privatdozent Dr. Daniel Edelhoff,
Aachen

15.45 bis 16.00 Uhr Pause

16.00 bis 17.00 Uhr Können klinische Langzeitergebnisse
bei der klinischen Entscheidungs-
findung helfen?
Professor Dr. Thomas Kerschbaum, Köln

Samstag, 6. März 2004
9.00 bis 10.00 Uhr Evidenzbasierte Zahnmedizin 

als Instrument der klinischen
Entscheidungsfindung:
Hilfe oder unsinniges Instrument?
Privatdozent Dr. Jens C. Türp,
Basel (CH)

10.00 bis 11.00 Uhr Die Rolle der Funktionsuntersuchung
und Vorbehandlung
Privatdozent Dr. Alfons Hugger,
Düsseldorf

11.00 bis 11.15 Uhr Pause

11.15 bis 12.15 Uhr Prioritäten der Werkstoffwahl
Dr. Joachim Tinschert, Aachen

12.15 bis 13.15 Uhr Grenzen der Zahnerhaltung
aus kariologischer Sicht
Dr. Rainer Haak, Köln

13.15 bis 14.45 Uhr Pause

14.45 bis 15.45 Uhr Grenzen der Zahnerhaltung
aus parodontologischer Sicht
Dr. Gerd Debes, Aschaffenburg

15.45 bis 16.00 Uhr Pause

16.00 bis 17.00 Uhr Die komplexe Fallplanung an einem
Beispiel „der schwierige Fall“
Dr. Guido Heydecke, Freiburg

17.00 Uhr Abschlußdiskussion
Leitung:
Dr. med. habil. (Univ. Stettin)
Dr. Georg Arentowicz, Köln



Seite 44 ·  Rheinisches Zahnärzteblatt (Jg. 47) · Heft 1/Januar 2004

Fortbildung

Karl-Häupl-Kongreß 2004
Das Karl-Häupl-Institut geht neue Wege und veranstaltet
den Karl-Häupl-Kongreß auch für die

„Zahnärztliche Fachangestellte (ZFA)“ 
erstmalig im Herzen der Kölner Altstadt, im alten Gürzenich,
unter dem Motto:

„Kinder gehen gerne 
in die Zahnarztpraxis“.

Bekannte Referentinnen und Referenten werden aus ver-
schiedenen Perspektiven die Behandlungsplanung unter
Berücksichtigung der Wünsche der kleinen Patienten dar-
stellen. Weiterhin wird aufgezeigt, welche Therapieergebnis-
se erzielbar sind.

Freitag, 5. März 2004
9.30 bis 9.45 Uhr Begrüßung und Kongreßeröffnung

Dr. Peter Engel, Köln

9.45 bis 10.00 Uhr Einführung in das Tagungsthema
Dr. Jürgen Strakeljahn, Düsseldorf

10.00 bis 11.30 Uhr Motivation ist nicht alles, 
aber ohne  Motivation ...
… Motivation zur Prophylaxe in der
Schwangerschaft, im Kindes- und
Jugendalter
Professor Dr. Johannes Einwag,
Stuttgart

11.00 bis 11.15 Uhr Pause

11.15 bis 12.45 Uhr Systematische Prophylaxe im
Kindes- und Jugendalter
– Mehr Spaß an der Vorbeugung
Professor Dr. Johannes Einwag, 
Stuttgart

12.45 bis 14.15 Uhr Pause

14.15 bis 15.30 Uhr Verhaltensführende Maßnahmen in
der Kinderzahnheilkunde 1
– Kindgerechtes Teamwork von

Zahnarzt und zahnärztlicher
Assistentin

Dr. Jaqueline Esch, München

15.30 bis 16.00 Uhr Pause

16.00 bis 17.15 Uhr Verhaltensführende Maßnahmen in
der Kinderzahnheilkunde 2
– Kindgerechtes Teamwork von

Zahnarzt und zahnärztlicher 
Assistentin

Dr. Jaqueline Esch, München

Samstag, 6. März 2004
9.00 bis 10.30 Uhr Mitarbeit der zahnärztlichen

Assistentin bei Schmerzausschal-
tung, Sedierung und Narkose
Professor Dr. Hajo Schneck, Ebersberg

10.30 bis 11.00 Uhr Pause

11.00 bis 12.30 Uhr Kinderzahnheilkunde und ihre
Berechnung
Dr. Hans Werner Timmers, Essen

12.30 bis 14.00 Uhr Pause

14.00 bis 15.15 Uhr Hypnose bei Kindern 1
– Wie erfolgt Kommunikation mit

Kindern?
– Welche Bedeutung hat nonverbale

Kommunikation?
– Elemente der nonverbalen

Kommunikation (Grifftechniken)
Dr. Robert Schoderböck, 
Kremsmünster (A)

15.15 bis 15.45 Uhr Pause

15.45 bis 17.00 Uhr Hypnose bei Kindern 2
– Wie erfinde ich mühelos

Geschichten?
– Einführung in die Konfusionstechnik

(Verwirrungstechnik)
Dr. Robert Schoderböck, 
Kremsmünster (A)

Verantwortlich für Planung und Ablauf
Dr. Jürgen Strakeljahn

Fotos: Stadt Köln
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Fortbildung

Karl-Häupl-Kongreß 2004
Das Karl-Häupl-Institut geht neue Wege und veranstaltet den
Karl-Häupl-Kongreß mit der

Fortbildung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
erstmalig im Herzen der Kölner Altstadt, im alten Gürzenich,
unter dem Thema:

„Veränderungen im Einheitlichen
Bewertungsmaßstab ab 1. 1. 2004

sowie deren Auswirkungen“.

Freitag, 5. März 2004
14.00 bis 15.45 Uhr Veränderungen im Bema Teil 4

– systematische Behandlung 
von Parodontopathien
Dr. Hans-Joachim Lintgen, Remscheid
Dr. Wolfgang Schnickmann, 
Neunkirchen

15.45 bis 16.00 Uhr Pause

16.00 bis 17.45 Uhr Veränderungen im Bema Teil 1
– kons./chirurg. Leistungen und
Röntgenleistungen
ZA Andreas Kruschwitz, Bonn
Dr. Hans-Joachim Lintgen, Remscheid

Samstag, 6. März 2004
9.00 bis 10.45 Uhr Veränderungen im Bema Teil 3

– Kieferorthopädische Behandlungen
Dr. Andreas Schumann, Essen

10.45 bis 11.00 Uhr Pause

11.00 bis 12.45 Uhr Neues bei den
Individualprophylaktischen
Leistungen und
Früherkennungsuntersuchungen
ZA Martin Hendges, Köln
ZA Ralf Wagner, Langerwehe

12.45 bis 14.00 Uhr Pause

14.00 bis 15.45 Uhr Veränderungen im Bema Teil 5
– Versorgung mit Zahnersatz 
und Zahnkronen
Dr. Wolfgang Eßer, Mönchengladbach
ZA Lothar Marquardt, Krefeld

15.45 bis 16.00 Uhr Pause

16.00 bis 17.00 Uhr Neues im Bema Teil 2 (KG/KB)
– Verletzungen und Erkrankungen
des Gesichtsschädels
ZA Lothar Marquardt, Krefeld
ZA Jörg Oltrogge, Velbert

Veranstalter Karl-Häupl-Institut
Zahnärztekammer Nordrhein
Emanuel-Leutze-Straße 8
40547 Düsseldorf
Telefon 02 11 / 5 26 05(0)27/29/50
Telefax 02 11 / 5 26 05 48
E-Mail khi-zak@t-online.de
Internet www.khi-direkt.de

Tagungsort Köln Kongress
Gürzenich
Martinstraße 29–37
50667 Köln

Datum Fr., 5. März 2004, 9.00–18.00 Uhr
Sa., 6. März 2004, 9.00–17.00 Uhr

Tagungskuvert € 150,00
für Zahnärzte und Assistenten
€ 50,00
für Zahnmedizinische Fachangestellte

Anmeldung Bitte formlose namentliche Anmeldung 

Tagungskennzahl 04031

Im Tagungskuvert sind enthalten:
– Die Teilnahme an allen Vorträgen und Veranstaltungen

nach eigener Wahl.
– Pausengetränke wie Kaffee oder Tee.

Diese Getränke werden im Foyer des Gürzenichs, jedoch
nur während der Vorträge und in den Pausen, angeboten.
Kaltgetränke sind kostenpflichtig.

Stand: 10. November 2003
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Zahnärztliche Kurse im Karl-Häupl-Institut

04070 P (B) [13 Fp.]
Praktisches Training in der Mikro-Parodontalchirurgie
Dr. Dr. H. Dieter Edinger, Hamburg
Freitag, 16. Januar 2004, 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 17. Januar 2004, 9.00 bis 16.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 500,00

04041 T (B) [9 Fp.]
Mehr Erfolg in der Prophylaxe – Prophylaxe, der sanfte Weg 
zu gesunden Zähnen
Dr. Steffen Tschackert, Frankfurt
Mittwoch, 21. Januar 2004, 14.00 bis 20.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 200,00 und 

EUR 100,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

04043 (B) [17 Fp.]
Klinische Funktionsanalyse – Einführung in das Konzept 
der therapiespezifischen Diagnostik (CMD1)
Dr. M. Oliver Ahlers, Hamburg
Prof. Dr. Holger A. Jakstat, Leipzig
Freitag, 23. Januar 2004, 9.30 bis 18.30 Uhr
Samstag, 24. Januar 2004, 9.00 bis 16.30 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 500,00

04042 P (B) [17 Fp.]
Moderne Konzepte der Wurzelkanalbehandlung
Prof. Dr. Claus Löst, Tübingen
Prof. Dr. Roland Weiger, Basel
Freitag, 23. Januar 2004, 14.00 bis 20.00 Uhr
Samstag, 24. Januar 2004, 9.00 bis 15.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 450,00

04098 P (B) [9 Fp.]
Ein revolutionärer neuer Ansatz beim subgingivalen Scaling 
und der Wurzelglättung
Dr. Michael Maak, Lembruch
Mittwoch, 28. Januar 2004, 14.00 bis 20.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 220,00

04062 P (B) [13 Fp.]
Rotierende Wurzelkanalaufbereitung mit 
Nickel-Titan-Instrumenten – Dichtung und Praxis
Carsten Appel, ZA, Niederkassel
Freitag, 30. Januar 2004, 15.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 31. Januar 2004, 9.00 bis 16.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 500,00

04067* [9 Fp.]
Implantologie aus der Praxis für die Praxis
Mitglieder der Studiengruppe Implantologie
Freitag, 30. Januar 2004, 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 31. Januar 2004, 9.00 bis 16.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 220,00

04044 P (B) [9 Fp.]
Moderne Präparationstechniken
Dr. Gabriele Diedrichs, Neuss
Mittwoch, 4. Februar 2004, 14.00 bis 19.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 220,00

04061 T (B) [12 Fp.]
Praktischer Arbeitskurs zur Individualprophylaxe
Andrea Busch, ZMF, Köln-Weidenpesch
Freitag, 6. Februar 2004, 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 7. Februar 2004, 9.00 bis 17.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 300,00 und 

EUR 150,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

04071 T(B) [9 Fp.]
Notfallmedizin für das zahnärztliche Team
Kurs für das Praxisteam mit praktischen Übungen
Priv.-Doz. Dr. Dr. Monika Daubländer, Mainz
Dr. Thomas Schneider, Mainz
Samstag, 7. Februar 2004, 9.00 bis 17.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 180,00 und 

EUR 60,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

04045* [12 Fp.]
Operative Parodontologie, Diagnose, Gesamtplanung,
Nahttechniken und Mukogingivale Chirurgie – Teil 1 –
(Beachten Sie bitte auch die Kurse 04057 und 04199)
Prof. Mick R. Dragoo, D.D.S., M.S.D., Escondido, CA (USA)
Freitag, 13. Februar 2004, 9.00 bis 17.00 Uhr
Samstag, 14. Februar 2004, 9.00 bis 17.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 500,00

04001 T (B)
Version 2001: Schulung des Zahnarztes oder einer Mitarbeiterin
zum praxisgerechten Umgang mit gesetzlichen Vorschriften 
aus der Neuauflage des Handbuches für die Zahnarztpraxis
Dr. Klaus Sälzer, Wuppertal
Dr. Johannes Szafraniak, Viersen
Mittwoch, 25. Februar 2004, 14.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 60,00 und 

EUR 30,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

04046 P (B) [16 Fp.]
Langzeiterfahrungen mit adhäsiver Technik – 
ästhetische Zahnmedizin
Seminar für Zahnärzte und Zahntechniker
Dr. Gernot Mörig, Düsseldorf
Michael Brüsch, ZTM, Düsseldorf
Dr. Uwe Blunck, Berlin
Freitag, 27. Februar 2004, 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 28. Februar 2004, 9.00 bis 17.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 600,00

04047 (B) [12 Fp.]
Homöopathie in der Zahnheilkunde – A –
(Beachten Sie bitte auch den Kurs 04051)
Dr. Heinz-Werner Feldhaus, Hörstel
Freitag, 27. Februar 2004, 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 28. Februar 2004, 9.00 bis 17.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 300,00

Vertragswesen im Karl-Häupl-Institut
04307
Bema – Crashkurs
Die ab 1. Januar 2004 geltenden Abrechnungsbestimmungen 
im konservierend-chirurgischen Bereich
Seminar für Zahnärzte und Praxismitarbeiter
Dr. Hans-Joachim Lintgen, Remscheid
ZA Andreas Kruschwitz, Bonn
Mittwoch, 14. Januar 2004, 14.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 30,00 

Fortbildung

Karl-Häupl-Institut • Zahnärztekammer Nordrhein • Postfach 10 55 15 • 40046 Düsseldorf • Telefon (02 11) 5 26 05-0

Z A H N Ä R Z T L I C H E  F O R T B I L D U N G
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04303
Zahnersatz beim Kassenpatienten – Teil 1 –
Die aktuelle Gesetzeslage ist Grundlage des Kurses
Seminar für Zahnärzte und Praxismitarbeiter
ZA Lothar Marquardt, Krefeld
Dr. Hans Werner Timmers, Essen
Mittwoch, 28. Januar 2004, 14.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 30,00

04301
Wirtschaftlichkeitsprüfung in der vertragszahnärztlichen
Versorgung mit besonderer Berücksichtigung der 
ab 1. Januar 1989 geltenden neuen Bestimmungen des SGBV 
in der durch die aktuelle Gesetzeslage angepaßten Fassung
Seminar für Zahnärzte
Dr. Hans-Joachim Lintgen, Remscheid
ZA Ralf Wagner, Langerwehe
Mittwoch, 25. Februar 2004, 14.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 30,00

Fortbildung der Universitäten
� Düsseldorf
04351
Prothetischer Arbeitskreis
Professor Ulrich Stüttgen, Düsseldorf, und Mitarbeiter
Jeden zweiten Mittwoch im Monat, 15.00 Uhr
Veranstaltungsort: Karl-Häupl-Institut, Fortbildungszentrum der

Zahnärztekammer Nordrhein
Emanuel-Leutze-Straße 8, 40547 Düsseldorf (Lörick)

Teilnehmergebühr pro Quartal: EUR 55,00

04355
Notfallbehandlungsmaßnahmen für Zahnärzte 
und zahnärztliches Personal
Professor Dr. Dr. Claus Udo Fritzemeier, Düsseldorf
Dr. Dr. Ulrich Stroink, Düsseldorf
Mittwoch, 28. Januar 2004, 15.00 bis 19.00 Uhr
Veranstaltungsort: Karl-Häupl-Institut, Fortbildungszentrum der

Zahnärztekammer Nordrhein
Emanuel-Leutze-Straße 8, 40547 Düsseldorf (Lörick)

Teilnehmergebühr: EUR 160,00 für den Zahnarzt und 
pro Quartal EUR 25,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

� Köln
04361
Prothetischer Arbeitskreis mit dem Schwerpunktthema
Konventionelle und Implantatprothetik
Professor Dr. Wilhelm Niedermeier, Köln, und Mitarbeiter
Veranstaltungsort: Kleiner Hörsaal der Klinik und Poliklinik für Zahn-,

Mund- und Kieferheilkunde der Universität zu Köln
Kerpener Straße 32, 50931 Köln (Lindenthal)

Teilnehmergebühr: EUR 30,00 für ein Seminar und 
EUR 55,00 für jede Visitation.

Die Termine für Seminare und Visitationen werden Interessierten unter
der Telefonnummer 02 21 / 4 78 63 37 mitgeteilt. 

� Essen
04368
Zahnärztliche Notfallmedizin für das Praxisteam
Priv.-Doz. Dr. Thomas Weischer, Essen, Ltd. Oberarzt der Poliklinik,
Universitätsklinik für Gesichts- und Kieferchirurgie
Dr. Oliver Müller-Klönne, Essen, Ltd. Oberarzt der Klinik für Anästhesio-
logie und Intensivmedizin, Fachbereich MKG-Chirurgie
Hans-Werner Himmelmann, Essen, Ltd. Anästhesiepfleger der Klinik für
Anästhesiologie und Intensivmedizin, Fachbereich MKG-Chirurgie
Veranstaltungsort: Vortragsraum in den Kliniken Essen-Mitte

Huyssens-Stift, Henricistraße 92, 45136 Essen
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt

Fortbildungen der Bezirksstellen
� Köln
04451
Standortbestimmung zu den Techniken 
der Wurzelkanalaufbereitung und -füllung
Prof. Dr. Michael Baumann, Köln
Mittwoch, 4. Februar 2004, 16.00 bis 17.30 Uhr

Veranstaltungsort: Großer Hörsaal der Klinik und Poliklinik für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde der Universität zu Köln
Kerpener Straße 32, 50931 Köln (Lindenthal)

gebührenfrei, Anmeldung nicht erforderlich

� Bergisch Land in Verbindung mit dem Bergischen Zahnärzteverein
04471
Metallfreie Restaurationen
Priv.-Doz. Dr. Daniel Edelhoff, Aachen
Samstag, 10. Januar 2004, 10.00 bis 12.00 Uhr
Veranstaltungsort: Hörsaal der Pathologie im 

Klinikum Wuppertal-Barmen
Heusnerstraße 40, 42283 Wuppertal

gebührenfrei, Anmeldung nicht erforderlich

Fortbildung

Z A H N Ä R Z T L I C H E  F O R T B I L D U N G

A N M E L D U N G
Hinweise zu den Veranstaltungen
Verbindliche Anmeldungen bitte an die Zahnärztekammer Nordrhein, Karl-Häupl-Institut,
Emanuel-Leutze-Str. 8, 40547 Düsseldorf (Lörick) oder Postfach 10 55 15, 40046 Düsseldorf

Telefon: 02 11 / 5 26 05 - 0 oder 02 11 / 5 26 05 50 (nur während der Kurszeiten)
Fax: 02 11 / 5 26 05 21  ·  02 11 / 5 26 05 48

Internet: www.khi-direkt.de ·  E-Mail: khi-zak@t-online.de

Die Zulassung zum Kurs erfolgt in der Reihenfolge des Anmeldeeingangs. Ihre Anmeldung wird
umgehend bestätigt. Für reservierte – jedoch nicht eingenommene – Kursplätze kann die Teil-
nehmergebühr nicht zurückerstattet werden. Der Kursplatz ist jedoch übertragbar.

Die Reservierung des Kursplatzes ist erst nach Eingang der Kursgebühr verbindlich. Die Kurs-
gebühr können Sie per Überweisung an die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf
Konto-Nr.: 0 001 635 921, BLZ 300 606 01 oder per Scheck begleichen. Das Scheckdatum und
das Kursdatum sollten übereinstimmen. Für Mitglieder der Kassenzahnärztlichen Vereinigung
Nordrhein gilt, daß die Kursgebühr jeweils über das KZV-Abrechnungskonto einbehalten wird.

Die angegebenen Kursgebühren im Bereich der zahnärztlichen Fortbildung gelten für den nie-
dergelassenen Zahnarzt. Assistenten, beamtete und angestellte Zahnärzte sowie Zahnärzte, die
ihren Beruf zur Zeit nicht oder nicht mehr ausüben, können an Kursen, die durch ein * gekenn-
zeichnet sind, zur halben Kursgebühr teilnehmen. Des weiteren können Zahnärzte in den ersten
zwei Jahren nach ihrer Erstniederlassung diese Ermäßigung in Anspruch nehmen. Zur Berech-
nung der Zweijahresfrist gilt das Datum der Veranstaltung. Für Studenten der Zahnmedizin im
1. Studiengang ist die Teilnahme an den vorgenannten Veranstaltungen kostenlos. Entspre-
chende Nachweise sind jeder Anmeldung beizufügen.

Ausführliche Informationen und Kursunterlagen – wie Material- und Instrumentenlisten – erhal-
ten Sie vor Kursbeginn.

Zeichenerklärung: (B) = Die Teilnehmerzahl ist begrenzt
P = Praktischer Arbeitskurs
T = Kurs für das zahnärztliche Team

In unmittelbarer Nähe des Karl-Häupl-Institutes stehen vier renommierte Hotels mit großer Bet-
tenkapazität zur Verfügung.

COURTYARD BY MARRIOTT 
Am Seestern 16, 40547 Düsseldorf (Lörick)
Tel.: 02 11 / 59 59 59, Fax: 02 11 / 59 35 69

Lindner Hotel Rheinstern
Emanuel-Leutze-Straße 17, 40547 Düsseldorf (Lörick)
Tel.: 02 11 / 5 99 70, Fax: 02 11 / 5 99 73 39
E-Mail: info.rheinstern@lindner.de 
Internet: http://www.lindner.de 

Mercure Hotel Seestern
Fritz-Vomfelde-Straße 38, 40547 Düsseldorf (Lörick)
Tel.: 02 11 / 53 07 60, Fax: 02 11 / 53 07 64 44
E-Mail: h2199@accor-hotels.com 

INNSIDE Residence Hotels
Niederkasseler Lohweg 18 a, 40547 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 52 29 90, Fax: 02 11/ 52 29 95 22
E-Mail: duesseldorf@innside.de

Kursteilnehmer werden gebeten, Reservierungen selbst vorzunehmen. Die Reservierung sollte
möglichst frühzeitig erfolgen, da während der zahlreichen Ausstellungen und Messen in Düssel-
dorf Zimmerengpässe möglich sind. Mit einigen Hotels wurden Sonderkonditionen, die jedoch
nur an messefreien Tagen gelten, vereinbart. 

Weitere Informationen, wie Hotelverzeichnisse, können beim Verkehrsverein der Stadt Düsseldorf,
Tel.: 02 11 / 35 05 05 bzw. unter der Anschrift www.dus-online.de angefordert werden.
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04236
„Excel“ für ZMPs und ZMFs
Grundlagen der Excel-Anwendung
Wolfgang Burger, Dipl.-Ing. (BA), Korschenbroich
Heinz-Werner Ermisch, Nettetal
Samstag, 10. Januar 2004, 9.00 bis 17.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 75,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

04231
Röntgenkurs für Zahnmedizinische Fachangestellte und
Auszubildende zum Erwerb der Kenntnisse im Strahlenschutz 
nach RöV § 24 Absatz 2 Nr. 3 und 4 vom 1. Juli 2002
Prof. Dr. Dr. Peter Schulz, Köln
Gisela Elter, ZMF, Korschenbroich
Freitag, 16. Januar 2004, 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 17. Januar 2004, 9.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 220,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

04201
Röntgenkurs für Zahnmedizinische Fachangestellte und
Auszubildende zum Erwerb der Kenntnisse im Strahlenschutz 
nach RöV § 24 Absatz 2 Nr. 3 und 4 vom 1. Juli 2002
Prof. Dr. Jürgen Becker, Düsseldorf
Freitag, 30. Januar 2004, 8.30 bis 17.30 Uhr
Samstag, 31. Januar 2004, 8.03 bis 17.30 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 220,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

04228
Laborleistungen und deren Abrechnung
Seminar für ZMVs
ZA Lothar Marquardt, Krefeld
Mittwoch, 4. Februar 2004, 14.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 60,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

04210
Der Klassiker: Professionelle Praxisorganisation und -verwaltung
Angelika Doppel, Herne
Mittwoch, 4. Februar 2004, 15.00 bis 19.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 55,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

04215
Telefontraining – Intensiv-Workshop
Ursula Weber, Neustadt a. d. W.
Samstag, 14. Februar 2004, 9.00 bis 16.30 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 150,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

04234
Durchführung und Bedeutung von Speicheltests
ZA Ralf Wagner, Langerwehe
Daniela Zerlik, ZMF, Würselen
Sonntag, 15. Februar 2004, 9.00 bis 13.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 100,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

04205
GOZ/GOÄ-Abrechnungsworkshop
Dr. Hans Werner Timmers, Essen
Mittwoch, 25. Februar 2004, 14.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 45,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

04220
Intraorale Kamera und Mikroskopie Visualisierung – 
Erkennen und Verstehen für Patient, Zahnarzt und Mitarbeiter
Prof. Dr. Wolfgang H.-M. Raab, Düsseldorf
Mittwoch, 25. Februar 2004, 14.00 bis 18.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 60,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

04212
Übungen zur Prophylaxe
Gisela Elter, ZMF, Korschenbroich
Freitag, 27. Februar 2004, 14.00 bis 19.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 45,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA)

04232
Prophylaxe beim Kassenpatienten nach IP1 bis IP4
ZA Ralf Wagner, Langerwehe
Daniela Zerlik, ZMF, Würselen
Samstag, 28. Februar 2004, 9.00 bis 17.00 Uhr
Sonntag, 29. Februar 2004, 9.00 bis 13.00 Uhr
Teilnehmergebühr: EUR 180,00 für die Praxismitarbeiterin (ZFA) 

Karl-Häupl-Institut • Zahnärztekammer Nordrhein • Postfach 10 55 15 • 40046 Düsseldorf • Telefon (02 11) 5 26 05-0

F O R T B I L D U N G  F Ü R  Z F A

Fortbildung

Z A H N Ä R Z T E - S T A M M T I S C H E
�Düsseldorf Oberkassel
Termin: am zweiten Dienstag im Monat, 19.30 Uhr
Treffpunkt: Gatzweiler Brauhaus, Belsenplatz 2
Kontakt: 02 11/ 55 28 79 (Dr. Fleiter)

�Essen auf Einladung

�Gummersbach
Termin: am letzten Donnerstag im Monat, 20.00 Uhr
Treffpunkt: Restaurant Akropolis, Gummersbacher Straße 2, 

Dreieck Niederseßmar

�Köln
Termin: am ersten Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Treffpunkt: Clubhaus des Decksteiner TC, 

Bachemer Landstraße 355

�Mülheim
Termin: am zweiten Montag im Monat, 20.00 Uhr
Treffpunkt: Im Wasserbahnhof in Mülheim an der Ruhr

�Leverkusen
Termin: am zweiten Dienstag im Monat, 19.00 Uhr
Treffpunkt: Hotel-Restaurant „Haus Schweigert“, 

Leverkusen-Manfort, Moosweg 3

�Oberhausen
Termin: am ersten Donnerstag im Monat, 20.00 Uhr
Treffpunkt: „First Stuben“, Friedrich-Karl-Straße 48

�Remscheid
Termin: am ersten Dienstag im Monat, 20.00 Uhr
Treffpunkt: Gaststätte Onassis, Remscheid-Ehringhausen
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Fortbildung

Intensiv-Abrechnungsseminar
Seminar für Assistentinnen, Assistenten
und neu niedergelassene Zahnärztinnen

und Zahnärzte

Termin: Freitag, 12. März 2004
Samstag, 13. März 2004
jeweils 9.00 bis 18.00 Uhr

Veranstaltungsort: Novotel Düsseldorf, City-West
Niederkasseler Lohweg 179
40547 Düsseldorf

Kurs-Nr.: 04392

Teilnehmergebühr: EUR 190,00

Anmeldung und Auskunft: 
nur bei der Zahnärztekammer Nordrhein,
Frau Lehnert, Postfach 10 55 15, 40046 Düsseldorf
Tel. (02 11) 5 26 05 39
lehnert@zaek-nr.de

Programm:
1. Konservierend-chirurgische BEMA-Positionen, 

freie Vertragsgestaltung
2. Zahnersatzplanung und Abrechnung nach den neuen

gesetzlichen Bestimmungen
3. Die Abrechnung prophylaktischer Leistungen
4. Gehört das erarbeitete Honorar dem Zahnarzt

wirklich? Wirtschaftlichkeitsprüfung,
Zufälligkeitsprüfung, Budget, HVM

5. Abrechnungsmodalitäten 
bei implantologischen Leistungen

6. Wirtschaftlichkeitsprüfung und Stichprobe
7. Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ)

Formvorschriften und Interpretationen der
Zahnärztekammer Nordrhein

8. Systematische Behandlung von Parodontopathien
mit besonderer Berücksichtigung der
vertragsrechtlichen Abrechnung

Seminarleitung: Dr. Hans Werner Timmers

Die Seminargebühr beinhaltet neben der Teilnahme den
Verzehr (zwei Mittagessen inkl. einem Getränk nach 
Wahl, Pausenkaffee, Konferenzgetränke) sowie die
Seminarunterlagen. Die Reservierung gilt als verbindlich,
wenn die Kursgebühr per Verrechnungsscheck oder
durch Überweisung auf das Konto Nr. 0 001 635 921, 
BLZ 300 606 01, bei der Deutschen Apotheker- und
Ärztebank eG., Düsseldorf, beglichen wurde. Wegen der
Begrenzung der Teilnehmerzahl erfolgt eine Berücksich-
tigung nach der Reihenfolge der Anmeldung.

Eine Rückerstattung der Teilnehmergebühr ist bei Absa-
ge bis drei Tage vor Beginn der Veranstaltung in voller
Höhe möglich. Bei später eingehenden Absagen muß die
Zahnärztekammer Nordrhein leider einen Kostenanteil
von EUR 50 einbehalten, da gegenüber dem Vertrags-
hotel eine Bankett-Pauschale zu leisten ist. Der Kurs-
platz ist übertragbar. Teilnehmer, die nicht dem Kammer-
bereich Nordrhein angehören, werden gebeten, bei Kurs-
beginn ihren Kammerausweis vorzulegen.

Abrechnungsservice für zahnärztliche Leistungen 
aus einer Hand – vor Ort – in Ihrer Praxis

mit den Schwerpunkten:
� Kassenabrechnung: Kons./Chirurg. (Quartalsabrechnung)

ZE, PA, KB/KG, KFO
Prophylaxe

� Privatabrechnung: GOZ/GOÄ
Implantologie

� Laborabrechnung: BEL II/BEB
Individuelle Praxisbetreuung/Praxisorganisation auf Anfrage

cla-dent Claudia Mölders, Voß-Straße 27, 47574 Goch

Tel: 0 28 23–92 86 79 Mobil: 01 60 - 8 40 14 85
Fax: 0 28 23–92 86 82 E-Mail: cla-dent@t-online.de

Praxisgründungsseminar
Wirtschaftliche und vertragsrechtliche

Aspekte bei der Praxisgründung 
Seminar für Assistentinnen und Assistenten

Termin: Freitag, 5. März 2004
Samstag, 6. März 2004
jeweils 9.00 bis 18.00 Uhr

Veranstaltungsort: Köln-Kongress, Gürzenich Köln
Mülheimer Str. 30 
50679 Köln-Deutz

Kurs-Nr.: 04391

Teilnehmergebühr: EUR 190,00

Anmeldung und Auskunft: 
nur bei der Zahnärztekammer Nordrhein,
Frau Lehnert, Postfach 10 55 15, 40046 Düsseldorf
Tel. (02 11) 5 26 05 39, lehnert@zaek-nr.de

Programm:
1. Das Zulassungsverfahren

– Zulassungskriterien
– Ablauf der Sitzung etc.

2. Wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Aspekte 
der Praxisgründung
– Finanzierung der Niederlassung
– Praxisübernahme: Der angemessene Kaufpreis
– Die laufenden Kosten einer Zahnarztpraxis
– Arbeitsverträge des Zahnarztes
– Prinzipien wirtschaftlichen Verhaltens

– Welche Investitionen sind wirtschaftliche sinnvoll?
2. – Analysiertes Investitionsvolumen 

bei der Neugründung/Übernahme
2. – Vom Umsatz zum verfügbaren Einkommen

– Eine Modellrechnung
2. – Steuerersparnis vor und während der Praxisgründung
2. – Praxisräume im Eigentum des Zahnarztes
3. Vertragsrechtliche Gestaltung in der Zahnarztpraxis

– Mietvertrag
– Arbeitsvertrag

4. Praxisgerechter Umgang mit den gesetzlichen Vor-
schriften im Rahmen der zahnärztlichen Berufsaus-
übung

5. Das Versorgungswerk der Zahnärzte in Nordrhein (VZN)

Seminarleitung: Dr. Hans Werner Timmers
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Bezirksstelle
Aachen
75 Jahre
ZA Orhan Samir
Nizzaallee 57
52072 Aachen
* 29. 1. 1929

Bezirksstelle
Düsseldorf
50 Jahre
ZA Horst Salmen
Hauptstraße 112
40764 Langenfeld
* 4. 2. 1954

60 Jahre
Dr. Jürgen Voets
Berliner Straße 9
40880 Ratingen
* 11. 2. 1944

Dr. Dr. Udo Birkenkamp
Kirchhofstraße 19
40721 Hilden
* 14. 2. 1944

65 Jahre
ZA Bernard Emerre
Kaiserswerther Straße 253
40474 Düsseldorf
* 10. 2. 1939

70 Jahre
Dr. Albrecht Schneider
Hermannstraße 13
40233 Düsseldorf
* 31. 1. 1934

Dr. Walter Kaiser
Dürerstraße 10
42579 Heiligenhaus
* 13. 2. 1934

75 Jahre
ZA Heinz Steffen
Niederrheinstraße 14
40474 Düsseldorf
* 31. 1. 1929

80 Jahre
ZA Andreas Loewe
Wiener-Neustädter-Straße 176
40789 Monheim
* 27. 1. 1924

Dr. Hans Günther
Am Busch 16
42555 Velbert
* 15. 2. 1924

81 Jahre
Dr. Franz Josef Manke
Agnes-Miegel-Straße 9
40882 Ratingen
* 29. 1. 1923

82 Jahre
Dr. Fritz Hedwig
Am Kleff 27
40699 Erkrath-Trills
* 9. 2. 1922

84 Jahre
Dr. Karl Hillen
Am Haferkamp 75
40589 Düsseldorf
* 23. 1. 1920

88 Jahre
ZA Ernst Schier
Hauptstraße 10 b
40789 Monheim
* 18. 1. 1916

90 Jahre
ZA Bernhard Deepke
Kiefernweg 20
40723 Hilden
* 7. 2. 1914

Dr. Heinz Drößler
Neusser Straße 5
41564 Kaarst
* 15. 2. 1911

Bezirksstelle
Duisburg
50 Jahre
ZA Johann Arend
Schelmenweg 9
47229 Duisburg
* 11. 2. 1954

70 Jahre
ZA Georg Görgey-Fidler
Elpenbachstraße 68
46119 Oberhausen
* 25. 1. 1934

75 Jahre
ZA Benno Gromzig
Eintrachtstraße 107
45478 Mülheim
* 5. 2. 1929

80 Jahre
ZA Walter Cremer
Ulmenallee 114
45478 Mülheim
* 24. 1. 1924

91 Jahre
Dr. Laura Bach
An der Farrwiese 2
66424 Homburg
* 21. 1. 1913

ZÄ Maria Humm
Kirchhellener Straße 83
46145 Oberhausen
* 2. 2. 1913

Bezirksstelle
Essen
60 Jahre
ZA Wolfgang Brands
Kölner Straße 58
45145 Essen
* 18. 1. 1944

70 Jahre
Dr. Manfred Jochum
Hans-Luther-Allee 13
45131 Essen
* 9. 2. 1934

75 Jahre
ZÄ Erika Schneble
Lünschermannborn 18
45329 Essen
* 23. 1. 1929

83 Jahre
Kreis-Medizinal-Direktor
Dr. Karl Winter
Bieberweg 9
45357 Essen
* 14. 2. 1921

96 Jahre
Dr. Jutta Junker
Steeler Straße 110
45139 Essen
* 20. 1. 1908

Bezirksstelle
Köln
50 Jahre
Dr. Manfred Murschall
Paulistraße 1 a
50226 Frechen
* 27. 1. 1954

Dr.-medic stom./
IMF Bukarest
Mihaita Stavar
Hindenburgstraße 12
51674 Wiehl
* 7. 2. 1954

60 Jahre
Dr. Jan Reiner Bodens
Kreuzherrenstraße 59
53227 Bonn
* 3. 2. 1944

70 Jahre
Dr. Helga Schepers
Pützstraße 39
50389 Wesseling
* 20. 1. 1934

75 Jahre
Medizinaldirektorin a. D.
Dr. Brunhild Weichert
Ferdinand-Lassalle-Straße 5
51373 Leverkusen
* 4. 2. 1929

82 Jahre
ZA Gisbert Haupt
Hoppersheiderweg 4
51061 Köln
* 6. 2. 1922

Dr. Johannes Kurt Thissen
Altenrather Straße 32
53840 Troisdorf
* 14. 2. 1922

83 Jahre
Generalarzt a. D.
Dr. Günther Popp
Stachelsweg 28
51107 Köln
* 31. 1. 1921

84 Jahre
ZA Heinrich Kiegel
Thomasberger Straße 47
50939 Köln
* 26. 1. 1920

Dr. Gerhard Otto
Merler Allee 120
53125 Bonn
* 1. 2. 1920

90 Jahre
Dr. Elisabeth Jacobs
Heidekaul 10
50968 Köln
* 7. 2. 1914

ZA Helmut Adolf Quägwer
Bernhard-Feilchenfeld-Straße 5
50969 Köln
* 9. 2. 1914

91 Jahre
ZÄ Hildegard Kirmes
Tuchmacherweg 2 a
53879 Euskirchen
* 11. 2. 1913

93 Jahre
ZA Franz Heinrich Esser
Wohnung 47
Barbarastraße 47
51147 Köln
* 14. 2. 1911

94 Jahre
Dr. Fritz Weisbach
Am Spitzenbach 2
53604 Bad Honnef
* 6. 2. 1910

Bezirksstelle
Krefeld
50 Jahre
ZA Heinrich Moczko
Sittarder Straße 148 B
41748 Viersen
* 3. 2. 1954

Personalien

W I R  G R A T U L I E R E N
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65 Jahre
Dr. Bernd Woelffel
Brucknerallee 183
41236 Mönchengladbach
* 2. 2. 1939

Dr. Mato Jaguljnjak
Emmericher Straße 109
47533 Kleve
* 4. 2. 1939

Dr. Hans-Georg Cremer
Tiergartenstraße 17
47533 Kleve
* 11. 2. 1939

75 Jahre
ZA Walter Müller
Altkalkarer Straße 14
47546 Kalkar
* 20. 1. 1929

80 Jahre
ZA Walter Bahlke
Dorfstraße 69
47533 Kleve
* 2. 2. 1924

ZA Helmut Heimann
Bahnhofstraße 9 a
47506 Neukirchen-Vluyn
* 5. 2. 1924

83 Jahre
ZA Günter Wansleben
An Liffersmühle 42
47877 Willich
* 17. 1. 1921

87 Jahre
ZÄ Ilsa Brockmann
Vogelsangstraße 1
47803 Krefeld
* 19. 1. 1917

90 Jahre
Dr. Martin Lietz
Hohenzollernstraße 190
41063 Mönchengladbach
* 16. 1. 1914

91 Jahre
Dr. Suse Hessel
Gathersweg 6
41066 Mönchengladbach
* 22. 1. 1913

93 Jahre
Dr. Magda Hartmann-Haas
Urftstraße 113
41239 Mönchengladbach
* 2. 2. 1911

Bezirksstelle
Bergisch-Land
50 Jahre
Dr. Monika Bermann
Berliner Straße 155
42277 Wuppertal
* 22. 1. 1954

Personalien

WIR TRAUERN
Bezirksstelle
Bergisch-Land
ZÄ Ruth Jung
Märkische Straße 123 f
42281 Wuppertal
* 5.   8.1932
† 20. 11. 2003

ZA Helmut Wilhelms
Adamsbusch 17
42389 Wuppertal
* 26.   9. 1911
† 2. 12. 2003

60 Jahre
Dr. Rolf-Rüdiger Bleckmann
Düsseldorfer Straße 23 a
42697 Solingen
* 28. 1. 1944

Dr. Mihaela Georgeta Vasiliu
Uellendahler Straße 17
42107 Wuppertal
* 15. 2. 1944

81 Jahre
Dr. Ingeburg Dahm
Untere Bergerheide 1
42113 Wuppertal
* 4. 2. 1923

82 Jahre
Dr. Hanshermann Otto
Hinsbergstraße 15
42287 Wuppertal
* 22. 1. 1922

83 Jahre
Dr. Eugen Paul Freidhof
Daniel-Schürmann-Straße 33
42853 Remscheid
* 3. 2. 1921

89 Jahre
Dr. Hans Kolwes
Bracken 8
42279 Wuppertal
* 10. 2. 1915

Sollten Sie eine
Veröffentlichung 

Ihrer persönlichen
Daten unter der 

Rubrik Personalien 
nicht wünschen, 
rufen Sie bitte

Frau Paprotny an: 
Tel. 0 2 11 / 5 26 05 23
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I m p r e s s u m

Aachener Fortbildung für Zahnärzte e. V.

9. Jahrestagung
Samstag, 28. Februar 2004
Parkhotel Quellenhof, Aachen

Prof. Dr. Bernd Klaiber, Würzburg

Paradigmenwechsel
in der konservierenden
Therapie
Neue Möglichkeiten mit neuen Methoden

Anmeldung: online: www.aachener-fortbildung.de 
oder E-Mail: 
sekretariat@aachener-fortbildung.de

Sekretariat: Frau Anette Biegler, Kullenhofstr. 30,
52074 Aachen
Tel.: 02 41 / 8 88 09 20
Fax: 02 41 / 8 88 09 22

Teilnahmegebühr (inkl. Mittagessen, Kaffeebar und Parkausweis)

Mitglieder: € 140,–
Nichtmitglieder: € 190,00
Studenten/Assistenten: € 90,– (Nachweis, ohne Parkschein)

Nachlass für Vollzahler bei Buchung bis 31/12/03: Mitglieder € 125,–
Nichtmitglieder € 170,–

Unter den ersten 30 gemeldeten Teilnehmern werden 3 Gutscheine für je eine
kostenfreie Teilnahme an einem AF-Seminar (nach Wahl des Gewinners) verlost !
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Fortbildung/Informationen

Arbeitsgruppe zahnärztliche Implantatprothetik

5. Symposium am 17. 1. 2004 
9.30 bis 14.00 Uhr

Vollkeramik auf Implantaten 
– state of the art –

Referent: Dr. med. dent. Urs Brodbeck (Zürich)

Veranstaltungsort: Großer Hörsaal im Karl-Häupl-Institut
Fortbildungszentrum der Zahnärztekammer Nordrhein
Emanuel-Leutze-Str. 8, 40547 Düsseldorf-Lörick

Wissenschaftliche Leitung: Dr. med. habil. (Univ. Stettin)
Dr. med. dent. G. Arentowicz, Köln, Fortbildungsreferent
der Zahnärztekammer Nordrhein, Sprecher der AZIP, und
Dr. med. dent. P. Werner, Köln, Präsident der AZIP. Orga-
nisatorische Leitung: Dr. med. dent. H. Klemm, Siegburg

Es werden 5 Fortbildungspunkte vergeben.

Anmeldung:

5. Symposium der AZIP am 17. 1. 2004
Karl-Häupl-Institut; Großer Hörsaal
Emanuel-Leutze-Str. 8; 40547 Düsseldorf

Herrn Dr. H. Klemm, Sekretär der AZIP
Hauptstr. 108, 53721 Siegburg-Kaldauen
Fax: 0 22 41 / 38 78 22, Tel. 0 22 41 / 38 22 70

Ja, wir kommen gern am 17. 1. 2004

Personenzahl

Teilnahmegebühr inkl. MwSt.: 97 € pro Person 
Assistenten, Studenten:  64 € pro Person 

! Bitte fügen Sie Ihrer Anmeldung 
einen Verrechnungsscheck bei !

Bank: Apotheker- und Ärztebank Köln
BLZ: 370 606 15, Konto: 00 04 66 58 80

Eine Bestätigung erfolgt nach Eingang der Teilnahmege-
bühr.

Anmeldung bitte bis 10. 1. 2004

Datum, Unterschrift Adresse, Praxisstempel

F Ü R  S I E  G E L E S E N

Verdacht der Untreue: Bayer BKK durchsucht
Die Kölner Staatsanwaltschaft hat die Hauptstelle der Bayer
Betriebskrankenkasse in Leverkusen durchsucht und  Akten
beschlagnahmt: Verdacht der Untreue. Bis zum Stabwechsel
in der Führungsetage vor zwei Jahren wurden in den Ge-
schäftsstellen nach Gutdünken und wohl auch nach Wohl-
gefälligkeit Leistungen für Versicherte bewilligt wie etwa
Auslandsoperationen. Die Anschuldigungen hatte ein Insider
vor einigen Monaten erhoben und Anzeige erstattet.

Im Visier haben die Fahnder die Jahre 1997 bis Ende 2001.
Damals war der Dormagener Dankward Klamp Geschäfts-
führer der Bayer Betriebskrankenkasse mit rund 200 000 Ver-
sicherten bundesweit.

Im Gespräch mit der Rhein. Post gab der seit 1. November
2001 im Ruhestand befindliche 62jährige gestern zu, daß „im
Einzelfall großzügigere Leistungen“ bewilligt worden seien –
für ihn sei das aber keine strafrechtlich relevante Handlung.
Aufgefallen war die dubiose Abrechnungspraxis bei einer Prü-
fung des Bundesversicherungsamtes 2000. Von damals rührt
wohl auch der zweite Vorwurf der Staatsanwaltschaft, daß bei
„Auserwählten“ keine Beiträge erhoben worden seien.

Ein Jahr nach der Beanstandung kam ein neuer Mann an die
Spitze der Krankenkasse, Hans-Joachim Röminger, der die
Führungsmannschaft austauschte und die Bayer BKK
restrukturierte. Leistungen werden jetzt nur in der Leverkuse-
ner Hauptstelle nach genauen Kriterien bewilligt. Dennoch
dürfte auch er zur Verantwortung gezogen werden, sollte sich
ein weiterer Vorwurf bestätigen: Die Bayer BKK soll bewußt
zu wenig Geld in den Risikostrukturausgleich der Kranken-
kassen gezahlt haben.

Rhein. Post, 10.12.2003

Ötzis Herkunft aus den Zähnen gelesen
Knochen und Gebiß des Gletschermanns geben Forschern
Rückschlüsse auf sein Leben: Der berühmte Gletschermann
Ötzi stammte nach Erkenntnis von Geologen wahrscheinlich
aus dem Eisacktal im äußersten Norden Südtirols. Er beweg-
te sich Zeit seines Lebens nur in den Tälern bis zu 60 Kilo-
meter südlich seines Fundortes, einem Gletscher an der
heutigen Grenze zwischen Österreich und Italien.

Dieses Ergebnis stützt sich auf einen Vergleich der unter-
schiedlichen Erscheinungsformen chemischer Elemente
(Isotope) in Ötzis Zahnschmelz und Knochen mit denen in der
Erde und dem Wasser der Umgebung.

So gelang es einem Forscherteam, die Wiege des Gletscher-
mannes aus dem Sauerstoffanteil in einem Eckzahn zu loka-
lisieren. Der Wert entspreche in etwa dem, der noch heute bei
Menschen aus dem Eisacktal zu finden sei, berichtet das
Team um Wolfgang Müller von der Staatlichen Universität
Canberras in Perth (Australien). Der Sauerstoffgehalt gebe
Aufschluß über das Wasser, das Ötzi als drei- bis fünfjähriges
Kind getrunken hatte. Demnach wuchs er wahrscheinlich in
der Nähe des heutigen Feldthurns auf. Alternativ kämen das
Pustertal, das Etschtal bei Meran und möglicherweise auch
das Ultental in Frage.

WZ, 31. 10. 2003
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Informationen

K A S S E N - W A G N E R
Registrierkassen für alle Branchen

Beratung – Verkauf – Wartung – Reparatur

Grüner Weg 2 + 4 a, 41468 Neuss
Tel. 0 21 31 / 10 27 98 – Fax 0 21 31 / 12 97 95

Musterbuchung
Thermokasse

Bonbreite: 58 mm)

36 Monate Garantie

00#0006 10/11/2003
11.44   BEDIEN   A
PATIENT NR. #123456
KASSENPATIENT 10,00
GESAMT 10,00
BAR GEGEB. 10,00

25. Sportweltspiele der Medizin 2004 
nach Garmisch-Partenkirchen verlegt

Bombenterror in der Türkei 
führt zu Wechsel an die Alpen

Die Sportweltspiele der Medizin, die weltgrößte Veran-
staltung dieser Art, wechseln für 2004 kurzfristig von der
türkischen Riviera an die bayerischen Alpen. Vom 
10. bis 17. Juli 2004 werden sich in Garmisch-Parten-
kirchen über 4 000 Ärzte, Apotheker und Angehörige
aller medizinischen Berufe zur weltweit größten Sport-
veranstaltung für Mediziner aus allen Berufen treffen.
Weitere Informationen gibt es im Internet auf
www.sportweltspiele.de. Vor allem Leichtathletik-,
Schwimm- und Mannschaftssportarten stehen auf dem
Programm.

Garmisch-Partenkirchen war ursprünglich erst als
Austragungsort der Spiele im Jahr 2005 geplant. Doch
der Bombenterror in der türkischen Stadt Istanbul im
November 2003 bewog die Veranstalter, der bayeri-
schen Sportmetropole schon für 2004 den Zuschlag zu
geben. Die Sportweltspiele finden damit erstmals in
Deutschland statt.

Interessenten können sich unverbindlich bei 

mpr, Feldbergstrasse 49, 60323 Frankfurt 
Fax: (0 69) 71 03 43 46
E-Mail: info@sportweltspiele.de 

vormerken lassen und erhalten dann im Februar 2004
ausführliche schriftliche Unterlagen zu den nächsten
Sportweltspielen.

Zulassungsausschuß Zahnärzte der KZV Nordrhein

Sitzungstermine 2004
Mittwoch, 28. Januar 2004

Mittwoch, 25. Februar 2004

Mittwoch, 31. März 2004

Mittwoch, 28. April 2004

Mittwoch, 26. Mai 2004

Mittwoch, 23. Juni 2004

Mittwoch, 21. Juli 2004

Mittwoch, 22. September 2004

Mittwoch, 20. Oktober 2004

Mittwoch, 24. November 2004

Mittwoch, 8. Dezember 2004

Anträge auf Zulassung zur vertragszahnärztlichen Tätig-
keit müssen vollständig – mit allen Unterlagen – spätestens
einen Monat vor der entsprechenden Sitzung des Zulas-
sungsausschusses bei der Geschäftsstelle des Zulas-
sungsausschusses, Lindemannstraße 34–42, 40237 Düs-
seldorf, vorliegen. Sofern die Verhandlungskapazität für ei-
nen Sitzungstermin durch die Anzahl bereits vollständig
vorliegender Anträge überschritten wird, ist für die
Berücksichtigung das Datum der Vollständigkeit Ihres An-
trages maßgebend. Es wird deshalb ausdrücklich darauf
hingewiesen, daß eine rein fristgerechte Antragsabgabe
keine Garantie für eine wunschgemäße Terminierung dar-
stellen kann.

Anträge, die verspätet eingehen oder zum Abgabetermin
unvollständig vorliegen, müssen bis zu einer der nächsten
Sitzungen zurückgestellt werden.

Wir bitten um Beachtung, daß Anträge auf Führen einer
Gemeinschaftspraxis und damit verbundene Zulassung
ab dem 1. Januar 2002 nur zu Beginn eines Quartals
genehmigt bzw. ausgesprochen werden. Auch die 
Beendigung einer Gemeinschaftspraxis kann nur am
Ende eines Quartals vorgenommen werden.

Abrechnungsservice

Ute Jahn, Meerbusch
Tel. (02159) 6130

Praxisteam-Schulungen
und Seminare

----------------------
Optimale Privatabrechnung –

fachgerecht und aktuell
----------------------

Zahnersatzabrechnung
----------------------

Individuelle Praxisbetreuung
und Praxisorganisation

----------------------
Praxisberatungen
----------------------

Von Zahntechnikermeisterin
----------------------

Kalkulation Ihres Praxislabors
----------------------

Schulung der Labormitarbeiter
----------------------

Erstellung und Optimierung
Ihrer Laborabrechnung

----------------------
Integration in Ihre

Abrechnungssoftware
----------------------
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Kassenzahnärztliche Vereinigung

Aus logistischen Grün-
den und um die hohen
Portokosten zu senken,
werden die Patientenbestellzettel
nicht mehr in regelmäßigen Abständen an alle Praxen
versandt. Statt dessen können sie von nun an bei den
zuständigen Verwaltungsstellen und der KZV in Düssel-
dorf (Tel. 02 11 / 9 68 40) angefordert bzw. abgeholt wer-
den, wenn möglich, bitte in einer Sammelbestellung
gemeinsam mit weiteren Formularen oder anderem
Material. Bitte bedenken Sie, daß mehrere kleine
Bestellungen deutlich höhere Portokosten und einen
höheren Arbeitsaufwand verursachen als eine umfang-
reiche Sammelbestellung.

Ausschuß für Öffentlichkeitsarbeit der KZV Nordrhein

Zahntipps im Angebot
Mit den fünf Zahntipps unterstützt der Ausschuß für Öffent-
lichkeitsarbeit der KZV Nordrhein die nordrheinischen
Vertragszahnärzte dabei, ihre Patienten  individuell über
ausgewählte zahnmedizinische Fragen zu informieren. 

Im Mittelpunkt der Broschüren stehen Wahl- und Zusatz-
leistungen, die Vertragsleistungen werden aber nicht ausge-
klammert:
➊ Fitnesstraining für Ihre Zähne:

Prophylaxe und 
optimale Zahnpflege.

➋ Perfekte Lückenfüller: Zahnersatz.
➌ Schach matt der Karies:

Zahnfüllungen.
➍ Schönheitsberatung beim Zahn-

arzt: Kosmetische Zahnbehand-
lungen und Zahnkorrekturen.

➎ Kleine Schraube – große Wirkung: Implantate.

Die Zahntipps werden von der KZV Nordrhein auch weiterhin
zum Selbstkostenpreis von 27 Cent pro Stück inkl. MwSt.
zzgl. Konfektionierung und Versandkosten abgegeben. Sie
können mit dem Formular unten bestellt werden.

Dr. Uwe Neddermeyer

BlueChip Agentur für Public Relations & Strategie 

Fax (02 01) 8 30 12 60

Hiermit bestelle ich gegen Rechnung:
Zahntipp (je Broschüre 0,27 €) zzgl. Konfektionierung und
Versandkosten (Mindestmenge je Ausgabe: 20 Stück)

Prophylaxe  __________ Stück Zahnersatz  __________ Stück

Zahnfüllungen _______ Stück Implantate  ___________ Stück

Kosmetische Zahnbehandlung _______ Stück

Bitte gut leserlich ausfüllen

Name     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Praxis    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefon   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(für Rückfragen)

Unterschrift/Stempel

�

Fo
to

: N
ed

de
rm

ey
er

Abschlußprüfung für Zahnmedizinische
Fachangestellte – Sommer 2004

Gemäß § 7 der Prüfungsordnung der Zahnärzte-
kammer Nordrhein für die Durchführung der Ab-
schlußprüfungen im Ausbildungsberuf „Zahnmedi-
zinische Fachangestellte/Zahnmedizinischer Fach-
angestellter“ vom 30. November 2001 in der ge-
nehmigten Fassung vom 13. März 2003 gibt die
Zahnärztekammer Nordrhein den Termin der
zentralen schriftlichen Prüfung wie folgt bekannt:

Dienstag, 27. 4. 2004 (vormittags)
Mittwoch, 28. 4. 2004 (nachmittags)

Die praktischen Prüfungen bzw. mündlichen
Ergänzungsprüfungen sollten bis zum 21. 7. 2004
beendet sein.

Anmeldungen zu dieser Prüfung müssen an die
Zahnärztekammer Nordrhein in Düsseldorf bis
18. 2. 2004 eingereicht werden. Verspätet und un-
vollständig eingehende Anträge können wegen
der verbindlichen Fristen nicht berücksichtigt
werden.

Die Zulassungsvoraussetzungen sind den obigen
Prüfungsordnungen §§ 8, 9 ff. zu entnehmen.

Eventuell erforderlich werdende Rückfragen bitten
wir an die Landesgeschäftsstelle unter der Ruf-
nummer 02 11 / 5 26 05 16 zu richten.

Zahnärztekammer Nordrhein, Referat Ausbildung

Service der KZV

Kostenlose
Patienten-
bestellzettel

Foto: Neddermeyer



Gelbe Karte 
für Seehofer
Der CDU-Führung reicht’s. Gestern gab
es eine öffentliche Rüge der Partei-
führung für den CSU-Mann Horst
Seehofer. Auch beim Thema Rente gibt
es Meinungsverschiedenheiten.

Der CDU reicht’s. Parteichefin Angela
Merkel und Generalsekretär Laurenz
Meyer wollen das Verhalten von CSU-
Vize Horst Seehofer nicht länger hin-
nehmen. Dessen fortgesetzte „polemi-
sche“ Kritik an der einkommensunab-
hängigen Gesundheitsprämie habe in
den CDU-Gremien für „helle Empörung“
gesorgt. Meyer: „Das geht so nicht wei-
ter.“ Daß die CSU sich als das soziale
Gewissen der Union präsentiere und die
CDU für marktwirtschaftliche Härten
stehen solle, lasse man nicht zu, er-
gänzte Merkel. Hinter verschlossenen
Türen war es zuvor im Vorstand zur Sa-
che gegangen. „Wir dürfen uns nicht
von der CSU brüskieren lassen“,
schimpfte Saarlands Ministerpräsident
Peter Müller. Franz-Josef Jung aus Hes-
sen forderte: „Schluß mit den Irritatio-
nen aus München!“ Es gibt Teilnehmer,
die die Bemerkung so werten: „Da war
nicht nur Seehofer gemeint.“ Der Chef
der CDU-Mittelstandsvereinigung, Pe-
ter Rauen, nannte das Vorgehen der
CSU „eine Unverschämtheit“. Auch
Friedrich Merz zeigte offen seine Wut
auf Seehofer. Merkel hatte in ihrem Ein-
gangs-Statement schon kräftigen Ap-
plaus für ihre Kritik an Seehofers Ver-
halten kassiert. Daß sie sich auch öf-
fentlich hart äußerte, läßt sich als Signal
verstehen, daß Seehofer in seiner Funk-
tion als Vize-Chef der Unionsfraktion an-
gezählt ist.

Von CSU-Chef Edmund Stoiber kamen
gestern versöhnliche Signale: „Ich sehe
keine Probleme, daß wir letzten Endes
mit unserer Schwesterpartei zu einem
Ergebnis kommen werden.“ Es gebe
„keine so wesentlichen Unterschiede“,
sagte er mit Blick auf die unterschiedli-
chen Rentenkonzepte. Das CSU-Kon-
zept soll Eltern auf mehreren Ebenen
entlasten. Sie sollen von 2005 an als
Bonus pro Kind 50 Euro weniger Beitrag
zahlen und im Alter 130 Euro mehr Ren-
te für jedes Kind bekommen, das ab
2005 geboren wird. Die CSU will dies
durch höhere Beiträge von Kinderlosen
und durch Kürzung der Hinterbliebe-

nenrente für Kinderlose finanzieren las-
sen. Die CDU hingegen hält es für ge-
rechter, die Besserstellung von Eltern
über die Steuern auszugleichen. Eine
Gruppe von CDU-Führungsfrauen
macht Front gegen das Konzept der
Schwesterpartei: „Der Staat darf nicht in
die Freiheit der Lebensgestaltung der
Menschen eingreifen, indem er Kinder-
losigkeit in der Rente bestraft“, heißt es
da.

Verfassungsrechtler Rupert Scholz
weist im Gespräch mit unserer Zeitung
auf ein mögliches Problem der CSU-
Pläne hin. „Bei der Beitragspflicht zwi-
schen Beitragszahlern mit Kindern und
ohne Kinder zu differenzieren, ist unter
dem Aspekt des Generationenvertrages
sicherlich zu rechtfertigen. Bei der Ren-
tenhöhe allerdings muß es nach den
eingezahlten Beiträgen gehen. Denn die
bestimmen die Höhe des Rentenan-
spruchs.“ Dies seien „verfassungs-
rechtlich gesicherte Anwartschaftsrech-
te“. Hier gehe es um die Eigentumsga-
rantie des Grundgesetzes, die auch für
Kinderlose gewährleistet werden müs-
se.

Der Streit
In letzter Zeit gab es immer wieder Streit
um CSU-Vize-Chef Horst Seehofer – in
der Bundestagsfraktion, mit der CSU
und CSU-intern. Seine erneute Kritik an
der von der CDU vorgeschlagenen pau-
schalen Gesundheitsprämie („Ich kann
dem Hausmeister nicht vermitteln, daß
er genausoviel zahlen soll wie sein Chef,
obwohl der zehnmalsoviel verdient“)
brachte das Faß jetzt zum Überlaufen.
Die CDU-Spitze verwies darauf, daß die
Wirtschaftsweisen gerade festgehalten
haben, daß diese Prämie einen Be-
schäftigungseffekt von bis zu 3,4% brin-
gen könnte.

Rhein. Post, 18. 11. 2003

In NRW fällt weiter 
Unterricht aus
In NRW fällt nach wie vor Unterricht in
beträchtlichem Umfang aus. Wie eine
Stichprobe ergab, stieg bei den Grund-
schulen der Ausfall um 1,1 Punkte auf
3,9%. Bei den Hauptschulen (5%) blieb
er ebenso unverändert wie bei den Re-
alschulen (1,3%). Bei den Gesamtschu-
len betrug er 5,6% (Sek I) bzw. 7,4%
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Studienplatz Medizin und Zahnmedizin
Studienberatung und NC-Seminare. Unser Ziel: Ohne ZVS schnell
ins Studium (Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, Pharmazie,
Psychologie). Vorbereitung für Auswahlgespräche.

Info und Anmeldung: Verein der NC-Studenten e. V. (VNC)
Argelanderstraße 50 • 53115 Bonn

Telefon (02 28) 21 53 04 • Fax 21 59 00

Wegen Umzug – gutgehende Zahnarzt-
praxis, 108 m2, 3 Behandlungszimmer,
niedriger Mietpreis, zentral in der Kreis-
stadt Mettmann (15 km von Düsseldorf),
zum Schnäppchenpreis zu verkaufen. 

Tel. 0163 / 2 56 7140

F Ü R  S I E  G E L E S E N

(Sek II). In den Gymnasien lag der Aus-
fall bei 4,2% bzw. 5,8%. Ein Anstieg um
1,8 Punkte auf 6,2% ist bei den Schulen
für Lernbehinderte zu verzeichnen. Die
NRW-CDU spricht von „katastrophalen
Ergebnissen“.

Rhein. Post, 18. 11. 2003
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Ägypten bis zur Steuer als Hauptfinan-
zierungsinstrument des modernen
Staates. In chronologischer Folge wer-
den der römische Fiskus, der mittelal-

terliche Zehnt, die drückenden Fronen
und das Wiederaufleben von Geldsteu-
ern seit dem 13. Jahrhundert dargestellt
und mit Originalen und Kopien illustriert.
Weiter zeigt das Museum, wie die ab-
solutistischen Territorialstaaten ihre Be-
steuerungshoheit durchsetzten.

Steuermuseum in der Bundesfinanzakademie Brühl

. . . lasset alle Hoffnung fahren

Erwin Putzke ist schlecht gelaunt,
sehr schlecht; schließlich steht
die jährliche Steuererklärung
an. In seinen Angstvisionen
marschiert er ausgezogen
bis auf die Unterhosen aus
dem Finanzamt heraus.
Nach langem Grübeln fällt
der Kaufmann einen muti-
gen Entschluß: Ich zahle
erst, wenn mir „die da oben“
genau erklärt haben, wofür. In
der jungen Bundesrepublik
anscheinend eine leichte
Übung, die vom damaligen Bundesfi-
nanzminister Fritz Schäffer (CSU,
1949–1957) persönlich übernommen
wird, zumindest in einem 15minütigen
Werbefilm, zwischen 1951 und 1953 im
Auftrag des Ministeriums gedreht. 

In der Höhle des Löwen
Den putzigen Kurzfilm im Heinz-Erhard-
Stil kann man in der Finanzgeschicht-
lichen Sammlung in der Bundesfinanz-
akademie in Brühl bewundern – so der
offizielle Name des Steuermuseums.
Das Filmchen war übrigens längst nicht
der erste Versuch, mittels Massenmedi-
en die Steuermoral zu heben. Als viel
ältere Beispiele werden in Brühl Lieder-
bücher für Kirchen und Schulen gezeigt.
Sie mußten von den Landesherren der
frühneuzeitlichen Territorien offiziell ge-
nehmigt werden. 
Einzelne Liedtexte ver-
mitteln Botschaften
wie das „Württember-
gische Gesangs-Buch,
enthaltend eine Samm-
lung reiner und kräfti-
ger Lieder“ (1779):
„Hilf, daß wir geben
herzliche gern, und
zwar bey Zeit und rich-
tig, was jeder seinem
Oberherrn, sich weiß
zu geben pflichtig.“

Der RZB-Freizeittip stellt monatlich
Ausflugsziele aus der Umgebung vor.
Im nächsten Heft: Lichtinstallation im
Duisburger Industriepark Nord

Obwohl dieser gelungene Reim ge-
schmackvoll mit der Melodie von „Al-
lein Gott in der Höh sei Ehr“ unterlegt
ist, bleiben begründete Zweifel am ge-
wünschten Erfolg. Ob Steuern über-
haupt jemals gerne gezahlt wurden? Im
Brühler Museum spiegelt sich die Sicht-

weise des Steuerzahlers je-
denfalls eher in Karikatu-

ren, politischen Prote-
sten und rechtlichen
Beschwerden, Auf-
rufen zur Steuer-
verweigerung
oder gar Aufstän-
den, wie dem der
Moselwinzer, die
das Finanzamt von

Bernkastel 1926
stürmten und verwü-
steten.

Zahlreiche Beispiele,
daß Steuerforderungen mehr oder min-
der gewaltsam durchgesetzt werden
mußten, sprechen ebenfalls gegen eine
freudige Pflichterfüllung. Eher noch
harmlos war der sogenannte Hellwagen,
der im 16. Jahrhundert durch die Städ-
te und Dörfer der brandenburgischen
Altmark rumpelte. Auf ihm zogen der
Marktmeister und einige Stadtknechte
aus, um im Auftrag des
Magistrats säumige
Steuerzahler zu „behel-
ligen“ – zu belästigen
oder zu pfänden. Vorm
Haus eines Zahlungs-
muffels hielten die Ein-
treiber an und hoben
die Haustür aus den
Angeln. Wer nun end-
lich ausreichend moti-
viert und außerdem

„flüssig“ genug war, um seine Steuer-
schuld zu begleichen, konnte sich die
Tür im Rathaus wieder abholen. 

Auch an anderer Stelle dominieren un-
ter den 1 200 Exponaten in Brühl amtli-
che Stücke: Uniformen, Dokumente,
Amtsschilder und Bücher zum Geld-,
Kassen- und Haushaltswesen, Münzen
und andere Zahlungsmittel, Waagen,
Stempel, Urkunden usw. Die Themen
reichen von den ältesten bekannten Ab-
gabenformen aus Mesopotamien und

Abgabenzählung an der Mosel zur Römerzeit:
Relief aus Neumagen, 200 n. Chr.
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Gezeigt werden auch Meß- und Rechensysteme für Steuern und Abgaben:
eine Anker-Buchungsmaschine, wie sie bis 1971 in Siegburg eingesetzt
wurde, eine Geldrollenwaage und andere Geldwaagen.

Ob die freundlich gestalteten Räumlichkeiten dem Thema gerecht werden? Exponate zum mittelalterlichen Steuer- und Zollwesen (l.) und der Aktenschrank eines
württembergischen Kameralsamtes in der Abteilung zum Alltag der Finanzbehören des 18. und 19. Jahrhunderts (r.). Fotos: Neddermeyer

Informativ sind auch die Abteilungen zur
Steuer-, Zoll- und Abgabenerhebung in
der Weimarer Republik, im „Dritten
Reich“, der Deutschen Demokratischen
Republik und der Bundesrepublik sowie
zu deren direkter Vorgeschichte: Die
Einkommensteuer erlebte mit der
Miquelschen Steuerreform in Preußen
1891 endgültig ihren Durchbruch. Der
ungeheure Finanzbedarf im Ersten
Weltkrieg öffnete dann mit der Umsatz-
steuer die zweite zentrale Geldquelle
des deutschen Staates, dessen Steuer-

system noch heute durch die Finanz-
und Steuerreform 1919/20 unter
Matthias Erzberger geprägt ist. 

Grenzenlos kreativer Fiskus 
Mehr noch als von der Präsentation, die
mit einfachen Mitteln recht effektvoll ge-
staltet ist, lebt das Brühler Steuermu-
seum von der Phanta-
sie der Herrscher, Dik-
tatoren und Finanzmi-
nister. Sie kennt seit

etwa 5 000 Jahren keine Grenzen, wenn
es um die Entdeckung immer neuer
Geldquellen geht. „Besteuert wurde in
den vergangenen 5 000 Jahren eigent-
lich alles – und manches, auf das man
wohl nur kommen kann, wenn man als
Finanzminister die Kassen der Monar-
chen und Regierenden füllen muß“, so
der Regensburger Ökonom Prof. Dr.

Wolfgang Wiegard, der
den Sachverständigenrat
der Wirtschaftsweisen
leitet.
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zept, wenn man kleine Schoten auf dem
türkischen Markt kauft.

Man nehme für vier Personen:

250 g Rinder-, 250 g Schweinegehack-
tes, noch besser 500 g Lammgehacktes
1/2 Tasse vorgekochten Reis

etwas gewürfelten Speck

2–3 Schalotten, 1 Knoblauchzehe,
beides klein gewürfelt

2 kleine Möhren 

1-2 EL Tomatenmark

Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer.

Alles gut miteinander vermengen und
würzen, sodann in die ausgehöhlten
und vom Kerngehäuse befreiten Papri-
kaschoten füllen, mit den zuvor abge-
trennten Deckeln wieder verschließen.

In etwas Pflanzenöl – wenn möglich Oli-
venöl – anbraten, mit 1/2 l Gemüsebrühe
(Instant) ablöschen und auffüllen. Etwa
15 Min. köcheln lassen, 2–3 gehäutete
und entkernte Tomaten, auch Dosento-
maten, und in Scheiben geschnittene

Gerichte aus Hackfleisch werden in der
deutschen Küche vielfältig gekocht,
man denke nur an die übliche „Bulette”.
Dabei sind z. B. die Königsberger Klop-
se, wenn sie aus feinem Kalbfleisch zu-
bereitet werden, eine Köstlichkeit. So-
gar der „falsche Hase” kann delikat sein,
wenn man frische und gute Produkte
verwendet und sich ein wenig phanta-
sievoll von tradierten Vorgehensweisen
löst. Dies gilt auch für die

gefüllte Paprika
Jeder kennt sie als festen Bestandteil
von Kantinenkost, als dicke, grünver-
packte Fleischklopse, die den ohnehin
geringen Eigengeschmack der Papri-
kaschoten unterdrücken. Am besten
und schmackhaftesten gelingt das Re-

Wärmt im Winter:
Hackepeter

In der Erkenntnis, daß viele Kolleginnen
und Kollegen wahre Feinschmecker und
auch Hobbyköche sind, wollen wir in
dieser Rubrik erprobte Rezepte von Kol-
legen für Kollegen veröffentlichen und
zum Nachkochen ermuntern. Gleichzei-
tig bitten wir die Köchinnen und Köche
unter Ihnen, der RZB-Redaktion eigene
bewährte Kochrezepte zur Veröffent-
lichung einzureichen!

Der Mund dient der Sprachbildung
und der Ernährung. Somit steht in-
takte Mundgesundheit nicht nur 
für problemlose Kommunikation,
sondern auch für vollendeten
Speisegenuß.

Satz, den die heute für die Gewerbe-
steuer-„Reform“ Verantwortlichen an-
scheinend vergessen haben. 

Hoffen auf Steuererleichterungen? Als
Resümee eines Besuchs in Brühl paßt
eher ein Satz aus Dantes Göttlicher
Komödie: „Ihr, die ihr hier eintretet, las-
set alle Hoffnung fahren.“ Schon beim
Namenspaten der regelmäßig erhobe-
nen „Steuer“, der Stiura (Stütze), han-
delte es sich zunächst um eine Sonder-
abgabe, die den Grundherren nur in ei-
ner Notsituation zustand. Aber wann
wurde schon auf eine einmal erhobene
Abgabe wieder verzichtet? Das einzige
Exponat des Steuermuseums, das von
einem weitgehenden Erlaß der Steuern
zeugt, ist tatsächlich bereits 4 400 Jah-
re alt. Auf der Keilschrifttafel aus Meso-
potamien steht eine schier unglaubliche,
frohe Botschaft: „Von der Grenze ... bis
zum Meer, gab es keine Steuereintreiber
mehr.“

Dr. Uwe Neddermeyer

Finanzgeschichtliche Sammlung der
Bundesfinanzakademie in Brühl, 
Willy-Brandt-Straße 10, 50321
Brühl, Tel. 0 22 32 / 9 24 11 03, 
Mo. bis Do. 8.30 Uhr bis 16 Uhr, 
Fr. bis 14.30 Uhr, Eintritt frei.

Als der römische Kaiser
Vespasian sogar Bedürfnis-
anstalten besteuerte, konn-
te er seinen kritischen Sohn
mit dem berühmten Argu-
ment überzeugen: „Pecunia
non olet“. Geld stinkt halt
nicht.

Wenn alles besteuert wer-
den konnte, warum nicht
auch Bärte? Peter der
Große verlangte jedenfalls
von jedem Bartträger zwi-
schen 10 und 30 Rubel.
Perfide nutzte der russische
Zar so, daß den religiösen
Untertanen von noch höhe-
rer, nämlich kirchlicher bzw.
himmlischer Instanz ein
Rasurverbot auferlegt war.
Wer bei einer Kontrolle nicht
auf der Stelle zur Bartschur
genötigt werden wollte,
mußte stets seine Quit-
tungsmarke mitführen. Das
erinnert fatal an Hundemar-
ken, die in Brühl übrigens
auch gezeigt werden.

Wenn der Geldbedarf des Fiskus über-
haupt einmal Grenzen kennt, dann, weil
niemand die Kuh schlachten sollte, die
er noch melken will. Schon der schotti-

sche Nationalökonom und Moralphilo-
soph Adam Smith forderte deshalb
1776, die Besteuerung solle „nicht dem
Gewerbefleiß hinderlich“ sein, einen
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Möhren zugeben und weitere 15 Minu-
ten köcheln lassen.

Die Paprikaschoten herausnehmen, die
Sauce durchsieben, mit Mehl und
1–2 EL Tomatenmark sämig abbinden,
noch einmal abschmecken. Die Scho-
ten wieder in die Sauce plazieren.

Dazu passen Salzkartoffeln oder auch
nur Brot. Ein Schuß Schmand oder sau-
re Sahne auf jedem Teller gibt dem
Ganzen eine leicht säuerliche Note, was
gut zu der eher süßlichen Paprika-To-
matenmischung paßt.

Genauso kann man auch Zucchini oder
Kohlrabi füllen und zubereiten,
dann sollte man aber mit Kräu-
tern arbeiten. Zucchini z. B.
mediterran mit Thymian oder
Oregano parfümieren, Kohlra-
bi mit Dill verfeinern.

Ein weiterer gefüllter Klassiker
sind

Wirsing-
rouladen
besser bekannt als Kohlroula-
de. Damit sind aber eigentlich
mit Hackfleisch gefüllte Weiß-
kohlblätter gemeint. Ein völlig
anderes Ergebnis bringt dage-
gen die Verwendung von
Lammfleisch und Wirsing.

Als erstes zerlegt man einen
Wirsingkopf in seine Blätter,

schneidet sämtliche Strünke heraus und
zerkleinert den inneren Anteil in feine
Stücke für ein Beigemüse. Die Blätter
werden in sprudelnd kochendes Salz-
wasser gelegt und nach 2 bis 3 Minuten
unter eiskaltem Wasser abgeschreckt.

Die Lammfleischfüllung wird wie be-
kannt zubereitet, wobei die Verwendung
von Schalotten anstatt Zwiebeln ein fei-
neres Ergebnis bringt. Diese zunächst in
Butter anschwitzen, bis sie fast gar sind.
Erst dann zusammen mit gerebeltem
Thymian, Rosmarin und gewürfeltem
Knoblauch mit dem Lammfleisch ver-
mengen. Sodann wird die Masse ein-

zeln in die Kohlblätter gelegt,
zu Rouladenpäckchen gerollt
und mit Garn verschnürt. Ich
empfehle, die Rouladen-
päckchen möglichst klein zu
machen, da dies ein ausgewo-
generes Verhältnis von Fleisch
und Gemüse gewährleistet als
die altbekannten „Jumbos”.
Wichtig ist es, die dicken Blatt-
rippen aus den Kohlblättern
herauszuschneiden, das er-
leichtert das Rollen der
Päckchen.

In einem großen Bräter in 2 EL
Öl die Rouladen anbraten, mit
Gemüsebrühe oder Wasser
ablöschen und bei mittlerer
Hitze ca. 15 Minuten köcheln. 

Parallel kleingewürfelten fetten
Speck auslassen, darin das
kleingeschnittene Wirsing-
gemüse anschwitzen. Dieses

wird zu den köchelnden Rouladen ge-
geben und gegebenenfalls mit Gemü-
sebrühe oder Hühnerbrühe aufgefüllt.
Das Ganze etwa 45 Minuten köcheln
lassen. Über die Rouladen reichlich
dicke Sahne gießen, vermischen und
noch einige Minuten ziehen lassen.

Speck und Sahne verbinden sich mit
dem eher bitteren Wirsing zu einer
schönen, aromatischen Kombination.
Noch einmal alles abschmecken und
mit Salzkartoffeln servieren.

Guten Appetit!

Dr. Manhardt Barthelmie
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Zusammengestellt von Dr. Kurt J. Gerritz

Kein Zahnarzt auf Helgoland
Auf Helgoland sollte man zur Zeit bes-
ser keine Zahnschmerzen bekommen.
Auf der einzigen deutschen Hochsee-
insel gibt es seit Ende Oktober keinen
Zahnarzt mehr. Der bislang praktizie-
rende Zahnarzt war in den Ruhestand
gegangen, sein Nachfolger sagte kurz
vor Dienstantritt aus persönlichen Grün-
den ab. Helgoländer Patienten mit
Zahnschmerzen müssen jetzt zweiein-
halb Stunden mit dem Schiff nach Cux-
haven fahren. Der Helgoländer Bürger-
meister Franz Botter bemüht sich um
Zahnarztersatz. FAZ, 15. 11. 2003

Wenn Kakerlaken alt werden
Kakerlaken haben ähnlich wie Men-
schen unter dem Alter zu leiden. Greise
Insekten können nicht mehr so gut lau-
fen wie die jungen, nur noch schwer
klettern und zeigen kein normales
Fluchtverhalten mehr. Das berichten
US-Biologen im „Journal of Experimen-
tal Biology“. Das Team von der Uni Cle-
veland beobachtete alte und junge Ka-
kerlaken. Während die Jungtiere immer
auf der Suche nach einem Unterschlupf
waren, zeigten sich die alten Tiere sehr
viel behäbiger und machten zwischen
kurzen Spaziergängen immer wieder
Pause. Die Insektengreise hatten zudem
ein ernstes Problem mit der Koordinati-
on ihrer Beine. Immer wieder verhed-
derte sich eines ihrer Vorderbeine mit
dem Bein dahinter. Die Tiere mußten an-
halten und ihre Beine entwirren, bevor
es weiterging.

Rhein. Post, 19. 11. 2003

Wallfahrt auf Krankenschein
Wallfahrt auf Krankenschein gibt es für
katholische Versicherte in den Nieder-
landen. Vier katholische Krankenversi-
cherungen des Landes beteiligen sich
seit 75 Jahren an Wallfahrtskosten ihrer
Versicherten nach Lourdes. Diese Lei-
stung komme einmal in seinem Leben
jedem zu, der an einer organisierten
Wallfahrt teilnehme, berichteten nieder-
ländische Medien. Die Versicherten
müßten nur einen geringen Anteil der
Reisekosten bezahlen. Jährlich reisen
rund 1 500 Niederländer im Rahmen ei-
ner organisierten Wallfahrt in den fran-
zösischen Marien-Wallfahrtsort.

Die Welt, 8. 11. 2003

I S T  D A S  N I C H T  T I E R I S C H ?
Fischer fanden Gebiß
Don Masey, zahnloser Brite, hat griechi-
schen Fischern zu verdanken, daß er
wieder kauen kann. Wie die „Times“ be-
richtete, hatte der 59jährige beim Urlaub
auf Kreta seine falschen Zähne beim
Kraulen im Mittelmeer verloren. Tage-
langes Schnorcheln seiner Kinder
brachte kein Ergebnis. Zwei Wochen
nach Ende des Urlaubs bekam Masey
jedoch per  Post sein Gebiß zurück.
Griechische Fischer hatten es in einem
ihrer Netze gefunden und zu einem lo-
kalen Reiseveranstalter gebracht, der
nach einer Befragung in einer Touristen-
bar auf die Spur des Engländers kam.

Kölner Stadt-Anzeiger, 24. 10. 2003

Känguruh am Waldrand
Wo sich sonst Fuchs und Hase gute
Nacht sagen, hat ein Spaziergänger bei
Wesel einem leibhaftigen Känguruh ge-
genübergestanden. Der Mann habe bei
seinem Anruf bei der Polizei beteuert,
daß er die Beamten nicht verulken wol-
le, berichtete ein Polizeisprecher. Die
Polizisten konnten ermitteln, daß es sich
bei dem Geschöpf am Waldrand tat-
sächlich um ein Känguruh handelte und
auch den Halter ausfindig machen, der
das Tier einfing. WZ, 3. 11. 2003

Postpaket mit Alligator
Die Postangestellten, die in Milwaukee
im US-Staat Wisconsin die Post sortier-
ten, staunten nicht schlecht, als aus ei-
nem Paket plötzlich ein lebendiger Alli-
gator herausschaute. Etwa anderthalb
Meter lang sei er gewesen, so die briti-
sche Agentur „Ananova“. Er steckte die
Schnauze raus und zeigte seine Zähne“,
erzählt die Postangestellte Jennifer He-
jdak. Sie hätten den Karton zugeklebt,
aber das Tier habe das immer wieder
weggebissen. Schließlich habe ein Kol-
lege den Alligator am Schwanz gepackt
und in einen verschließbaren Korb ge-
worfen. Nun wartet der Alligator in ei-
nem Tierheim, bis er nach Florida geflo-
gen und ausgesetzt wird.

Ärzte-Zeitung, 18. 11. 2003

Betrug beim Kindergeld?
Das Bundesfinanzministerium prüft den
Verdacht auf Betrug beim Kindergeld.
Offenbar steigt die Summe der Zahlun-
gen stetig an, obwohl immer weniger
Babys geboren werden. Wenn auch nur

bei drei Prozent der Anträge Schindlu-
der getrieben werde, koste das eine Mil-
liarde Euro, zitiert der „Spiegel“ einen
hohen Beamten. Vorstellbar sei bei-
spielsweise, daß Eltern an verschiede-
nen Wohnorten Kindergeld beantragten.
Das wäre nur schwer aufzudecken: Die
Anträge werden bei rund 16 000 Famili-
enkassen bearbeitet.

Rhein. Post, 8. 12. 2003

Häftlinge in Karossen chauffiert
In London werden Häftlinge jetzt von
Chauffeuren in Luxuskarossen von ei-
nem Gefängnis zum anderen transpor-
tiert. Die 45 000 Euro teuren Mercedes
E-Klasse-Modelle haben unter anderem
Ledersitze und Klimaanlage, wie die bri-
tische Online-Agentur Ananova berich-
tet. Eigene Vans seien den beteiligten
Haftanstalten zu teuer geworden, des-
halb habe man Kooperationsverträge
mit Fuhrunternehmen geschlossen. Die
Entscheidung für die Luxuskarossen sei
ausschließlich aus Sicherheitserwägun-
gen heraus getroffen worden, hieß es.
Ältere und billigere Modelle hätten sich
als unzuverlässig herausgestellt.

Ärzte-Zeitung, 19. 11. 2003

Zitat zum Schluß
„Nach dem Plädoyer des stellvertre-
tenden Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Wolfgang
Schäuble, für die große Bedeutung
freier Berufe in unserer Gesellschaft
beim Festakt anläßlich des 50jähri-
gen Bestehens der Bundeszahnärz-
tekammer bleibt nur eine Frage offen:
Wie konnte die Union nur dem soge-
nannten Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetz zustimmen?“

Dr. Dieter Thomae (FDP) 
am 12. 11. 2003 in Berlin
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Seit Beginn des Jahres ist das staatsdirigistische Re-
formgesetz (GMG) in Kraft, welches unser Gesundheits-
wesen nicht modernisieren, sondern vielmehr langfristig
große Lücken schlagen wird. Gemeint sind zunächst we-
niger sichtbare Zahnlücken unserer Mitbürger, als viel-
mehr große Lücken in der zahnärztlichen Selbstverwal-
tung. Ohne Not hat der Gesetzgeber das bewährte
System der demokratisch legitimierten Selbstverwaltung
demontiert. Ein System, das flexibel und praxisnah seit
vielen Jahrzehnten funktioniert hat. Die preiswerte, weil
von Zahnärzten ehrenamtlich selbst organisierte Selbst-
verwaltung wird in Zukunft durch ein staatlich gesteuer-
tes System ersetzt. Statt Kostensenkung und Qualitäts-
steigerung wird genau das Gegenteil erreicht. Bei höhe-
ren Kosten wird es weniger Leistungen und mehr Büro-
kratie sowie weniger Freiheit für alle geben. In einer der-
artig denaturierten „Selbstverwaltung“ werden viele eh-
renamtlich Tätigen nicht mehr weitermachen wollen. Die
Politik wollte nicht, daß man an den Zahnlücken den
Sozialstatus eines Menschen erkennen kann, jetzt sorgt
sie selbst dafür, daß jeder Bürger unter den Lücken im Ge-

sundheitswesen leiden wird,
die beim Abbau demokra-
tischer und freiberuflicher
Strukturen zwangsläufig ent-
stehen müssen.

Die ideologisch geführte Ge-
sundheitspolitik ist mittlerwei-
le für die Menschen zu einer
größeren Gefahr geworden als
Karies und Parodontitis zu-
sammen.

Wie beurteilen Sie die gewaltigen Lücken, die sich im Gesund-
heitswesen und in der Selbstverwaltung auftun werden?

Schicken Sie bitte Ihren Kommentar zum Schnappschuß
des Monats Januar 2004 auf einer Postkarte oder per 
Fax an die Redaktion Rheinisches Zahnärzteblatt, 
c/o Kassenzahnärztliche Vereinigung, Lindemannstr. 34–42,
40237 Düsseldorf, Fax 02 11/9 68 43 32

Einsendeschluß ist der 31. Januar 2004

Die drei besten Einsendungen werden prämiert und im
RZB veröffentlicht. Dr. Kurt J. Gerritz

Hauptpreis
Dieses Mal zu gewinnen: zwei Tickets für
das Musical Jekyll & Hyde im Kölner Musi-
cal Dome (Goldgasse 1, 50668 Köln). Der
Klassiker um den Kampf des friedfertigen
Doktors gegen sein abgründiges Alter Ego
wurde in der Bühnenfassung bei der alljähr-
lichen Leserwahl der Fachzeitschrift „musi-
cals“ als bestes Musical 2002 ausgezeich-
net (Tickets von 35,– € bis 85,– € zzgl. 2,–
€ Systemgebühr). RZB-Leser erhalten unter
Angabe der Kundennummer 14125 zwi-
schen acht und 14% Ermäßigung, Telefon
(01 80) 5 15 25 30 (12 Cent/Min.) oder
(02 11) 7 34 40, www.jekyll-und-hyde.de.
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Zum Schnappschuß des Monats Oktober mit Dr. Peter
Engel im Hintergrund und vorne Dr. Christiane Gärtner, Dr.
Walter Förster und Dr. Evelyn Thelen (v. l.) erreichten uns
besonders viele humorvolle Zuschriften. Der Hauptpreis ist
diesmal ein Besuch des Tanzmusicals Miami Nights in
Düsseldorf, die zwei weiteren Gewinner freuen sich über
wertvolle Buchpreise. Herzlichen Glückwunsch!

� Mein Gott, Walter!
Das wird ein teurer Abend. Das habe ich nämlich letzte
Woche auch schon versucht.
Aber außer Champagner trinken und Austern schlürfen
läuft da nichts.

ZA Wolfgang Pilewski, Frechen

� Der Förster hat recht, die Männerbibel von diesem
Bohlen sollte ich unbedingt auch mal lesen!

Dr. Waldemar Beuth, Niederkassel

� Mein Gott, Walter!
Mußt Du denn immer den Hahn im Korb spielen?!

ZA Detlef Grossmann, Eschweiler
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